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Die Gemeindevertretung der Gemeinde Mdnkebude hat in ihrer Sitzung am
09.07.2020 den Entwurf und die Begrundung hierzu gebilligt und erneut dessen
Auslegung bestimmt.

Die Anderung der Geschossigkeit machte eine erneute Beteiligung erforderlich. Die
Beteiligung der Offentlichkeit erfolgte durch Auslegung in der Zeit vom 31.08.2020 -
02.10.2020. Gleichzeitig erfolgte die Beteiligung der von der Anderung betroffenen
Trager offentlicher Belange. Die eingegangen Stellungnahmen und Hinweise wurden
gepruft und in den Bebauungsplan eingearbeitet. Die Abwagungstabelle liegt als
Anlage vor.

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Mdnkebude beschlielst:

1. Die wahrend der 6ffentlichen Auslegung vorgebrachten Anregungen/Hinweise
sowie die eingegangenen Stellungnahmen der Behdrden und sonstigen Trager
offentlicher Belange gemal § 4 Abs. 2 BauGB wurden gepruft und deren
Behandlung entsprechend den jeweiligen Empfehlungen in der Abwagungs-
tabelle beschlossen.

2. Die Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange, die im Rahmen der
Beteiligung eine Stellungnahme abgegeben haben, sind Uber das Ergebnis
der Abwagung zu informieren.

3. Der Bebauungsplan Nr. 4/2018 ,Wohngebiet alter Sportplatz“ der Gemeinde
Monkebude wird in der vorliegenden Fassung vom Oktober 2020 gemaf
§ 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. Die Begrundung wird in der
vorliegenden Fassung vom Oktober 2020 gebilligt.

4. Die ortlichen Bauvorschriften flir den Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr.
4/2018 ,,Wohngebiet alter Sportplatz”“ werden gemaR § 86 Abs. 3 LBauO M-V
als Satzung beschlossen.



5. Der Bebauungsplan Nr. 4/2018 ,,Wohngebiet alter Sportplatz” der Gemeinde
Monkebude ist gem. § 10 (3) ortsublich bekannt zu machen. Mit der Bekannt-
machung tritt der Bebauungsplan einschlie8lich der Begrindung in Kraft.
Dabei ist auch anzugeben, wo der Bebauungsplan eingesehen werden kann
und Uber dessen Inhalt Auskunft verlangt werden kann. In der Bekannt-
machung ist auf die Geltendmachung und Verletzung von Verfahrens-
und Formvorschriften von Mangeln der Abwagung sowie auf die Rechts-
folgen (§215 Abs. 2
BauGB) hinzuweisen.

Anlage/n

1 B4Monkebude-Abwagung4.2 -4a o6ffentlich

2 Begrundung Moénkebude B4-Satzung offentlich

3 MonkebudeB4-Satzung-2020 offentlich

4 AFB_Mo6nkebude BP04 2018 30.07.19 o6ffentlich

5 FFH-VP_Sportplatz_ Monkebude 30.07.19 o6ffentlich
6 Schalltechnische Beurteilung 6ffentlich

Finanzielle Auswirkungen

ja nein
fin. Auswirkungen
im Haushalt berlcksichtigt Deckung durch: Produkt Sachkonto
Liegt eine Investition vor? | | | Folgekosten

Abstimmungsergebnis

JA NEIN ENTHALTEN

Burgermeister/in

stellv. Burgermeister/in
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STELLUNGNAHMEN DER VON DER PLANUNG BERUHRTEN BEHORDEN,

DER SONSTIGEN TRAGER OFFENTLICHER BELANGE
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Folgende von der Planung bertihrten Behérden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange waren nach § 4 Abs. 2i. V. m. § 4a Abs. 3 BauGB zur
Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert:

Eine Stellungnahme

I Behorden und sonstige Trager 6ffentlicher Belange Schreiben vom liegt nach Ablauf der
gesetzlichen Frist
nicht vor

1. Landkreis Vorpommern-Greifwald 02.10.2020

2. Staatliches Amt fur Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern 29.09.2020

3. REMONDIS Vorpommern Greifswald GmbH X

Wahrend der erneuten offentlichen Auslegung vom 31.08.2020 bis zum 02.10.2020 wurde keine Stellungnahmen vorgebracht.

1.
2.




Landkreis Vorpommern-Greifswald
Der Landrat

Landkreis Vorpommem-Greifswald, 17464 Greifswald. PF 11 32 Standort: An der Kurassierkaserne 9
17309 Pasewalk
Amt: Amt fir Bau, Natur- und Denkmalschutz
Sachgebiet: Bauleifplanung/Denkmalschutz

Auskunft erteilt: Frau Kigler

Amt Am Stettiner Haff Zimmer:
Telefon: 03834 8760-3141
Bau- und Ordnungsamt Telefax: 03834 876093141
Frau Witt E-Mail: Petra Kuegler@kreis-vg.de
OT Eggesin
Steftiner Strafie 1 Sprechzeiten
17367 Eggesin Di: 09.00 bis 12.00 Unr und 14.00 bis 18.00 Unr

Do: 09.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr
Mo, Mi, Fr nach Vereinbarung

Akterzeichen:  03282-20-44 Datum: 02.10.2020
Grundstiick: Monkebude, Mitteldrift
Lagedaten: Gemarkung Ménkebude, Flur 1, Flurstiick 292

Worhaben B-Plan Nr. 4/2018 "Wohngebiet alter Speriplatz” der Gemeinde Monkebude; § 13b BauGB
hier: Beteiligung Trager &ffentl. Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB; HAz. 4741-2018

Grundlage fur die Erarbeitung der Gesamtstellungnahme bildeten folgende Unterlagen:
- Ihr Anschreiben vom 20.08.2020 (Eingangsdatum 24.08.2020)
- Planungsunterlagen zum o.g. Vorhaben

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen der Beteiligung der Trager offentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB haben die
Fachamter des Landkreises Vorpommern-Greifswald den vorgelegten Entwurf der 0.g. Satzung
der Gemeinde Mdnkebude begutachtet.

Ich méchte Sie bitten, die Hinweise, Ergdanzungen und Einschrankungen der einzelnen
Sachgebiete (SG) bei der weiteren Bearbeitung zu beriicksichtigen.

1. Ordnungsamt

1.1 SG Brand- und Katastrophenschutz

1.1.1 Katastrophenschutz
Bearbeiter: Frau Glode; Tel: 03834 8760 2840
Nach den hier vorliegenden Daten aus dem Kampfmitielkataster des Landes sind derzeit
keine Anhaltspunkte auf latente Kampfmittelgefahren zu entnehmen

Nach bisherigen Erfahrungen ist es nicht auszuschlielfen, dass auch in fur den
Munitionsbergungsdienst als nicht kampfmittelbelastet bekannten Bereichen Einzelfunde
auftreten kdnnen

Aus diesem Grunde sind Tiefbauarbeiten mit entsprechender Vorsicht durchzufihren.

Soliten bei den Arbeiten kampfmittelverdachtige Gegenstande oder Munition aufgefunden
werden, sind aus Sicherheitsgriinden die Arbeiten an der Fundstelle und in der unmittelbaren
Umgebung sofort einzustellen, so ist der Fundort zu raumen und abzusperren.

Freissiz Grefowald | Standort Ankizm Standort Pasewalk Bankverbindungen

Feldstralle 65 3 Demminer Strafie 7174 An der Kirassierkaseme 0 Sparkasse Vorpommenm Sparkasse UeckerRandow

17480 Greifswald 17380 Ankiam 17302 Pasewalk JBAN: DEGE 150505000000000101  BAN:  DEBT 1505 0400 3110 D00 68
Postfach 1132 Postiach 1151711 62 Postiach 1242 SIC:  NOLADEZIGRW BIC:  NOLADE2IPSW

17464 Greffswald 17381 Anklam 17302 Pasewalk

Telefon: 02324 £760-0 Intemet www kreis-up.de Gliubiger-ldentifikationsnummer

Telefac 03834 E760-0000 EMal posteingangireis-vg de DE11ZZZ00000202086

Abwéagungsvorschlag:

Die im Rahmen der ToB-Beteiligung getroffene Feststellungen, Aus-
fuhrungen und die Hinweise des Landkreises Vorpommern-Greifs-
wald werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis ge-
nommen und im erforderlichen Umfang in die Begriindung eingestellit.
Ein wasserrechtlicher Fachbeitrag wird nicht erstellt.

Begriindung:
Die Gemeinde Mdnkebude nimmt die Feststellung und Hinweise des

Landkreises Vorpommern-Greifswald, Ordnungsamt, SG Brand- und
Katastrophenschutz zur Kenntnis.

Die Hinweise sind bei der Realisierung von Malinahmen durch die
Vorhabentrager und deren Beauftragte zu beachten und werden in
die Begriindung eingestellt.
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1.1.2

3.1

3.2
321

Gemalt § 5 Abs. 1 Kampfmittelverordnung M-V ist die Fundstelle der értlich zustandigen
Ordnungsbehdrde unverziglich anzuzeigen.

Ebenso kann die Meldung Uber die nachste Polizeidienststelle erfolgen. Von hieraus erfolgt
die Information des Munitionsbergungsdienstes.

Abwehrender Brandschutz
Bearbeiter. Herr Winkler,
Rettungswege

Neben dem baulichen als 1. Rettungsweq ist die Menschenrettung aus dem zugelassenen 2.
Vollgeschass der zukiinftigen Wohnhauser iber vorhandene fragbare Leitern der FF
Maonkebude maglich. Das Drehleiterfahrzeug der FF Ueckermtnde bendtigt eine Eintreffzeit
von ca. 15 — 18 Minuten.

Tel.. 03834 8760 2811

Zugdénglichkeit und Zufahrten
Feuerwehrzufahrt, Aufstell- und Bewegungsflachen sowie Angriffswege sind entsprechend
der Richtlinie fur Flachen der Feuerwehr M-V herzustellen.

Ldschwasserversorgung

Es wird durch die Brandschutzdienststelle der festgelegte Mindestidschwasservolumenstrom
48m*/h (800/min) als notwendig erachtet. Da es sich um ein Meubauvorhaben in einem
bebauten Gebiet handelt, kann die Ldschwasserversorgung uber im Ort befindlichen
Hydranten oder Flachspiegelbrunnen gesichert werden. Sind im Loschwasserbereich (300m-
Umkreis) keine geeigneten Wasserentnahmestellen vorhanden, missen diese entsprechend
geschaffen werden. Die Sicherstellung der Léschwasserversorgung ist nach § 2 Abs. 1 Nr. 4
BrSchG M-V Aufgabe der Gemeinde (Grundschutz).

Stralenverkehrsamt

SG Verkehrsstelle

Bearbeiter- Herr Guderan;  Tel - 03834 8760 3635

Aus der Sicht des Strallenverkehrsamtes; SB Verkehrslenkung als untere Verkehrsbehdrde
bestehen zum o g Vorhaben keine Einwande.

Amt flr Bau, Natur- und Denkmalschutz
SG Bauordnung
Bearbeiter: Frau Stahlkopf, Tel.. 03834 8760 3346
Keine Einwande.

SG Bauleitplanung/Denkmalschutz

SB Bauleitplanung

Bearbeiter: Frau Kigler; Tel.- 03834 8760 3141

Die im Rahmen der Beteiligung der Trager offentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB
vorgelegten Unterlagen wurden hinsichtlich inrer Ubereinstimmung mit den Vorschriften des
BauGB und den auf Grund dieses Geselzes erlassenen Rechtsvorschriften geprift.

Im weiteren Planverfahren sind folgende Anregungen und Bedenken zu beachten:

Die Festsetzungen zu den CEF-Malnahmen sind hinsichtlich ihrer Zuordnung zu prafen. Hier
sind Widersprache enthalten (CEF-Malknahme CEF 2).

In der Planzeichnung ist gemal § 9 Abs. 5 BauGE der gesamte Geltungsbereich als Flache,
bei deren Bebauung besondere Vorkehrungen gegen dufere Einwirkungen ... erforderlich
sind, gekennzeichnet. Aus der Planzeichnung geht jedoch nicht hervor, um welche auleren
Einwirkungen oder Naturgewalten es sich handelt, so dass der kinftige Bauherr der Satzung
nicht entnehmen kann, welche Vorkehrungen er treffen muss. Hier ist eine Erganzung

Die Gemeinde Ménkebude nimmt die Ausfiihrungen zum abwehren-
den Brandschutz zur Kenntnis.

Die Gemeinde Mdnkebude nimmt die Feststellung des StralRenver-
kehrsamt, SG Verkehrsstelle, SB Verkehrslenkung, dass keine Ein-
wendungen gegen die gemeindliche Planung bestehen, zur Kennt-
nis.

Die Gemeinde M6nkebude nimmt die Feststellung des Amtes fir Bau-
und Naturschutz, SG Bauordnung, dass keine Einwendungen gegen
die gemeindliche Planung bestehen, zur Kenntnis.

Die Gemeinde Mdnkebude nimmt die Anregungen und Bedenken des
SG Bauleitplanung/Denkmalschutz, SB Bauleitplanung zur Kenntnis.

Zu 1. Der Schreibfehler wird korrigiert.

Zu 2. Dem wird gefolgt.
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erforderlich. Auf die Planzeichnung ist auch die Hohenlage des Gelandes sowie der
Bemessungshochwasserstand nachrichtlich zu Gbernehmen.

Hinweis:

1. Die aktuelle vollstandige Zitierung des Baugesetzbuches ist den Quellenangaben am Ende
dieser Stellungnahme zu entnehmen

3.2.2 SB Denkmalpflege
Bearbeiter: Frau Schwebs;, Tel: 03834 8760 3147
1. Baudenkmalschutz
Durch das Vorhaben werden Belange des Baudenkmalschutzes nicht berthrt.

2. Bodendenkmalschutz
Nach gegenwartigem Kenntnisstand sind im Plangebiet keine Bodendenkmale bekannt.

Aus archaologischer Sicht sind im Geltungsbereich der 0.g. Planung Funde mdglich, daher
sind folgende Regelungen als MaBRnahmen zur Sicherung von Bodendenkmalen in den
Plan und fur die Bauausfiihrung zu ibernehmen:

Wenn wahrend der Erdarbeiten (Grabungen, Ausschachtungen, Kellererweiterungen,
Abbriiche usw.) Befunde wie Mauern, Mauerreste, Fundamente, verschiittete Gewdlbe,
Verfillungen von Graben, Brunnenschéchte, verfillte Latrinen- und Abfallgruben, gemauerte
Fluchtgange und Erdverfarbungen (Hinweise auf verfilllte Gruben, Graben, Pfostenlécher,
Brandstellen oder Graber) oder auch Funde wie Keramik, Glas, Miinzen, Urnenscherben,
Steinsetzungen, Holzer,  Holzkonstruktionen,  Knochen,  Skeleftreste, Schmuck,
Geratschaften aller Art (Spielsteine, Kamme, Fibeln, Schliissel, Besteck) zum Vorschein
kommen, sind diese gem. § 11 Abs. 1 u. 2 DSchG M-V unverziglich der unteren
Denkmalschutzbehdérde anzuzeigen. Anzeigepflicht besteht geman § 11 Abs. 1 DSchG M-V
fur den Entdecker, den Leiter der Arbeiten, den Grundeigentiimer oder zufallige Zeugen, die
den Wert des Gegenstandes erkennen.

Der Fund und die Fundstelle sind gem. § 11 Abs. 3 DSchG M-V in unverdndertem Zustand
zu erhalten. Diese Verpflichtung erlischt finf Werktage nach Zugang der Anzeige, bei
schriftlicher Anzeige spéatestens nach einer Woche. Die untere Denkmalschutzbehorde kann
die Fristim Rahmen des Zumutbaren verlangern, wenn die sachgemake Untersuchung oder
die Bergung des Denkmals dies erfordert.

Aufgefundene Gegenstande sind dem Landesamt fur Kultur und Denkmalpflege zu
tibergeben.

3. Hinweis
Vorsorglich weise ich darauf hin, dass als Trager offentlicher Belange gemal § 4 Absatz 2
Nr. 6 Denkmalschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommemn (DSchG M-V) das Landesamt fir
Kultur und Denkmalpflege zu beteiligen ist.

Anschrift: Landesamt fur Kultur und Denkmalpflege, Domhof 4-5, 19055 Schwerin
Tel.- 0385 58879 111

3.3 SG Naturschutz
Die Stellungnahme wird nachgereicht.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Belange des Baudenkmal-
schutzes durch die gemeindliche Planung nicht berthrt werden.

Der fachtechnische Hinweis zu den Bodendenkmalen ist bei der Re-
alisierung von Mafl3nahmen durch den Vorhabentrager und seine Be-
auftragten zu beachten war Bestandteil des Entwurfes des Bebau-
ungsplans.

Das Landesamt fur Kultur und Denkmalpflege M-V war am Verfahren
beteiligt. Eine Stellungnahme liegt nicht vor.
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4
4.1
4.1

Amt fur Wasserwirtschaft und Kreisentwicklung
SG Abfallwirtschaft/Immissionsschutz
1 SB Abfallwirtschaft/Altlasten
Bearbeiter: Herr Wiegand;  Tel.. 03834 8760 3271
Die Hinweise und Auflagen der unteren Abfall- und Bodenschutzbehdrde sind im Entwurf
von Juni 2020 beriicksichtigt. Weitere Auflagen werden nicht erteilt.

412 SB Immissionsschutz

42

Bearbeiter: Herr Pliinsch; Tel - 03834 8760 3238
Die Belange der unteren Immissionsschutzbehdrde sind im 0.g. B-Flan bertcksichtigt.

SG Wasserwirtschaft

Bearbeiter: Herr Krager; Tel.: 03834 8760 3272

Die untere Wasserbehdrde stimmt dem Yorhaben, Entwurf, Begriindung zum B-Plan Nr.
4/2018 "Wohngebiet alter Sportplatz” der Gemeinde Mdnkebude; § 13b BauGB Stand Juni
2020 unter Beriicksichtigung folgender Auflagen und Hinweise zu:

Auflagen

. Mit den Planungsunterlagen ist auch ein wasserrechtlicher Fachbeitrag zu erarbeiten. Mit

diesem Wasserrechtlichem Fachbeitrag 1st auch die Versickerung von
Niederschlagsabflissen nach DWA A-138 und eine Bewertung des eventuell gesammelten
Niederschlagswassers gemall DWA-Merkblatt M 153 | Handlungsempfehlungen zum
Umgang mit Regenwasser zu beriicksichtigen

Im Ubrigen gelten die Artikel 1 und 4 der EG-WRRL, die jede nachteilige Anderung des
Zustandes eines Oberflachengewdassers/Grundwasserleiter  (Verschlechterungsverbot)
untersagen, wobel alle Oberflichengewésser und Grundwasserleiter zu schitzen, zu
verbessern und zu sanieren sind, mit dem Ziel, einen guten Zustand der Gewdsser
(Verschlechterungs-/ Zielerreichungsgebot) zu erreichen

Nach § 49 (1) des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz -
WHG) vom 31.Juli 2009 (BGBI. | S. 2585) sind Arbeiten, die so tief in den Boden eindringen,
dass sie sich unmittelbar oder mittelbar auf die Bewegung, die Héhe oder die Beschaffenheit
des Grundwassers auswirken konnen, der zusténdigen Behdrde einen Monat vor Beginn der
Arbeiten anzuzeigen. Wird nach § 49 (2) WHG dabei unbeabsichtigt Grundwasser
erschlossen, ist dies der zustandigen Behorde unverzaglich anzuzeigen.

Gemal § 20 Wassergesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommermn (Landeswassergesetz -
LWaG) vom 30 November 1991 (GVOBI. M-V 1992, S 669) muss wer Anlagen zum
Herstellen, Befordern, Lagern, Abfallen, Umschlagen, Behandeln und Verwenden
wassergefdhrdender Stoffe nach § 62 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) betreiben,
einbauen, aufstellen, unterhalten oder stilllegen will, sein Vorhaben rechtzeitig vor Beginn
der Malinahme, entsprechend der geltenden Rechtsverordnung Gber Anlagen zum Umgang
mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV), der zustdndigen Wasserbehdrde anzeigen.
Anzeigepflichtig sind auch wesentliche Anderungen des Betriebes.

Soliten bei den Erdarbeiten Dranungen oder auch andere hier nicht erwahnte
Entwasserungsleitungen angetroffen und beschadigt werden, so sind sie in jedem Falle
wieder funktionsfahig herzustellen, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Bauarbeiten trocken
gefallen sind. Der zustindige Wasser- und Bodenverband , Uecker-Haffkiiste * ist zu
informieren.

Beim Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen ist besondere Vorsicht geboten. Im Falle
einer Havarie mit wassergefahrdenden Stoffen ist unverziglich die zustandige untere
Wasserbehorde zu benachrichtigen.

Die Gemeinde Monkebude nimmt zur Kenntnis, dass das Amt fur
Wasserwirtschaft und Kreisentwicklung, SG Abfallwirtschaft/Immissi-
onsschutz der gemeindlichen Planung zustimmt.

Die Gemeinde Monkebude nimmt zur Kenntnis, dass das SG Was-
serwirtschaft als untere Wasserbehdrde der gemeindlichen Planung
unter Hinweisen zustimmt.

Die Forderung nach einem wasserrechtlichen Fachbeitrag ist weder
Bestandteil der Gesamtstellungnahme des Landkreises Vorpom-
mern-Greifswald zur Planungsanzeige vom 15.11.2018 noch der vom
11.07.2019 zum Entwurf des Bebauungsplans. Da die Gemeinde den
Entwurf nach der Beteiligung beziglich der zulassigen Geschossig-
keit geandert hat, war die Beteiligung nach § 4 Abs. 2i. V. m. § 4a
Abs. 3 BauGB zu wiederholen. Dabei ist es méglich die erneuten Stel-
lungnahmen auf die Anderungen zu beschranken. Auch wenn dies
hier nicht geschehen ist, wird die Forderung nach einem wasserrecht-
lichen Fachbeitrag seitens der Gemeinde zurtickgewiesen.

Die Gemeinde Monkebude hat die fachtechnischen Hinweise zum
Wasserhaushaltsgesetz und dem Wassergesetz des Landes M-V be-
achtet und in diese in die Begriindung eingestellt.




Seite: 5 02.10.2020

03282-20-44

Hinweise

Nach § 5 WHG ist eine nachteilige Veranderung der Gewassereigenschaften zu vermeiden
und die Leistungsfahigkeit des Wasserhaushalts zu erhalten.

Niederschlagswasser soll nach § 55 WHG ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder Giber
eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewasser(Grundwasser,
Vorflutgraben) eingeleitet werden.

Sind Versickerungsanlagen, wie Mulden oder &hnliches geplant, sind diese so herzurichten,
dass Nachbargrundstiicke nicht nachteilig beeintrachtigt werden.

In dem dargesteliten Planbereich sind keine Oberflachengewasser zweiter Ordnung bekannt.

Die Trinkwasserversorgung sowie die Abwasserentsorgung unterliegen dem zustandigen
Trink- und Abwasserzweckverband. Die Leitungsfuhrung ist mit dem Verband abzustimmen

Das anfallende Abwasser ist satzungsgemalt dem zustdndigen Zweckverband
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung zur fachgerechten Entsorgung zu iibergeben

Mit freundlichen Griiten

Im Au

Petra

ftrag

Kugler

Sachbearbeiterin
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Amt Am Stettiner Haff, Bau- und Ordnungsamt

zdA.

Quell

enangaben

BauGB Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017

(BGBI. 1 5. 3634), zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
8. August 2020 (BGBI. | 5. 1728)

LBauO M-V Landesbauordnung Mecklenburg-Yorpommern vom 15 Oktober 2015 (GVOBI

DSch

BBod

M-V 2015, S.344) zuletzt gedndert durch Gesetz vom 19. November 2019
(GVOBI. M-V S.682)

G M-V Denkmalschutzgesetz vom 06. Januar 1998 (GVOBI. M-V 1993, S.12) zuletzt
geandert durch Gesetz vom 12. Juli 2010 (GVOBI. M-V 5. 383,392)

SchG Gesetz zum Schutz vor schadlichen Bodenveranderungen und zur Sanierung
von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz) vom 17. Marz 1998 (BGBI. | 5. 502),
zuletzt geandert durch Artkel 3 Absatz 3 der Verordnung vom
27 September 2017 (BGBI | S. 3465)

LBodSchG M-V Gesetz Uber den Schutz des Bodens im Land Mecklenburg-Vorpommern

WHG

{Landesbodenschutzgesetz) vom 4. Juli 2011 (GVOBI. M-V 2011 S. 759, zuletzt
geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 05. Juli 2018, (GVOBIL M-V S. 219)

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz) vom
31 Julh 2009 (BGBIL. | S. 2585), zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 19. Juni 2020; (BGBI. | 5. 1408)
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Staatliches Amt
fiir Landwirtschaft und Umwelt
Vorpommern

StALU Vorpommem
Sitz des Amtsleilers: Dienststelle Stralsund,
Badenslrale 18, 18439 Stralsund

Telefon: 03831 /696 1097
Telefax: 03831 /696 2129

Amt Stettiner Haff E-Mfail: katja.k

Stadt Eggesin

Stettiner StraBe 1 Bearbeitet von: Kafja Kostka

(bite bel Schifiverkehr angeben)
17367 Eggesin

Stralsund, 29.09.2020

Bebauungsplan Nr. 4/2018 ,Wohngebiet alter Sportplatz“ der Gemeinde Ménkebude

Sehr geehrte Damen und Herren,

seitens der Gemeinde wurden den in meiner Stellungnahme vom 26.06.2019 gegebenen
Empfehlungen nur hinsichtli ch der Kennzeichnung der Fldche, bei deren Bebauung besondere
bauliche Vorkehrungen gegen duflere Einwirkungen oder bei denen besondere bauliche
SicherungsmaBnahmen gegen Naturgewalten erforderlich sind (§ 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB),
gefolgt.

Den Ausfiihrungen zur Hocnwassergefahrdung, aufgrund der die o. g. Kennzeichnung erfolgt,
sowie den Empfehlungen zum Hochwasserschutz wurde seitens der Gemeinde nicht gefolgt
(siehe Beschluss vom 09.07.2020, Anlage 1, Abwégungsvorschlag).

Hinsichtlich der Hochwassergefahrdung verweise ich nochmals auf meine o. g. Stellungnahme.
Aufgrund der Fertigstellung der Sturmflutschutz- (SFS-) Anlagen in Monkebude auf Grundlage
des BHWalt von 1,80 m NHN kdnnen die vorhandenen Schutzanlagen nicht
Hochwasserereignisse entsprechend den heutigen Bemessungsanséatzen - BHWneu von 2,10
m NHN - kehren. So kann es beim Auftreten eines Extremfalls (d.h. des aktuellen BHWs mit
einer unglnstigen Windrichtung) stellenweise zum lokalen Wellentbzrlauf am Deich West in
Ménkebude kommen. Eine Anpassung der  kirzlich" errichteten Kuistenschutzanlagen auf das
aktuelle BHWneu ist seitens des Landes in absehbarer Zeit nicht vorgesehen. Fir Flachen, die
unterhalb 2,10 m NHN liegen, ist bei 0. g. Extremereignissen somit eine Hochwassergefédhrdung
gegeben.

9.de

Aktenzeichen: StALUVP12/5122/VG/119-1/19

Allgemeine Datenschutzinformation:

Der Kontakt mit dem Staatlichen Amt fir Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern ist mit der Speicherung und
Verarbeitung der von lhnen ggf. mitgeteilten persénlichen Daten verbunden (Rechtsgrundlage:

Art. 6 Abs. 1 e DSGVO i.V.m. § 4 Abs. 1 DSG M-V). Weitere Informationen erhalten Sie unter www.regierung-
mv.de/Datenschutz

Hausanschrift:

Amt fur L i und Umwelt Vi Telefon:  03831/696-0
Badenstrale 18, 18439 Stralsund Telefax:  03831/696-2129 _
Postanschrift: E-Mall: po: de
Postfach 2641, 18412 Stralsund i wvaw,stall n.de

Abwagungsvorschlag:
Die im Rahmen der T6B-Beteiligung getroffene Feststellung und die
Ausfuhrungen des Staatlichen Amtes fur Landwirtschaft und Um-
welt Vorpommern werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur
Kenntnis genommen.

Nach den Angaben des StALU VP weist der Deich H6hen von 2,65 m
bis 2,80 m Uber NHN auf. Folgt die Gemeinde der Argumentation des
StALU VP muss sie Mindesthéhen usw. fur mehr als die Halfte der
bebauten Ortslage festsetzen. Die Gemeinde &ndert das bisherige
Abwagungsergebnis nicht. Die Kennzeichnung als Hochwasserrisiko-
gebiet erfolgt auch im Textteil.




Zur Minimierung des verbleibenden Gefdhrdungspotenzials empfehle ich nochmals, die in
meiner o. g. Stellungnahme genannten Schutzmafnahmen festzulegen.

Aulerdem sollte unter Pkt. 6.7.1 der letzte Satz gestrichen oder die sich infolge der Bemessung
der vorhandenen Kiistenschutzanlagen ergebende Hochwassergefahrdung ausfihrlich
entsprechend meiner o. g. Stellungnahme dargestellt werden.

Mit freungffichen Griilten

Malihias Wolters —
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Staatliches Amt
fiir Landwirtschaft und Um
Vorpommern

SIALU Vorpommenn
Sz des Amtsiolters Dienststele Strafsund,
Badenstralie 18, 18439 Strabund

Telefon: 03831 /696-1097
Telefax: 03843 /777-6168

Stadt Eggesin E-Mail.  Sandra Kushle@staluvp.mu-reginung de
Stettiner Strafte 1 AbIane s, DAL SO 19119
17367 Eggesin (o6 bsi Scvifiverkehr angeben)

Stralsund, 26.06.2019

BBP Nr. 4/2018 ,,Wohngebiet alter Sportplatz* der Gemeinde Ménkebude

Sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank fur die Ubergabe der Unterlagen zum im Betreff genannten Vorhaben,

Auf der Grundlage der vorgelegten Unterlagen wird festgestellt, dass durch das
Vorhaben keine wasserwirtschafiichen Anlagen und keine naturschutz- und
bodenschutzrechtlichen Belange, die durch das Staatliche Amt fiir Landwirtschaft und
Umwelt Vorpommern (StALU VP) zu vertreten sind, berithrt werden.

Kisten- und Hochwasserschutz

Die Ortslage Ménkebude befindet sich im Nahbereich des Kiistengewassers ,Kleinen
Haff* (Gewasser 1. Ordnung).

Entsprechend der Richtlinie 2-5/2012 “Bemessungshochwasserstand und
Referenzhochwasserstand” betragt fiir diesen Kiistenbereich des Kleinen Haffs das

- Referenzhochwasser (RHW) 1,60 m NHN.
Der RHW entspricht in etwa einem HWa00 (Hochwasser mit statistischer
Wiederkehrwahrscheinlichkeit von 1 Mal in 200 Jahren)

- Bemessungshochwasserstand (BHWneu) 2,10 m NHN.
Der BHW berlicksichtigt zusétzlich zum RHW einen klimabedingten
Meeresspiegelanstieg von 50 cm fir die nachsten 100 Jahre.

Gem. § 83 LWaG ist der Schutz der Kusten z. B. durch Bau und Unterhaltung
entsprechender baulicher Anlagen eine &ffentliche Aufgabe. Die Pflicht zur Sicherung
der Kusten erstreckt sich auf den Schutz von im Zusammenhang bebauten Gebieten
und begriindet keinen Rechtsanspruch Dritter.

Aligemeine Datenschutzinformation:

Der Kontakt mit dem Staatlichen Amt fir Landwirtschaft und Umwelt Vorp ist mit der Speich g und
Verarbeitung der von Ihnen ggf. mitgeteilten persénlichen Daten verbunden (Fechisgrundlage:
Arl. 6 Abs. 1e DSGVOi.V.m. § 4 Abs. 1 DSG M-V). Weitere Inf i rhalten Sie unter www.reglerung-
mv.de/Datenschutz

Hausanschrift: Telefon: 03831 /6960

Amt fr L i und Unmwel \ Tolefax  03831/696-233
18, 18439 E-Mait p @staluvp. gierung.de
Postanschrift: X e

Postfach 2541, 18412 Stralsund

Abwagungsvorschlag:

Die im Rahmen der T6B-Beteiligung getroffene Feststellung und die
Ausflhrungen des Staatlichen Amtes fur Landwirtschaft und Um-
welt Vorpommern werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur
Kenntnis genommen.

Der Empfehlung zum Hochwasserschutz folgt die Gemeinde nicht.

Begriindung: . o
Die Gemeinde Ménkebude nimmt zur Kenntnis, dass die gemeindli-

che Planung keine wasserwirtschaftlichen Anlagen und keine natur-
schutz- und bodenschutzrechtlichen Belange des Staatlichen Amtes
fur Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern beriihrt.

Die Gemeinde Modnkebude nimmt zur Kenntnis, dass der Bemes-
sungshochwasserstand bei 2,10 m NHN liegt.
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Seitens des Landes Mecklenburg-Viorpommem wurde filr die Ortslage Ménkebude das
Sturmflutschutz- (SFS-) system fertiggestelit. Die grundsatzliche konzeptionelle

Bemessung der Anlagen erfolgte auf Grundlage des ehemals gilltigen BHWas von 1,65 Die Gemeinde Mdnkebude nimmt zur Kenntnis, dass das StALU den

m HMN It. Generalplan Kisten- und Hochwasserschutz M-V von 1995 (entspricht 1,80 i otz der Lage hinter einem mindestens 2.65 m
m NHN). Das BBP-Gebiet liegt binnenssitig des SFS-Deiches West in Monkebude. PlangeltunngereICh tr g ’

Dieser Deich weist eine Kronenhthe ven 2,65 bis 2,60 m NHN auf, hohem Deich als hochwassergefahrdet ansieht. _ _
Da die Fertigstellung der SFS-Anlage auf Grundlage des BHWar erfolgte, kénnen die Da die Deichkrone mindestens 55 cm Uber dem BHW liegt, folgt die
vorhandenen Schutzanlagen nicht Hochwasserereignisse_en”tspn_achend den heutigen Gemeinde der Argumentation nicht.

Bemessungsansatzen kehren. Eine Anpassung der kirzlich" errichteten

Kistenschutzanlagen auf das nun aktuelle BHWhe: von 2,10 m NHN ist seitens des
Landes in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

Folglich kann es stellenweise beim Auftreten eines Extremfalls (d.h. des aktuellen
BHWSs mit einer unglnstigen Windrichtung) zum lokalen Welleniiberlauf an o. g. Deich
kommen.

Das Gelande des geplanten BBP weist Hithen um 1,70 m NHN auf und istim o. g.
Extremfall somit hochwassergefahrdet.

Im Hinblick auf die geplante Wohnbebauung im BEP-Gebiet empfehle ich deshalb zur

Minimierung des verbleibenden Gefahrdungspotenzials folgende Schutzmalnahmen
festzulegen:

= Ausschluss einer Uberflutungsgefahrdung bis mind. 2,10 m 0. NHN mittels
geeigneter baulicher Malnahmen (z.B. Gelandeerhthung, Festlegung der
FuBbodenoberkante, Verzicht auf Unterkellerung)

= Standsicherheit aller baulichen Anlagen gegeniiber Wasserstanden bis 2,10 m @
MHM

= Beachtung des BHW bei der Errichtung elekirotechnischer Anlagen sowie der
etwaigen Lagerung wassergefdhrdender Stoffe.

Des Weiteren sollten die Flachen, bei deren Bebauung besondere bauliche Die Gemeinde wird die Kennzeichnung wegen der Hohenlage unter
Workehrungen gegen dullere Einwirkungen oder bei denen besondere bauliche 2,10 m vornehmen.

Sicherungsmalknahmen gegen Naturgewalten erforderlizh sind, im B-Plan
gekennzeichnet werden (§ 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB).

Mit freundlichen Grifien

4

Matthias Wolters™

LWaG - Wassergeselz des Landes Mecklenburg-Vorpomnenm vom 30,11 1992 (G081 M-V 5. 663), zulgtz: geanden durch Arikel
2 des Gesotzes vom 05072018 (GVOBIL M-V 5. 221, 22E)
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BEGRUNDUNG
1. Rechtsgrundlage

Der Bebauungsplan basiert u. a. auf nachfolgenden Rechtsgrundlagen:

e Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017
(BGBI. | S. 3634), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. August 2020 (BGBI. |
S. 1728) geandert worden ist,

e Verordnung uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsverordnung —
BauNVO) in Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. | S. 3786),

e Verordnung uber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung des Planinhalts
(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 | S.
58), die durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBI. | S. 1057) gedndert wor-
den ist,

e Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 15. Oktober 2015 (GVOBI. M-V 2015, S. 344), zuletzt geédndert durch
Gesetz vom 19. November 2019 (GVOBI. M-V S. 682).

2. Einfuhrung
2.1 Lage und Umfang des Plangebietes

Das fast 1,3 ha grofR3e Gebiet umfasst das Flurstiick 292 der Flur 1 Gemarkung Monkebude.
Die nordliche Grenze des Geltungsbereiches bildet die StraRe Mitteldrift, eine ortliche
Straf3e. Im Siden grenzen Wohnbebauungen (Hauptstraf3e 118, 120, 122 und 128) an den
Geltungsbereich der Planung und im Osten eine Lagerflache im Westen grenzt ein Ful3- und
Radweg an. Dahinter befindet sich landwirtschaftliche Nutzflache.

Der Geltungsbereich wird wie folgt umgrenzt:

Im Norden:  durch die StralBe Mitteldrift (Flurstliick 272/1),

im Osten: durch Lagerflache (Flurstiick 297/2),

im Suden: durch Wohnbebauungen HauptstraRe 118, 120, 122 und 128 (Flurstiicke
293/1, 293/2, 294, 295 und 296) und

im Westen:  durch Ful3- und Radweg (Flurstlick 288/2).

2.2 Anlass und Erforderlichkeit der Planaufstellung

Anlass der Planaufstellung ist die Absicht der Gemeinde Mdnkebude Baurecht fir Wohnun-
gen zu schaffen.

Die Gemeinde kann dem Bedarf an Eigenheimgrundstiicken nicht gerecht werden und hat
keine Moglichkeit altersgerechte Wohnungen fur die Blrger anzubieten. Es gibt keinen Woh-
nungsleerstand in der Gemeinde.

Der Sportplatz des Dorfes ist aus der Nutzung gefallen. Er schlief3t sich an den Innenbereich
an.

Der Bebauungsplan soll langfristig eine geordnete und nachhaltige stadtebauliche Entwick-
lung sicherstellen.




2.2.1 Einwohnerentwicklung

Tabelle 1: Bevdlkerungsentwicklung

Jahr Bevolkerung | Lebendgeborene | Gestorbene | Zuzige | Fortzige
am 31.12.

2006 803

2007 811

2008 794 6 10 35 48
2009 791 2 7 37 36
2010 769 4 6 41 61
2011 769 6 11 50 34
2012 764 4 12 38 35
2013 769 3 7 39 31
2014 763 5 10 29 30
2015 751 8 6 34 48
2016 751 4 6 37 35
2017 755 2 9 37 26

Quelle: https://lwww.laiv-mv.de/Statistik/Publikationen/Statistische-Berichte/, Abruf am 12.10.2018

Dem allgemeinen Trend in Vorpommern folgend sank die Einwohnerzahl der Gemeinde
Mdnkebude in den letzten 10 Jahren. Der Bevélkerungsriickgang liegt mit 6,5 % nur knapp
Uber dem Landesdurchschnitt M-V (5 %).

Die naturliche Bevolkerungsentwicklung hat immer noch einen negativen Saldo. Der Wande-
rungssaldo hingegen ist fast ausgeglichen.

2.2.2 Siedlungsentwicklung

Das Baugeschehen in der Gemeinde Mdnkebude ist im Wesentlichen durch Wohnungsbau
getragen.

Bei der Wohnraumzéhlung 2011 hatte Ménkebude einen Bestand von 319 Wohnungen (da-
von 227 in Wohngebauden mit nur einer Wohnung) und 31 Ferienwohnungen.

Im Flachennutzungsplan der Gemeinde, der seit dem 22.02.2006 wirksam ist, wurden fur die
kiinftige Wohnraumentwicklung zunachst die Potenziale im Innenbereich untersucht. Um den
Wohnraumbedarf decken zu kénnen wurde mit dem Bebauungsplan Nr. 2 ,Pommersches
Runddorf” ein AuRenbereichsstandort fir Wohnungsbau entwickelt.

Die Entwicklung, die sich seitdem vollzogen hat, ist in Tabelle 2 dargestellt.
Tabelle 2: Wohnbaupotenziale im Flachennutzungsplan

Parzellen-Nr. im Fl&- | Potenzial 2006 Bebauung bis Potenzial 2018
chennutzungsplan 2018
2 im Boden liegen Leitun- | - -

gen; Eigentimer ver-
kaufen nicht

3 5 Wohnhé&user 7 Wohnhéauser -
Hauptstr. 33, 37,
41, 43, 45, 47 und
49 gebaut

45 Parzellen fur eigene - -
Nachkommen der
Grundstiicksbesitzer,




im Planungszeitraum
nicht verfiigbar
6 - 1 Wohnhaus -
Hauptstr. 13 ge-
baut
7 1 Wohnhaus - 1 Wohnhaus
8 - 2 Wohnhéuser Am | -
Mihlenberg 16
und 18 gebaut
9 - 1 Wohnhaus Am -
Mihlenberg 24 ge-
baut
10 2 Wohnhé&user - 2 Wohnh&user
Bauantrag bewilligt
12 1 Wohnhaus Grundstuck bebaut | -
13 Kommunikationszent- - 1 Wohnhaus
rum geplant
17 Betriebsflache Tischle- | 1 Wohnhaus Mit- -
rei teldrift 36 gebaut
20 keine Aussage 1 Wohnhaus Mit- -
teldrift 1d gebaut
22,23, 24 Keine Verfligung, da - -
ungeklarte Grund-
stucksverhaltnisse
25 Garten, nicht verauf3er- | - -
bar
26 1 Wohngebéaude - 1 Wohnhaus
28 2 Wohngebaude 1 Wohnhaus Am 1 Wohnhaus
Kamp 5c gebaut Bauantrag bewilligt
30 1 Wohngebaude - 1 Wohnhaus
31 Hinterland 1 Wohnhaus Am -
Gang 3 gebaut
33 1 Wohngebaude - Wohnhaus im Bau
2006
1. Anderung Bebau- | 19 Wohngeb&ude 17 Wohnh&user 1 Wohnhaus im
ungsplan Nr. 2 Pommersches Bau
Runddorf 2-8 und
10-18 gebaut
2015
3. Anderung Bebau- | 2 Wohngebaude mehr | - 2 Wohnhéauser
ungsplan Nr. 2

2.2.3 Wohnungsbaupotenziale

Nach § 1a Absatz 2 BauGB ist mit Grund und Boden sparsam und schonend umzugehen.
Dabei sind zur Verringerung der zusétzlichen Inanspruchnahme von Flachen fur bauliche
Nutzungen die Méglichkeiten der Innenentwicklung vorrangig zu nutzen. Eine Umnutzung
landwirtschaftlicher Flachen darf nur im notwendigen Umfang erfolgen. Gleichzeitig ist die
Wohnungsbauentwicklung im nicht zentralen Ort Monkebude auf den Eigenbedarf zu be-
schranken.

Zur Erlangung des erforderlichen Abwagungsmaterials waren daher die Wohnungsbaupoten-
ziale im gesamten Siedlungsbereich der Gemeinde zu untersuchen und hinsichtlich der Pla-
nungsziele (Deckung des Wohnraumbedarfs der ortsansassigen Bevolkerung) zu bewerten.




Gemeinde M6nkebude 2020
Bebauungsplan Nr. 4/2018 ,Wohngebiet alter Sportplatz*

Dabei wurden die im Flachennutzungsplan dargestellten Baullicken im Innenbereich sowie
die Bebauung des Bebauungsplangebiets Nr. 2 ,Pommersches Runddorf betrachtet.

Fur die Flachen besteht entsprechend der Abrundungssatzung und der 3. Anderung des Be-
bauungsplans Baurecht.

Tabelle 3: Bildbeispiele fur Potenzialflachen
Potenzialfla- Beispiele

che
Unbebaute . |
Flache (Bau- :
lucke)

Noch freie
Flachen im
Bebauungspl-
angebiet

Fur die Standorte 10, 28 und 33 sowie ein Gebaude im Bebauungsplangebiet wurden bereits
Bauantrage bewilligt.

Derzeit sind 3 Eigenheime im Bau. Rechnerisch sind in der Gemeinde Mdnkebude 9 Stand-
orte fir Eigenheime vorhanden. Da flir 3 Standorte bereits Bauantrage bewilligt wurden, ste-
hen nur noch 6 Standorte zur Verfigung.

Es gibt Probleme, da die Eigentimer die Grundstiicke nicht der Vermarktung zur Verfligung
stellen, sondern diese in der Regel selbst nutzen z. B. als Ackerflache oder Garten. In der
Gemeinde gibt es keinen Wohnungsleerstand.

Trotz noch vorhandener Standorte kann die Gemeinde die Nachfrage nicht abdecken.

2.2.4 Bedarf

Der Wohnungsbedarf wird durch den Eigenbedarf bestimmt.

Die 769 Einwohner im Jahr 2011 bei 319 Wohnungen in der Gemeinde entsprechen einer
Haushaltsgrof3e von 2,4 Personen. Da es keinen Leerstand gibt, wird von 319 Hauhalten
ausgegangen.

Der Eigenbedarf fiir 10 Jahre entspricht 16 Wohnungen. Entsprechend der Bestandsituation
im Dorf wird von Eigenheimen mit einer Wohnung ausgegangen.

Die Gemeinde geht davon aus, dass in den kommenden zehn Jahren héchstens 50 % der
nachgewiesenen Standorte (Baulliicken) bebaut werden kdnnen. Dies wirde 2 Eigenheimen
entsprechen. Durch die 3. Anderung des Bebauungsplans Nr. 2 stehen noch 2 Standorte zur
Verfugung. Die Gemeinde Monkebude bendtigt den Bebauungsplan Nr. 4/2018 um den wei-
teren Bedarf von insgesamt 12 Wohnungen dort decken zu kénnen.
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Altere Birger der Gemeinde mdchten, wenn sie nicht mehr in der Lage sind im eigenen
Haus wohnen zu bleiben, da dieses nicht altersgerecht errichtet wurde, gerne in der Ge-
meinde wohnen bleiben. Die Gemeinde M6nkebude mdchte deshalb eine kleine Gruppe fur
altersgerechtes Wohnen schaffen. Dadurch sind andere Standort wieder fur die Wohnnut-
zung verfiigbar.

2.3 Planverfahren

Der Bebauungsplan kann nach 8§ 13b BauGB im vereinfachten Verfahren aufgestellt werden.
Der Geltungsbereich grenzt an den Innenbereich nach § 34 BauGB. Der Planbereich ist
durch die StraRe Mitteldrift erschlossen.

Das Plangebiet hat eine Gré3e von 1,27 ha. Im Bebauungsplangebiet kann eine Grundflache
von 6.669 m2 x 0,3 + 3.028 m2 x 0,4 = 3.212 m? Uiberbaut werden. Es gibt keine Bebauungs-
plane, die in einem engen sachlichen, rdumlichen und zeitlichen Zusammenhang aufgestellt
werden, so dass § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB angewendet wird.

Im allgemeinen Wohngebiet sind keine Vorhaben zuléssig, die einer Pflicht zur Durchfihrung
einer Umweltvertraglichkeitspriifung unterliegen.

Das néachstgelegene FFH-Gebiet (DE 2049-303 ,Peeneunterlauf, Peenestrom, Achterwasser
und Kleines Haff¢, Arten: Hochmoor-Grol3laufkafer, Eremit, Finte, Rapfen, SteinbeiRer, Fluss-
neunauge, Bachneunauge, Schlammpeitzger, Meerneunauge, Bitterling, Lachs, Grol3er Feu-
erfalter, Biber, Fischotter, Bauchige Windelschnecke, Sumpf-Glanzkraut und Schmale Win-
delschnecke) ist vom Standort mehr als 650 m entfernt. Anhaltspunkte fur die Beeintrachti-
gung des Natura 2000-Gebietes bestehen aus diesem Grunde nicht.

Der Abstand zum néachstgelegenen Special protection area (SPA), speziell nach Vogel-
schutzrichtlinie (DE 2147-401 ,Peenetallandschaft; Arten: Bekassine, Blassgans, Blass-
huhn, Blaukelchen, Bruchwasserlaufer, Eisvogel, Fischadler, Flussseeschwalbe, Gansesa-
ger, Goldregenpfeifer, Grauammer, Graugans, Grol3er Brachvogel, Haubentaucher, Heide-
lerche, Hockerschwan, Kampflaufer, Kiebitz, Kleines Sumpfhuhn, Knakente, Kormoran,
Kornweihe, Kranich, Krickente, Lachmdwe, Loéffelente, Merlin, Mittelspecht, Neuntéter, Non-
nengans, Odinshiihnchen, Pfeifente, Raubseeschwalbe, Raubwirger, Reiherente, Rohrdom-
mel, Rohrweihe, Rotmilan, Rotschenkel, Saatgans, Sandregenpfeifer, Schellente, Schnatter-
ente, Schreiadler, Schwarzmilan, Schwarzspecht, Schwarzstorch, Seeadler, Silberreiher,
Singschwan, Sperbergrasmiicke, Spiel3ente, Steinschmatzer, Stockente, Tafelente, Trauer-
seeschwalbe, Tripfelsumpfhuhn, Turmfalke, Turteltaube, Uferschnepfe, Uferschwalbe,
Wachtel, Wachtelkdnig, Waldschnepfe, Wanderfalke, Wei3bartseeschwalbe, Weil3storch,
Wendehals, Wespenbussard, Wiesenweihe, Zwergmowe, Zwergsager, Zwergschnapper und
Zwergsumpfhuhn) betragt nur 5 m. Aufgrund der Néhe ist fur das Vorhaben eine FFH-Vor-
prufung fur das SPA-Gebiet von Kunhart Freiraumplanung erstellt worden. Sie liegt der Be-
grindung als Anlage an und kommt zu folgendem Ergebnis: ,,Au8er als potenzielle Nah-
rungsflache fiir den Weil3storch, besteht keine Habitatfunktion fiir die Zielarten des Vogel-
schutzgebietes. ...

Wenn die 0,8 ha grol3e potenzielle Nahrungsflache des Weil3storches ersetzt wird, wird das
Erhaltungsziel des Natura - Gebietes durch das Vorhaben nicht beriihrt. Die Erhaltung eines
koharenten européischen 6kologischen Netzes besonderer Schutzgebiete ist nicht gefahr-
det.”

Der Gemeinde sind keine Anhaltspunkte bekannt, dass bei der Planung Pflichten zur Ver-
meidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfallen nach § 50 Satz 1 des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Storfallbetriebe) zu beachten sind.




Von der frihzeitigen Unterrichtung und Erérterung nach § 3 Abs. 1 BauGB und Beteiligung
der Behodrden nach § 4 Abs. 1 BauGB wird nach § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB abgesehen.

Nach 8§ 13 a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebau-
ungsplans zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planeri-
schen Entscheidung erfolgt und zulassig. Ein Ausgleich im Sinne der Eingriffsregelung ist so-
mit nicht erforderlich. Es wurde ein Artenschutzfachbeitrag fir den Bebauungsplan erstellt
und die erforderlichen Vermeidungs-, Kompensations- und CEF-MalRnahmen in die Planung
eingestellt.

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald hat die Erstellung einer schalltechnischen Beurtei-
lung zum Bebauungsplan gefordert. Im Ergebnis kann festgestellt werden, dass keinerlei Im-
missionsschutzmalnahmen erforderlich sind.

Aufstellungsbeschluss

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 26.04.2018 den Beschluss zur Aufstellung
des Bebauungsplanes Nr. 4/2018 ,Wohngebiet alter Sportplatz* im beschleunigten Verfahren
nach 8§ 13b BauGB gefasst. Die Bekanntmachung des Beschlusses erfolgt im Amtlichen Mit-
teilungsblatt des Amtes Am Stettiner Haff Nr. 10/2018 vom 17.10.2018.

Landesplanerische Stellungnahme

Die Planungsanzeige beim Amt fir Raumordnung und Landesplanung Vorpommern erfolgte
mit Schreiben vom 10.10.2018 vor. Die Grundsatze, Ziele und sonstigen Erfordernisse der
Raumordnung wurden der Gemeinde mit Schreiben des Amtes fiir Raumordnung und Lan-
desplanung vom 12.11.2018 und 09.07.2019 mitgeteilt.

Information der Offentlichkeit

Der Offentlichkeit wurde gemaR § 13a Abs. 3 Nr. 2 vom 17.10 2018 bis 14.11.2018 Gelegen-
heit gegeben, sich Uber die Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Pla-
nung informieren und sich dazu zu &uf3ern.

Entwurfs- und Auslegungsbeschluss
Mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 09.05.2019 wurde der Bebauungsplanentwurf
als Grundlage fur die offentliche Auslage und die Behdrdenbeteiligung gebilligt.

Offentliche Auslegung gemaR § 3 Abs. 2 BauGB

Der Entwurf des Bebauungsplans wurde vom 21.06.2019 bis zum 23.07.2019 offentlich aus-
gelegt. Ort und Dauer der Auslegung wurden im amtlichen Mitteilungsblatt Am Stettiner Haff
Nr. 6/2019 am 12.Juni 2019 bekannt gemacht. Die Bekanntmachung und die auszulegenden
Unterlagen wurden zusatzlich auf der Internetseite des Amtes eingestellt. Bis zum
23.07.2019 ging eine Stellungnahme beim Amt Am Stettiner Haff ein.

Beteiligung der Behdrden gemal § 4 Abs. 2 BauGB, Abstimmung mit den Nachbarge-
meinden

Die Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die
Planung beriihrt werden kann, wurden mit Schreiben vom 28.05.2019 von der Planung un-
terrichtet und zur Stellungnahme zum Entwurf aufgefordert. Die betroffenen Nachbargemein-
den wurden von der Planung unterrichtet. Bis zum 17.12.2019 gingen 20 Stellungnahmen
beim Amt Am Stettiner Haff ein: von den Nachbargemeinden kamen keine Bedenken oder
Hinweise.




Uberarbeitung des Bebauungsplanentwurfes

Die eingegangenen Stellungnahmen wurden in die weitere Abwégung einbezogen. In der
Folge wurde die textliche Festsetzung zur CEF-Mal3nahme 6 wurde redaktionell Gberarbeitet
und ein Gestaltungsvorschrift zu unterschiedlichen Traufhéhen gestrichten. Als zulassige
Geschossigkeit wurde fur den gesamten Geltungsbereich zwei Vollgeschosse festgesetzt.
Der gednderte Entwurf des Bebauungsplans mit Stand 06/2020 wurde von der Gemeinde-
vertretung am 09.07.2020 gebilligt und gemaf § 4a Abs. 3 BauGB zur erneuten Auslegung
und Behordenbeteiligung bestimmt.

Erneute offentliche Auslegung gemaf § 3 Abs. 2 BauGB i. V. m. § 4a Abs. 3 BauGB
Der geéanderte Entwurf des Bebauungsplans mit Stand 06/2020 wurde vom 31.08.2020 bis
zum 02.10.2020 erneut 6ffentlich ausgelegt; Ort und Dauer der Auslegung wurden durch
Veroffentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt des Amtes Am Stettiner Haff Nr. 08/2020 vom
21.08.2020 bekannt gemacht. Die Bekanntmachung und die auszulegenden Unterlagen wur-
den zusatzlich auf der Internetseite des Amtes eingestellt. Bis zum 05.10.2020 gingen keine
neuen Anregungen von Birgern ein.

Erneute Beteiligung der Behdrden gemal § 4 Abs.2 BauGB i. V. m. § 4a Abs. 3 BauGB
Die Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die
Anderung des Bebauungsplanentwurfs bertihrt werden kann, wurden mit Schreiben vom
20.08.2020 zur Stellungnahme zur geanderten Planung aufgefordert. Bis zum 02.10.2020
aulRerten sich 2 Trager.

Abwagungs- und Satzungsbeschluss

Die Stellungnahme der beteiligten Behdrden und Trager 6ffentlicher Belange wurden von der
Gemeindevertretung in 6ffentlicher Sitzungam ................... behandelt. In der gleichen Sit-
zung wurde der Bebauungsplan in der Fassung von Oktober 2020 als Satzung beschlossen.

3. Ausgangssituation
3.1 Stadtraumliche Einbindung

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 4/2018 ,Wohngebiet alter Sportplatz“ befindet
sich im Westen von Mdnkebude sudlich der Strafl3e Mitteldrift.

3.2 Bebauung und Nutzung

Der Geltungsbereich ist der ehemalige Sportplatz der Gemeinde, der aus der Nutzung gefal-
len ist. Im Sitdosten befindet sich ein ruindses Gebaude. An der Ostseite wurde Schutt und
Geaést abgelagert.

Im Suden grenzt Wohnbebauung an und im Osten Gewerbebetriebe.

3.3 ErschlieBung

Der Geltungsbereich wird durch eine ortliche StralR3e Mitteldrift, die den Planbereich im Nor-
den tangiert erschlossen. Im Westen grenzt ein Rad- und FulRweg an den Planbereich an.
Im Plangeltungsbereich gibt es keine Stromversorgung.




Im Norden der StraRe Mitteldrift befinden sich Telekommunikationslinien der Deutschen Te-
lekom AG.

3.4 Natur und Umwelt

In unmittelbarer N&he zum Plangeltungsbereich befindet sich das SPA-Gebiet DE 2147-401
.Peenetallandschaft‘. Das Plangebiet liegt im Naturpark ,Am Stettiner Haff* und stdlich des
LSG ,Haffkiiste”. Die Flache beinhaltet keine geschitzten Biotope.

Im Norden bilden 4 Baume (2 Eichen und 2 Ebereschen) eine kleine gemischte Baumreihe.
Im Nordosten befindet sich Pappelbewuchs (diinnstammig) und im Nordwesten dickstammi-
ger Pappelbewuchs (Aspen). Im Siidosten stehen einige Eichen, ein Ahorn, eine Kiefer, ei-
nige Pappeln, eine Weide und verschiedene Straucher (Spatblihende Traubenkirsche, Mira-
belle, Holunder, Schneebeere). Einige Baume (Grauweide, Kiefer, Ebereschen und Aspen)
sind geschiitzt. Der grof3te Teil der Flache ist immer noch als Biotoptyp Sportplatz einzustu-
fen. Die restliche Flache im Osten des Plangebietes ist mit ruderalem Kriechrasen (haupt-
sachlich Landreitgras) bewachsen. Dieser Bereich ist vermdillt.

,Die Uberwiegend diinnstammigen Gehdlze des Plangebietes weisen keine Hohlen auf. ...
Nur die nordwestlich in das Plangebiet hineinragenden Pappeln weisen groRere Stamm-
durchmesser auf ... Hier sind ggf. Hohlen, insbesondere des Grlinspechtes, in nicht einseh-
baren Kronenbereichen vorhanden. Es gibt eine Ruine aus Mauerwerk, von der nur noch die
AuRenwande vorhanden sind ... und einen verfallenen Holzschuppen mit einer Backstein-
mauer und einem Dach aus Wellasbest ... Hier waren keine Anzeichen von Nisttatigkeit er-
kennbar. Potenziell ist ein Vorkommen von Nischenbritern jedoch mdglich. Es fehlen Hin-
weise auf Fledermausprasenz. Dies ist dem Fehlen geeigneter Spalten und Hohlrdume, der
Witterungsunbestandigkeit und der geringen Hohe des Schuppens geschuldet. Ein Vorkom-
men von Fledermausen in ggf. vorhandenen Hohlen der dickstammigen Pappeln im Nord-
westen ist moglich. Diese werden zur Erhaltung festgesetzt. ....

Baum- und Gebischbruter finden Brutmdglichkeiten in den Gehdlzen. Nester wurden nicht
gefunden. Die Aspen sind wertvolle Schmetterlingsweidepflanzen. ...

Mit Zauneidechsen zu rechnen ist jedoch im Bereich der Ablagerungen. Hier sind in Form
der Erd- und Geastablagerungen geeignete Strukturen und Fortpflanzungshabitate fiir die Art
vorhanden.

Im Artenschutzfachbeitrag wurden Zauneidechse und Avifauna ndher untersucht.

»,von der Existenz eines Weil3storchhorstes im 2 km Umkreis wird somit nicht ausgegangen.
... Das potenzielle Bruthabitat des Griinspechtes im nordwestlichen dickstammigen Pappel-
bestand bleibt erhalten.

Obwohl im Bereich der Ruine und des verfallenen Holzschuppens keine Nester gefunden
wurden, sollte das fur die Nischenbriterarten Bachstelze und Grauschnépper zur Verfigung
stehende Brutpotenzial durch je 1 Nistkasten ortsnah ersetzt werden. @

Das Bodengeflige des Plangebietes ist aufgrund der Sportplatzanlage heterogen, gestort
und stark verdichtet. Der natirliche Baugrund des Untersuchungsgebietes besteht aus
grundwasserbestimmten Sanden.

Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Oberflachengewasser. Das Plangebiet liegt
nicht in einem Trinkwasserschutzgebiet, die Bauflachen sind extreme Risikogebiete bezlig-
lich Hochwasser.

1 Artenschutzfachbeitrag
2 Artenschutzfachbeitrag
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Abbildung 1: Hochwasserrisikogebiete (extrem)
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Quelle: https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/atlas/script/index.php, Abruf am 10.10.2018

3.5 Eigentumsverhdltnisse

Das Flurstick 292 der Flur 1 Gemarkung Monkebude liegt im Eigentum der Gemeinde
Monkebude.

4. Planungsbindungen
4.1 Planungsrechtliche Ausgangssituation

Die Gemeinde Monkebude hat einen wirksamen Flachennutzungsplan. Der Geltungsbereich
des Bebauungsplanes Nr. 4/2018 ,Wohngebiet alter Sportplatz® liegt im Aul3enbereich von
Monkebude; schliel3t aber im Osten und Suden an den Innenbereich an. Die rechtliche
Grundlage fur die Beurteilung von Bauantragen ist dementsprechend § 35 BauGB. Eine
Nutzbarmachung der derzeit unbebauten Flache fur Wohnungsbau ist auf dieser Grundlage
jedoch nicht méglich.
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4.2 Landes- und Regionalplanung
4.2.1 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016

Im Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern wurde der Gemeinde
Monkebude keine zentral6rtliche Funktion zugeordnet. Die Gemeinde liegt im landlichen Ge-
staltungsRaum Ueckermiinde und in einem Vorbehaltsgebiet Tourismus. Monkebude wird
durch das Uberregionale StralRennetz erschlossen.

Im Programmsatz 4.1 (5) heil3t es: ,In den Gemeinden sind die Innenentwicklungspotenziale
sowie Mdglichkeiten der Nachverdichtung vorrangig zu nutzen. Sofern dies nachweislich
nicht umsetzbar ist, hat die Ausweisung neuer Siedlungsflachen in Anbindung an die Orts-
lage zu erfolgen.”“und 4.2 (2): ,In den Gemeinden ohne zentralbrtliche Funktion ist die Aus-
weisung neuer Wohnbauflachen auf den Eigenbedarf zu beschranken.”

4.2.2 Regionales Raumentwicklungsprogramm Vorpommern 2010

Im Regionalen Raumentwicklungsprogramm Vorpommern ist fir die Gemeinde Ménkebude
keine zentralortliche Funktion ausgewiesen. Teile der Gemeinde liegen in einem Vorbehalts-
gebiet Naturschutz und Landschaftspflege. Die Gemeinde liegt in einem Tourismusentwick-
lungsraum. Der Norden der Gemeinde gehért zum Vorbehaltsgebiet Kiistenschutz. Die Ge-
meinde ist an das regionale Strafl3ennetz und regionalbedeutsame Radroutennetz ange-
schlossen.

Nach dem Programmsatz 4.1 (1) soll die historisch gewachsene dezentrale Siedlungsstruk-
tur der Region in ihren Grundziigen erhalten werden. Sie soll entsprechend den wirtschaftli-
chen und sozialen Bediurfnissen der Bevolkerung weiterentwickelt und den Erfordernissen
des demographischen Wandels angepasst werden. (3) In Gemeinden, die keine zentraldrtli-
che Funktion haben, ist die Wohnbauflachenentwicklung am Eigenbedarf, der sich aus
GroRe, Struktur und Ausstattung der Orte ergibt, zu orientieren. Die Ausweisung neuer
Wohnbauflachen hat in Anbindung an bebaute Ortslagen zu erfolgen (4).

Abbildung 2: Auszug aus der Karte Blatt 2 des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern
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In der landesplanerischen Stellungnahme vom 12.11.2018 wird gebeten darzustellen, ,wie
sich der Bedarf von 16 Wohnungen zusammensetzt und auf welche Zielgruppe das Vorha-
ben ausgelegt ist. ...




Im weiteren Verfahren ist nachzuweisen, dass die Planung mit den Belangen der Tourismus-
raume (3.1.3 (4) RREP VP), des Kustenschutzes (5.3 (2) RREP VP), der Landwirtschafts-
raume (3.1.4 (1) RREP VP) sowie des Naturschutzes und Landschaftspflege (5.1 (4) RREP
VP) vereinbar ist.”

Der Programmsatz 3.1.3 (4) RREP VP trifft auf die Gemeinde Mdnkebude nicht zu, da diese
nicht in einem Tourismusschwerpunktraum liegt, sondern in einem Tourismusentwicklungs-
raum.

Der Programmsatz 5.3 (2) RREP VP besagt, dass in den Vorbehaltsgebieten Kistenschutz
alle Planungen und Belange des Kiistenschutzes zu berticksichtigen sind. Der Plangeltungs-
bereich liegt im Vorbehaltsgebiet Kustenschutz jedoch hinterm Deich. Im Generalplan Kis-
ten- und Hochwasserschutz Mecklenburg-Vorpommern hatte der Deichneubau in Mdnke-
bude eine hohe Dringlichkeit um die Ortslage vor Hochwasser zu schitzen. Zwischen 2005
und 2008 wurde der Deich in M6nkebude neu gebaut. Durch die Lage hinterm Deich ist der
Plangeltungsbereich des Bebauungsplans vor Hochwasser geschutzt.

Der Plangeltungsbereich ist ein aus der Nutzung gefallener Sportplatz. Weder die vorhande-
nen Pflanzenarten noch der anstehende verdichtete Boden aus der Sportplatznutzung wei-
sen auf eine Griinlandnutzung in den letzten 20 Jahren hin. Im Widerspruch dazu steht die
Ausweisung von 0,7 ha des Planbereichs (1,3 ha insgesamt) als Dauergriinland im Feld-
blockkataster (DEMVLIO76DB40082). Die Gemeinde als Eigentimer der Flache hat diese
nie an einen Landwirt verpachtet. Da der Standort sich nicht auf landwirtschaftlicher Nutzfla-
che befindet, verstoRlt die Gemeinde mit der Planung nicht gegen Programmsatz 3.1.4 (1)
RREP VP.

Der Programmsatz 5.1 (4) RREP VP besagt, dass den Funktionen von Natur und Landschaft
in der Vorbehaltsgebieten fiir Naturschutz und Landschaftspflege bei allen Vorhaben in der
Abwéagung besonderes Gewicht beizumessen ist. Der Abstand des Plangeltungsbereichs
des Bebauungsplans zum néchstgelegenen Special protection area (SPA), speziell nach Vo-
gelschutzrichtlinie (DE 2147-401 ,Peenetallandschaft’ betragt nur 5 m. Dass Vogelschutzge-
biet ist ein Vorbehaltsgebiet fur Naturschutz und Landschaftspflege. Die vorliegende FFH-
Vorprufung von Kunhart Freiraumplanung vom 10.10.2018 kommt zu dem Ergebnis:

,Wenn die 0,8 ha grol3e potenzielle Nahrungsflache des Weil3storches ersetzt wird, wird das
Erhaltungsziel des Natura - Gebietes durch das Vorhaben nicht beriihrt. Die Erhaltung eines
koharenten europaischen 6kologischen Netzes besonderer Schutzgebiete ist nicht gefahr-
det.”

In der landesplanerischen Stellungnahme vom 09.07.2019 wird die Vereinbarkeit des Bebau-
ungsplans Nr. 4/2018 mit den Zielen der Raumordnung bestatigt.

4.3 Flachennutzungsplan

Die Gemeinde Mdnkebude verfugt Uber einen Flachennutzungsplan, der seit dem
22.02.2006 wirksam ist.

Im Flachennutzungsplan der Gemeinde Ménkebude sind im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes Nr. 4/2018 ,Wohngebiet alter Sportplatz® Grunflachen mit der Zweckbestimmung
Sportplatz dargestellt. Der Planbereich wird im Osten und Siden von Wohnbauflachen umla-
gert. Im Westen grenzen Flachen fur die Landwirtschaft an. Im Norden wird der Geltungsbe-
reich durch eine Stral3e erschlossen.
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Abbildung 3: Auszug aus dem Flachennutzungsplan der Gemeinde Monkebude

5. Plankonzept
5.1 Ziele und Zwecke der Planung

Planungsziel ist die Errichtung von Wohngebauden. Die Gemeinde plant 8 Eigenheime und
im Siden ein Wohngeb&aude mit barrierefreien Wohnungen. Fir beide Wohnformen gibt es
aktuell Nachfragen in der Gemeinde.

Im Gebiet soll eine geordnete und nachhaltige stadtebauliche Entwicklung gewéahrleistet wer-
den. Die Bebauung wird gegentiber dem Altbestand verdichtet.

Es ist ein allgemeines Wohngebiet festzusetzen, dass sich am dérflichen Charakter orien-
tiert.

5.2 Entwicklung aus dem Flachennutzungsplan

Die Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes im Bebauungsplan entspricht nicht dem
Entwicklungsgebot nach § 8 Abs. 2 BauGB. Die geordnete Entwicklung des Gemeindegebie-
tes wird durch das allgemeine Wohngebiet am Siedlungsrand nicht gefahrdet. Der Flachen-
nutzungsplan ist auf dem Wege der Berichtigung anzupassen.
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6. Planinhalt
6.1 Nutzung der Baugrundstiucke
6.1.1 Art der Nutzung

Es wird ein allgemeines Wohngebiet nach § 4 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) fest-
gesetzt. Dies entspricht der zulassigen Wohnnutzung des § 13b Satz 1 BauGB.

Die nach 8 4 Abs. 3 BauGB ausnahmsweise zuléassigen Nutzungen sind nicht Bestandteil
des Bebauungsplanes.

Die ausnahmsweise zulassigen Nutzungen nach § 4 Abs. 3 Nr. 1, 2, 3 und 5 BauNVO sind
wegen ihres moglichen Beeintrachtigungspotenzials fir die Wohnnutzung hier auszuschlie-
Ben. Freigeraumte Bauflachen durch flachenintensive Gartenbaubetriebe widersprechen
dem stadtebaulichen Ziel. Daher werden Gartenbaubetriebe ausgeschlossen.

6.1.2 Mafld der Nutzung

Nach 8§ 16 Abs. 3 BauNVO wird das Malf3 der baulichen Nutzung durch die Grundflachenzahl
und die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt.

Die Grundflachenzahl liegt mit 0,3 bei den geplanten Eigenheimen unter der Obergrenze des
§ 17 BauNVO. Es wurde eine geringe bauliche Dichte festgesetzt. Nur im Stiden, wo die bar-
rierefreien Wohnungen entstehen sollen, wurde die GRZ 0,4 festgesetzt. Mit der Begrenzung
der Bodenversiegelung wird die Bodenschutzklausel (§ 1 a Abs. 1 BauGB) berticksichtigt.

Es werden hdchstens zwei Vollgeschosse zugelassen.

6.1.3 Bauweise und Uberbaubare Grundstlicksflache

Bei der umgebenden Bebauung ist die offene Bauweise vorherrschend.

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird ebenfalls offene Bauweise festgesetzt. Der §
22 der Baunutzungsverordnung regelt, dass in der offenen Bauweise die Geb&ude der
Hauptnutzung mit seitlichem Grenzabstand errichtet werden.

Die Baugrenze regelt welcher Teil des Grundstlickes mit dem Hauptgebaude bebaut werden
kann.

6.1.4 Nebenanlagen

Stellplatze und Garagen sind nach § 12 BauNVO zuldssig. Zum Schutz des Ortsbildes sind
Garagen auf den nicht Gberbaubaren Grundsticksflachen zwischen den stra3enseitigen
Grundstiicksgrenzen und den straf3enseitigen Baugrenzen unzuldssig und Nebenanlagen im
Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO nur ausnahmsweise zulassig.

6.2 Verkehrsflachen

Die verkehrsmafRige ErschlieRung des gesamten Bebauungsgebietes erfolgt Gber die StralRe
Mitteldrift, eine Gemeindestralie, die den Planbereich im Norden tangiert.

Erganzt wird die ErschlielRung durch eine 6ffentliche Mischverkehrsflache, die an die Stral3e
Mitteldrift anschlief3t. Da diese ausschlieflich einer Uberschaubaren Zahl unmittelbarer Anlie-
ger dient und keinen Durchgangsverkehr aufnehmen muss, sind die Voraussetzungen dafiir
hier gegeben. Die raumliche Breite der geplanten Verkehrsflache betragt 6,0 m. Dabei ist
eine Ausbaubreite von 4,5 m fur die zu erwartenden Verkehrsmengen auf dem nur 85 m lan-
gen Wohnweg ausreichend. Am Ende des Weges wurde ein Wendekreis angeordnet,




dessen Flachen nach Richtlinien fur die Anlage von Stadtstrallen RASt 06 dem Bedarf eines
3-achsigen Miillfahrzeuges entsprechen.

Vom Nordwesten des Wendekreises fiihrt ein separater FuRweg zum westlichen Rand des
Plangeltungsbereichs. Der dort vorhandene Weg endet im Siiden an der Hauptstral3e.

6.3 Grunflachen

Am Sidrand der Stral3e Mitteldrift wurde die Baumreihe als 6ffentliche Grinflache festge-
setzt. Sie ist durch Pflanzung von 6 Eichen zu verlangern. Am 6stlichen und stdlichen Plan-
gebietsrand wurden die Ausgleichsflachen ebenfalls als éffentliche Griinflache festgesetzt.

6.4 Malnahmen zur Verminderung/Vermeidung und zum Ausgleich
von Eingriffsfolgen

Gegenstand der artenschutzrechtlichen Prifung sind die durch Aufnahme in den Anhang IV
der FFH - Richtlinie streng geschitzten Pflanzen und Tierarten sowie die europaischen Vo-
gelarten. Die nachfolgenden Vermeidungs-, Kompensations- und CEF-MafRnahmen wurden
in den Bebauungsplan eingestellt, um dem Toétungs- und Verletzungsverbot laut Bundesna-
turschutzgesetz zu entsprechen und dem Tatbestand der erheblichen Stérung wahrend der
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten entgegen zu wirken.

Vermeidungsmaflnahmen

V1 Die zur Erhaltung festgesetzten Baume sind zu erhalten. Wahrend der Bauphase sind
diese vor Beschadigungen zu schutzen.

V2 Fallungen der Gehdlze und die Beseitigung der Gebaudereste sind auRerhalb des Zeit-
raumes 1. Marz—30. September durchzufiihren. Die Fallungen der zusammenhangen-
den Aspenflachen im Norden sind von der Mitteldrift aus voranzutreiben. Das Befahren
der Ubrigen Flachen mit Technik ist bis nach Beendigung der Zauneidechsenabfang-
aktion zu vermeiden. Geholze im stdlichen Bereich sind zundchst manuell, ohne Ro-
dungen zu fallen. Rodungen der Wurzelballen sind nach Beendigung der Zau-
neidechsenabfangaktion durchzuftihren.

V3 Die Nutzung der Sportplatzflache zur Nahrungssuche und als Sonnenplatz durch Zau-
neidechsen ist moglich. Um Tétungen von Zauneidechsen zu vermeiden sind die Be-
raumungsarbeiten am 01. April zu beginnen und ohne Unterbrechung fortzusetzen.

V4 Fortpflanzungsstatten von Zauneidechsen sind im Bereich der Schutt- und Geasthau-
fen hochstwahrscheinlich. Um Tétungen von Individuen zu verhindern ist folgende Ver-
meidungsmalnahme umzusetzen: Der im Konfliktplan des AFB als Zauneidechsenab-
fangflache gekennzeichnete Bereich ist vom Januar bis Marz des Jahres vor Beginn
der Bauarbeiten mit einem 40 bis 50 cm hohen, am Boden eingegrabenen Schutzzaun
aus Folie mit verschlieBbaren 5 | Eimern (alle 10 m) zu umz&unen. Die Flache ist unter
Beseitigung des Mahdgutes zu mahen. Vom April bis Juni und vom September bis
Oktober des Jahres vor Beginn der Bauarbeiten sind die Individuen innerhalb der um-
zaunten Flache abzusammeln und in die ebenfalls umzaunten Ersatzhabitate einzuset-
zen. Die Umsetzung der MaRhahme ist durch eine fachkundige Person zu planen und
zu begleiten. Diese hat nach Abschluss der Arbeiten einen Téatigkeitsbericht zu verfas-
sen und an uNB, Bauherrn, Stadt/Gemeinde weiterzuleiten sowie eine Abnahme mit
der uNB und anderen Beteiligten zu organisieren. Die Person tbernimmt samtliche
Kommunikation zwischen uNB, Bauherrn und anderen Beteiligten.




Kompensationsmallnahmen

M1

M2

An den zur Pflanzung von Baumen gekennzeichneten Stellen sind insgesamt 6 Sttick
Stieleichen (Quercus robur) zu Pflanzen und dauerhaft zu erhalten.

Pro 200 m2 Neuversiegelung sind 2 hochstdmmige Obstbaume heimischer Produktion
Stammumfang 10 bis 12 cm, 2 x verpflanzt mit Ballen ( Apfelbdume z.B. Pommerscher
Krummstiel, Danziger Klarapfel, Gravensteiner, Gelber Richard, Clivia, Carola, Roter
Winterstettiner, Apfel aus Grinheide, Cox Orange, Kaiser Wilhelm, Kdniglicher Kurz-
stiel; Birnen z.B. Konferenz, Clapps Liebling, Gute Graue, Bunte Julibirne, Pastoren-
birne, Kleine Landbirne, Alexander Luc., Gute Luise, Tangern; Quitten z.B. Apfelquitte,
Birnenquitte, Konstantinopeler Apfelquitte) und

20 mz Strauchflache heimischer Arten (z.B. Corylus avellana (Hasel), Viburnum opulus
(Schneeball), Cornus mas (Kornelkirsche), Rosa canina (Hundsrose), Sambucus nigra
(Holunder), Ribes nigra (Schwarze Johannisbeere)) sowie 5 m2 Schmetterlingsweide-
pflanzen (z.B. Lavendel, Sommerflieder) anzulegen und dauerhaft zu erhalten.

CEF — MalRnahmen

CEF1

CEF2

Die mit CEF1 bezeichnete Flache ist als Zauneidechsenersatzlebensraum herzurich-
ten. Die Flache ist von Gehdlzen zu befreien, regelmafig 1 x jahrlich im November mit
einer Motorsense zu mahen, Zauneidechsenersatzhabitate (CEF3 und 4) anzulegen
sowie Einzelstrauchpflanzungen vorzunehmen und dauerhaft zu erhalten. Vor und
wahrend der Bauzeit ist die Flache mit einer Amphibienschutzfolie einzugrenzen, die
CEF1 und CEF2 nicht trennt. Die Ersatzhabitate sind vom Januar bis Marz des Jahres
vor Beginn der Bauarbeiten anzulegen. Die zuvor durchzufiihrenden Méh- und Féllar-
beiten missen ab November erfolgen. Der zusammenhangende Aspenaufwuchs im
Norden kann maschinell, die Gehdélze sudlich davon miissen manuell gefallt werden.
Die mit CEF2 bezeichnete Flache ist als Zauneidechsenersatzlebensraum herzurich-
ten. Die Flache ist regelmafig 1 x jahrlich im November mit einer Motorsense zu ma-
hen, Zauneidechsensonnenplatze (CEF5) anzulegen sowie Einzelstrauchpflanzungen
vorzunehmen und dauerhaft zu erhalten. Vor und wéhrend der Bauzeit ist die Flache
mit einer Amphibienschutzfolie einzugrenzen, die CEF1 und CEF2 nicht trennt. Die Er-
satzhabitate sind vom Januar bis Marz des Jahres vor Beginn der Bauarbeiten anzule-
gen. Die zuvor durchzufihrenden Maharbeiten missen ab November erfolgen.

CEF 3 Als Ersatz fur potenzielle Winterquartiere der Zauneidechse sind im Bereich der Flache

CEF 1 zwei Bereiche von 3 m Breite und 5 m Lange einen Meter tief auszugraben. Die
Grubensohle ist mit einem Gemisch aus Holzschnitzeln und Sand 20 cm stark zu be-
legen. Anschliel3end wird die Grube mit einer Mischung aus Steinen von 20 bis 40 cm
Durchmesser, toten Asten, Zweigen und Wurzeln im Verhaltnis 1:1 bis 1 m tber Ge-
lAndekante verfillt und an den Randern mit anstehendem Boden 10 cm Uberfullt. Die
CEF — MalRnahme ist vor Baubeginn zu realisieren. Die Umsetzung der Malinahme ist
durch eine fachkundige Person zu planen und zu begleiten. Diese hat hach Abschluss
der Arbeiten einen Tatigkeitsbericht zu verfassen und an uNB, Bauherrn, Stadt/Ge-
meinde weiterzuleiten sowie eine Abnahme mit der uNB und anderen Beteiligten zu
organisieren. Die Person tbernimmt sdmtliche Kommunikation zwischen uNB, Bau-
herrn und anderen Beteiligten.

CEF 4 Als Ersatz fur potenzielle Sommerquartiere der Zauneidechse sind im Bereich der Fla-

che CEF 1 zwei Sommerquartiere zu errichten. Dafur ist aus anstehendem sandigem
Boden zwei Schittungen mit einer Mindestgrundflache von 15 m2 und einer Hohe von
0,5 m herzustellen. Diese sind im Wechsel mit den Winterquartieren anzulegen. Die
CEF — MalRnahme ist vor Baubeginn umzusetzen. Die Umsetzung der Mal3hahme ist
durch eine fachkundige Person zu planen und zu begleiten. Diese hat nach Abschluss
der Arbeiten einen Tatigkeitsbericht zu verfassen und an uNB, Bauherrn, Stadt/Ge-
meinde weiterzuleiten sowie eine Abnahme mit der uNB und anderen Beteiligten zu
organisieren. Die Person ubernimmt sdmtliche Kommunikation zwischen uNB, Bau-
herrn und anderen Beteiligten.




CEF 5 Als Ersatz fur potenzielle Sonnenplatze der Zauneidechse sind im sind im Bereich der
Flache CEF 2 drei Bereiche von 3 m Breite und 5 m Lange mit Lesesteinen von 20 bis
40 cm Durchmesser und toten Asten oder Wurzeln im Verhaltnis 1:1 auszulegen. Die
CEF — Malnahme ist vor Baubeginn zu realisieren. Die Umsetzung der Mal3Bhahme ist
durch eine fachkundige Person zu planen und zu begleiten. Diese hat hach Abschluss
der Arbeiten einen Tatigkeitsbericht zu verfassen und an uNB, Bauherrn, Stadt/Ge-
meinde weiterzuleiten sowie eine Abnahme mit der uNB und anderen Beteiligten zu
organisieren. Die Person Ubernimmt samtliche Kommunikation zwischen uNB, Bau-
herrn und anderen Beteiligten.

CEF 6 Der Verlust von Brutmdglichkeiten fir Nischenbriter ist zu ersetzen. Die Nistkasten
sind vor Beginn der Abrissarbeiten an den in der Planzeichnung gekennzeichneten
Baumen zu installieren zu installieren. Die Umsetzung der MaRnahme ist durch eine
fachkundige Person zu planen und zu begleiten. Diese hat nach Abschluss der Arbei-
ten einen Tatigkeitsbericht zu verfassen und an uNB, Bauherrn, Stadt/Gemeinde wei-
terzuleiten sowie eine Abnahme mit der uNB und anderen Beteiligten zu organisieren.
Die Person tbernimmt sémtliche Kommunikation zwischen uNB, Bauherrn und ande-
ren Beteiligten.

Lieferung und Anbringung an den Baumen Bild 11 und 13 des Artenschutzfachbeitra-
ges von insgesamt:

2 Nistkasten

mit ungehobelten Brettern und leicht beweglicher Reinigungs- und Kontrollklappe ent-
sprechend Montageanleitung Abbildung 7 des Artenschutzfachbeitrages. Erzeugnis
z.B.: Gemeinnutzige Werk- und Wohnstatten GmbH (www.gww-pasewalk.de) alterna-
tiv Fa. Schwegler

6.5 Immissionsschutz

Das Buro fiir ingenieurgeophysikalische Messungen GmbH hat eine schalltechnische Beur-
teilung zum Bebauungsplan Nr. 4/2018 ,Wohngebiet alter Sportplatz* erstellt.

,Die auf das Plangebiet einwirkenden Schallimmissionen aus gewerblichen Nutzungen und
dem offentlichen StraRenverkehr wurden ermittelt und beurteilt. Die Berechnungen stellen im
wesentlichen Maximalabschatzungen der zu erwartenden Gerdusche dar.

Die Orientierungs- bzw. Immissionsrichtwerte fiir Tag und Nacht werden an den Grenzen der
Baufelder eingehalten. Bei von gewerblichen Nutzungen ausgehenden Schallimmissionen
besteht tags eine Reserve von mindestens 3 dB und nachts von mindestens 7 dB zu den Im-
missionsrichtwerten der TA Larm fur allgemeine Wohngebiete. Die Richtwerte fir kurzzeitige
Gerauschspitzen werden ebenfalls nicht Uberschritten.

Die Schallimmissionen durch den Stralenverkehr liegen deutlich unter dem Orientierungs-
werten nach DIN 18005-1. Es sind auch bei Ansatz der doppelten Verkehrsmenge keine
Uberschreitungen der Orientierungswerte zu erwarten.

Samtliche Baufelder liegen vollstandig innerhalb des LArmpegelbereichs | nach DIN 4109.
Daher sind keine besonderen SchallschutzmalBnahmen erforderlich.“

6.6 Gestaltungsregelungen

Die Satzung der Gemeinde Monkebude Uber die drtlichen Bauvorschriften fur den Geltungs-
bereich der Satzung Uber die Feststellung und Abrundung des im Zusammenhang bebauten
Ortsteils Monkebude vom 27.04.2015 regelt die Gestaltung in den an den Bebauungsplan
angrenzenden Gebieten. Daher wurden die Gestaltungsregelungen fur den Bebauungsplan
an diese Satzung angelehnt. Die Begrenzung der Dachneigung bei den zweigeschossigen



http://www.gww-pasewalk.de/

Gebauden ermdglicht, dass diese Gebaude nicht héher werden als eingeschossige Gebaude
mit sehr steilen Dachern.

6.7 Kennzeichnungen
6.7.1 Uberflutungsgefahrdung

Der Geltungsbereich liegt im Gberflutungsgefahrdeten Gebiet infolge von Hochwasser in
Klstengewassern.

Monkebude befindet sich im Nahbereich des Kistengewassers ,Kleines Haff“ (Gewasser 1.
Ordnung).

Das Referenzhochwasser (RHW) betragt 1,60 m (Hochwasser mit statistischer Wiederkehr-
wahrscheinlichkeit von 1 Mal in 200 Jahren) und der Bemessungshochwasserstand (BHW)
2,10 m. Der BHW beriicksichtigt zusatzlich RHW einen klimabedingten Meeresspiegelan-
stieg von 50 cm fiir die nachsten 100 Jahre.

Die Bauflache wurde entsprechend gekennzeichnet.

Der BHW sollte bei der Errichtung elektrotechnischer Anlagen sowie etwaiger Lagerung was-
sergeféahrdender Stoffe beachtet werden.

Der Plangeltungsbereich liegt hinter einem Deich, der mindestens 2,65 m hoch ist.

6.7.2 Altlasten

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald weist im Nachtrag zur Gesamtstellungnahme vom
05.08.2019 hin: ,Nach dem derzeitigen Kenntnisstand sind im Plangebiet keine Altlastver-
dachtsflachen (Altablagerungen, Altstandorte) bekannt.”

6.8 Nachrichtliche Ubernahmen

Der Planbereich liegt im Naturpark ,Am Stettiner Haff".

6.9 Hinweise
6.9.1 Bodendenkmalpflegerische Belange

Die Planung berihrt keine bekannten Bodendenkmale; Funde sind jedoch mdglich.

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald weist in seiner Stellungnahme vom 15.11.2018 an
das Amt fir Raumordnung und Landesplanung Vorpommern hin:

,Gem. 8 2 Abs. 5i. V. m. 8 5 Abs. 2 DSchG M-V sind auch unter der Erdoberflache, in
Gewassern oder in Mooren verborgen liegende und deshalb noch nicht entdeckte archa-
ologische Fundstatten und Bodenfunde geschiitzte Bodendenkmale. ...

Wenn wéahrend der Erdarbeiten Bodenfunde (Urnenscherben, Steinsetzungen, Mauer, Mau-
erreste, Holzer, Holzkonstruktionen, Bestattungen, Skelettreste, Miinzen u. &.) oder aufféllige
Bodenverfarbungen, insbesondere Brandstellen, entdeckt werden, sind diese gem. § 11 Abs.
1 u. 2 des Denkmalschutzgesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern (DSchG M-V, v.
6.1.199, GVOBI. M-V Nr.1 1998, S. 12 ff., zuletzt gedndert durch Artikel 10 des Gesetzes
vom 12. Juli 201 (GVOBI. M-V S. 383, 392) unverziglich der unteren Denkmalschutzbe-
horde anzuzeigen. Anzeigepflicht besteht gem. 8 11 Abs. 1 DSchG M-V firr den Entdecker,
den Leiter der Arbeiten, den Grundeigentiimer oder zufallige Zeugen, die den Wert des Ge-
genstandes erkennen.




Der Fund und die Fundstelle sind gem. § 11 Abs. 3 DSchG M-V in unverandertem Zustand
Zu erhalten. Diese Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige.*

6.9.2 Geschitzte Baume

Einige Baume im Plangeltungsbereich sind aufgrund ihres Stammumfangs geschutzt: Grau-
weide im Stdosten, Ebereschen im Norden und Aspengruppe im Nordwesten.

6.9.3 Staatliches Amt fir Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische
Seenplatte

Das Staatliche Amt fur Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte weist in
seiner Stellungnahme vom 24.06.2019 hin:

,Die bei der geplanten Baumal3nahme anfallenden Abfélle sind ordnungsgeman und schad-
los zu verwerten (8§ 7 KrWG) oder soweit eine Verwertung technisch nicht mdglich oder wirt-
schatftlich nicht zumutbar ist, unter Wahrung des Wohls der Allgemeinheit zu beseitigen (8
15 KrWG).”

6.9.4 Grenznaher Raum

Das Hauptzollamt Stralsund weist in seiner Stellungnahme vom 03.07.2019 hin:

,Das Plangebiet befindet sich im grenznahen Raum (8§ 14 Abs. 1 ZollVG i. V. m. 8 1, Anlage
1 C der Verordnung tber die Ausdehnung des grenznahen Raumes und die der Grenzauf-
sicht unterworfenen Gebiete — GrenzAV -). Insoweit weise ich rein vorsorglich auf das Betre-
tungsrecht im grenznahen Raum gem. § 14 Abs. 2 ZollVG, welches auch wéahrend etwaiger
Bauphasen jederzeit gewahrleistet sein muss, hin.

Darlber hinaus kann das Hauptzollamt verlangen, dass Grundstiickseigentiimer und -beset-
zer einen Grenzpfad freilassen und an Einfriedungen Durchlasse oder Ubergange einrichten,
das Hauptzollamt kann solche Einrichtungen auch selbst errichten (Satze 2 und 3 eben-
dort).”

6.9.5 Katastrophenschutz

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald weist in seiner Gesamtstellungnahme vom
02.10.2020 darauf hin, dass aus den vorliegenden Daten aus dem Kampfmittelkataster des
Landes derzeit keine Anhaltspunkte auf latente Kampfmittelgefahren zu entnehmen sind.
»,Nach bisherigen Erfahrungen ist es nicht auszuschliel3en, dass auch in fir den Munitions-
bergungsdienst als nicht kampfmittelbelastet bekannten Bereichen Einzelfunde auftreten
konnen.

Aus diesem Grunde sind Tiefbauarbeiten mit entsprechender Vorsicht durchzufuhren.
Sollten bei den Arbeiten kampfmittelverdachtige Gegenstéande oder Munition aufgefunden
werden, sind aus Sicherheitsgrinden die Arbeiten an der Fundstelle und in der unmittelba-
ren Umgebung sofort einzustellen, so ist der Fundort zu raumen und abzusperren.

Gemal 8 5 Abs. 1 Kampfmittelverordnung M-V ist die Fundstelle der 6rtlich zustandigen
Ordnungsbehdrde unverziglich anzuzeigen.

Ebenso kann die Meldung tber die nachste Polizeidienststelle erfolgen. Von hieraus erfolgt
die Information des Munitionsbergungsdienstes.”




6.9.6 Untere Verkehrsbehorde

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald weist in seiner Gesamtstellungnahme vom
11.07.2019 hin:

,Die Aufstellung bzw. Entfernung jeglicher Verkehrszeichen gemal Verkehrszeichenkatalog
ist mit gleichzeitiger Vorlage eines Beschilderungsplanes rechtzeitig beim Landkreis Vor-
pommern-Greifswald, Stralenverkehrsamt, zu beantragen.

Die wahrend des Ausbaus notwendigen Einschrénkungen des 6ffentlichen Verkehrsraumes
ist rechtzeitig, jedoch spatestens 14 Tage vor Baubeginn, tber die bauausfihrende Firma
beim Landkreis Vorpommern-Greifswald, Stralenverkehrsamt, zu beantragen.”

6.9.7 Untere Wasserbehorde

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald weist in seiner Gesamtstellungnahme vom

02.10.2020 hin:

»3. Nach § 49 (1) des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz
- WHG) vom 31.Juli 2009 (BGBI. | S. 2585) sind Arbeiten, die so tief in den Boden ein-
dringen, dass sie sich unmittelbar oder mittelbar auf die Bewegung, die Hohe oder die
Beschaffenheit des Grundwassers auswirken kénnen, der zustandigen Behdrde einen
Monat vor Beginn der Arbeiten anzuzeigen. Wird nach 8§ 49 (2) WHG dabei unbeabsich-
tigt Grundwasser erschlossen, ist dies der zustandigen Behdrde unverziiglich anzuzei-
gen.

4. Gemal § 20 Wassergesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Landeswasserge-
setz - LWaG) vom 30.November 1991 (GVOBI. M-V 1992, S. 669) muss wer Anlagen
zum Herstellen, Beférdern, Lagern, Abflllen, Umschlagen, Behandeln und Verwenden
wassergefahrdender Stoffe nach § 62 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) betreiben,
einbauen, aufstellen, unterhalten oder stilllegen will, sein Vorhaben rechtzeitig vor Beginn
der MalRnahme, entsprechend der geltenden Rechtsverordnung tber Anlagen zum Um-
gang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV), der zusténdigen Wasserbehérde anzei-
gen. Anzeigepflichtig sind auch wesentliche Anderungen des Betriebes.

5. Sollten bei den Erdarbeiten Dranungen oder auch andere hier nicht erwédhnte Entwéasse-
rungsleitungen angetroffen und beschadigt werden, so sind sie in jedem Falle wieder
funktionsfahig herzustellen, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Bauarbeiten trocken gefal-
len sind. Der zustandige Wasser- und Bodenverband ,Uecker-Haffkiiste “ist zu informie-
ren.

6. Beim Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen ist besondere Vorsicht geboten. Im Falle
einer Havarie mit wassergefahrdenden Stoffen ist unverziiglich die zustandige untere
Wasserbehotrde zu benachrichtigen.

Hinweise

1. Nach 8§ 5 WHG ist eine nachteilige Veranderung der Gewassereigenschaften zu vermei-
den und die Leistungsfahigkeit des Wasserhaushalts zu erhalten.

2. Niederschlagswasser soll nach § 55 WHG ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder
Uber eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewasser (Grund-
wasser, Vorflutgraben) eingeleitet werden.

3. Sind Versickerungsanlagen, wie Mulden oder ahnliches geplant, sind diese so herzurich-
ten, dass Nachbargrundstiicke nicht nachteilig beeintrachtigt werden. “

6.9.8 Untere Abfall- und Bodenschutzbehodrde

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald weist in seinem Nachtrag zur Gesamtstellungnahme

vom 05.08.2019 hin:

1. ,Sofern wahrend der Bauphase Abfélle anfallen, die zu der Umschlagstation Jatznick ge-
bracht werden sollen, hat dies nach MalRgabe der Benutzungsordnung der OVVD zu




erfolgen. Die Deponierung nicht verunreinigter mineralischer Bauabfalle ist unzulassig.
Verwertbare Baustoffe dirfen nicht mit verwertbaren Bauabfallen vermischt werden. Die
verwertbaren Bauabfalle sind bei einer zugelassenen Bauabfallverwertungsanlage anzu-
liefern. Das Einsammeln und der Transport von Abféllen sind durch die zustandige Be-
hdrde genehmigen zu lassen.

2. Gemal § 4 (1) der Satzung des Landkreises Vorpommern-Greifswald tber die Abfallent-
sorgung (Abfallwirtschaftssatzung -AwS) vom 24.10.2016 besteht Anschlusspflicht an die
offentliche Abfallentsorgung. Die Anzahl und die Gro3e der bendtigten Abfallbehéalter
sind gemaR § 14 der Satzung beim Landkreis Vorpommern-Greifswald anzumelden.

3. Abfélle, die der Entsorgungspflicht des Landkreises unterliegen, sind dem Landkreis zu
tberlassen und durch die beauftragte Firma REMONDIS Ueckerminde GmbH entsorgen
zu lassen. ...

1. Wahrend der BaumalRhahme auftretende Hinweise auf schadliche Bodenveranderungen
oder Altlastverdachtsflachen (vererdete Mullkdrper, Verunreinigungen des Bodens,
Oberflachen- und Grundwassers, u. a.) sind der unteren Bodenschutzbehdrde des Land-
kreises Vorpommern-Greifswald (Standort Pasewalk) sofort anzuzeigen. Die Arbeiten
sind gegebenenfalls zu unterbrechen.

2. Die Zielsetzungen und Grundsétze des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) und
des Landesbodenschutzgesetzes (LBodSchG M-V) sind zu bertcksichtigen.

Danach haben Alle, die auf den Boden einwirken oder beabsichtigen, auf den Boden ein-
zuwirken, sich so zu verhalten, dass schadliche Bodenveranderungen, inshesondere bo-
denschadigende Prozesse, nicht hervorgerufen werden. Mit dem Boden ist sparsam und
schonend umzugehen. Flachenversiegelungen sind auf das notwendige MaR3 zu begren-

I3

zen.

6.9.9 Untere Immissionsschutzbehdrde

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald weist in seinem Nachtrag zur Gesamtstellungnahme
vom 12.12.2019 hin:

LHinsichtlich der Errichtung, der Beschaffenheit und des Betriebes von Feuerungsanlagen
sind die Anforderungen der Ersten Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung uber kleine und mittlere Feuerungsanlagen — 1.BImSchV) ein-
zuhalten. Insbesondere ist hiernach die Uberwachung der Heizungsanlage durch den bevoll-
machtigten Bezirksschornsteinfeger zu gewahrleisten.

Bezuglich der eventuellen Errichtung von (Luft-)Warmepumpen wird auf die Darlegungen
des Leitfadens fiir die Verbesserung des Schutzes gegen Larm bei stationdren Geraten der
Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft fir Immissionsschutz (LAI) vom 28.08.2013 verwiesen.
Wahrend der Bauphase sind die Bestimmungen der 32. Verordnung zur Durchfiihrung des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Gerate- und Maschinenlarmschutzverordnung — 32.
BImSchV) sowie die Immissionsrichtwerte der Allgemeinden Verwaltungsvorschrift zum
Schutz gegen Bauldrm in der aktuellen Fassung einzuhalten.*”

6.9.10 E.DIS Netz GmbH

Die E.DIS Netz GmbH weist in ihrer Stellungnahme vom 12.06.2019 hin:

,ZU konkreten Vorhaben setzen Sie sich bitte mindestens 14 Tage vor Baubeginn mit uns in
Verbindung. Wir werden lhnen die erforderlichen Unterlagen zum Anlagenbestand zusen-
den.”

6.9.11 Deutsche Telekom Technik GmbH

Die Deutsche Telekom Technik GmbH weist in ihrer Stellungnahme vom 12.06.2019 hin:




,Fur die Planung benétigen wir friihestmdglich folgende Angaben, gern auch per Mail:

1. die geplanten Wohnungseinheiten (WE) bzw. Geschéftseinheiten (GE) pro Grund-
stuck/Haus

Wird ein weiterer Anbieter flr Telekommunikationsdienste den B-Plan erschlieRen?
Geben Sie uns bitte die Kontaktdaten des ErschlieRungstragers an.

Geplanter Ausfuhrungszeitraum

Neue StraRenbezeichnung mit Hausnummer im B-Plan Gebiet

Elne Entscheidung, ob ein Ausbau erfolgt und wenn ja, in welcher Technologie (Glasfaser
oder Kupfer), der im B-Plan erfolgen wird, kénnen wir erst nach Prifung der Wirtschaftlich-
keit und einer Nutzenrechnung treffen. Aus diesem Grund benétigen wir die Aussagen zu
den angegebenen Punkten mindestens 6 Monate vor Baubeginn.”

A

7. Auswirkungen der Planung
7.1 Auswirkungen auf ausgetbte Nutzungen

Die Flache ist derzeit ungenutzt.

7.2 Verkehr

Der Plangeltungsbereich wird durch die Stral3e Mitteldrift erschlossen. Die Mischverkehrsfla-
che fur die innere ErschlieBung des Plangebietes ist zu errichten.

7.3 Ver-und Entsorgung

Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung

Die Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung ist mit dem Wasser- und Abwasser-Verband
Ueckerminde abzustimmen.

Die Ver- und Entsorgungsleitungen liegen in der StraRe Mitteldrift. Das Plangebiet wird ange-
schlossen.

»,Von Dach- und Stellflachen anfallendes unbelastetes Regenwasser kann schadlos gegen
Anlieger auf dem Grundsttick versickert werden.*

Loschwasser

Die Bemessung des Loschwasserbedarfs hat nach Arbeitsblatt W 405 des Deutschen Ver-
eins des Gas- und Wasserfaches (DVGW) zu erfolgen. Fir die geplanten Wohngebiete wer-
den 48 m3/h bendtigt Gber einen Zeitraum von 2 h.

Stromversorgung

,Bei Erneuerungs- und ErweiterungsmafRnahmen im Niederspannungsnetz werden innerhalb
geschlossener Bebauungen grundsatzlich Kabel verlegt. ...

Fur den Anschluss von Neukunden werden unsere Nieder- und Mittelspannungsnetze ent-
sprechend der angemeldeten Leistung und der jeweils geforderten Versorgungssicherheit
ausgebaut bzw. erweitert und gegebenenfalls neue Transformatorenstationen errichtet.

8 Gesamtstellungnahme des Landkreises Vorpommern-Greifswald vom 11.07.2019
4 Stellungnahme der E.DIS Netz GmbH vom 12.06.2019




Telekommunikation
Fir die telekommunikationstechnische ErschlieBung wird im Zusammenhang mit dem ... Be-
bauungsplan eine Erweiterung unseres Telekommunikationsnetzes erforderlich.®

Abfallentsorgung

Seit dem 01.01.2017 ist die Satzung des Landkreises Vorpommern-Greifswald tUber die Ab-
fallentsorgung (Abfallwirtschaftssatzung —AwS) in Kraft. Es besteht Anschluss- und Benut-
zungszwang.

7.4 Natur und Umwelt

Es erfolgt kein Eingriff im naturschutzrechtlichen Sinn. Die kleine Baumreihe an der Stral3e
Mitteldrift wird verlangert. Es werden CEF-MalRnahmen fiir die Zauneidechsen und Nischen-
briter realisiert.

7.5 Bodenordnende MaRnahmen

Durch den Bebauungsplan Nr. 4/2018 werden MaRRhahmen zur Bodenordnung gemarf § 45
ff. BauGB erforderlich.

Gemal 8§ 4 Abs. 1 LBauO M-V durfen Gebaude nur errichtet werden, wenn das Geb&ude in
angemessener Breite an einer befahrbaren 6ffentlichen Verkehrsflache liegt oder wenn das
Grundsttick eine befahrbare 6ffentlich-rechtlich gesicherte Zufahrt zu einer befahrbaren 6f-
fentlichen Verkehrsflache hat.

7.6 Kosten und Finanzierung

Die Kosten fir die Planung und ErschlieBung sowie flr sonstige damit im Zusammenhang
stehende Aufwendungen werden durch die Gemeinde Mdnkebude getragen.

8. Flachenverteilung

Nutzung Flachen- Anteil an Gesamtfla-
grofi3e che

Allgemeines Wohngebiet 9.697 m2 76,4 %
Verkehrsflachen 1.206 m2 9,5%
davon Stral3enverkehrsflache 110 m2 0,9 %
davon Verkehrsflachen besonderer Zweckbe- 1.096 m? 8,6 %
stimmung

Grunflachen 1.787 m2 14,1 %
Gesamt 12.690 m?2 100 %

5 Stellungnahme der Deutschen Telekom Technik GmbH vom 12.06.2019
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SATZUNG DER GEMEINDE MONKEBUDE UBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 4/2018 "Wohngebiet alter Sportplatz"

fur das Gebiet sudlich der Mitteldrift

Satzung der Gemeinde Monkebude liber den Bebauungsplan Nr. 4/2018
»Wohngebiet alter Sportplatz” fiir das Gebiet siidlich der Mitteldrift (Gemar-
kung Ménkebude, Flur 1 Flurstiick 292

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 3. November 2017 (BGBI. | S. 3634), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8.
August 2020 (BGBI. | S. 1728) geandert worden ist, und der Landesbauordnung Mecklen-
burg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015
(GVOBI. M-V 2015, S. 344), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 19. November 2019 (GVOBI
M-V 8. 682), wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretungvom ...................
folgende Satzung Uber den Bebauungsplan Nr. 4/2018 ,Wohngebiet alter Sportplatz® beste-
hend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) erlassen:

TEXT (Teil B)

I. Planungsrechtliche Festsetzungen § 9 Abs. 1 BauGB

1. Art der baulichen Nutzung

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1 und 4 BauNVO

Allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO)

Die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zuldssigen Nutzungen sind nicht Bestandteil
des Bebauungsplanes. (§ 1 Abs. 6 BauNVQO)

2. Uberbaubare Grundstiicksfliche

§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB und § 12 Abs. 6, 14 Abs. 1 BauNVO und 23 Abs. 5 BauNvVO

2.1 Garagen sind auf den nicht Uberbaubaren Grundsticksflachen zwischen den stra-
Renseitigen Grundsticksgrenzen und den strafenseitigen Baugrenzen unzulassig.

2.2 Auf den nicht tberbaubaren Grundstticksflachen zwischen den strallenseitigen
Grundstlcksgrenzen und den straBenseitigen Baugrenzen kénnen Nebenanlagen nur
im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO nur ausnahmsweise zugelassen werden.

3. Planungen, Nutzungsregelungen und MaBRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Umwelt

§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

M1 An den zur Pflanzung von B&dumen gekennzeichneten Stellen an der StralRe Mitteldrift
sind insgesamt 6 Stuck Stieleichen (Quercus robur) zu pflanzen.

M2 Pro 200 m? Neuversiegelung sind 2 hochstammige Obstbaume heimischer Produkti-
on Stammumfang 10 bis 12 cm, 2 x verpflanzt mit Ballen
Apfelbdume z. B. Pommerscher Krummstiel, Danziger Klarapfel, Gravensteiner, Gel-
ber Richard, Clivia, Carola, Roter Winterstettiner, Apfel aus Griinheide, Cox Orange,
Kaiser Wilhelm, Kéniglicher Kurzstiel;

Birnen z. B. Konferenz, Clapps Liebling, Gute Graue, Bunte Julibirne, Pastorenbirne,
Kleine Landbirne, Alexander Luc., Gute Luise, Tangern;

Quitten z. B. Apfelquitte, Birnenquitte, Konstantinopeler Apfelquitte) und

20 m? Strauchflache heimischer Arten (z. B. Corylus avellana (Hasel), Viburnum opu-
lus (Schneeball), Cornus mas (Kornelkirsche), Rosa canina (Hundsrose), Sambucus
nigra (Holunder), Ribes nigra (Schwarze Johannisbeere)) sowie

5 m? Schmetterlingsweidepflanzen (z. B. Lavendel, Sommerflieder) anzulegen und
dauerhaft zu erhalten.

CEF1 Die mit CEF1 bezeichnete Flache ist als Zauneidechsenersatzlebensraum herzurich-
ten. Die Flache ist von Gehdlzen zu befreien, regelmanig 1 x jahrlich im November
mit einer Motorsense zu mahen, Zauneidechsenersatzhabitate (CEF3 und 4) anzule-
gen sowie Einzelstrauchpflanzungen vorzunehmen und dauerhaft zu erhalten.

CEF2 Die mit CEF2 bezeichnete Flache ist als Zauneidechsenersatzlebensraum herzurich-
ten. Die Flache ist regelmafig 1 x jahrlich im November mit einer Motorsense zu méa-
hen, Zauneidechsensonnenplatze (CEF5) anzulegen sowie Einzelstrauchpflanzungen
vorzunehmen und dauerhaft zu erhalten.

CEF 3 Als Ersatz fur potenzielle Winterquartiere der Zauneidechse sind im Bereich der Fl&-
che CEF 1 zwei Bereiche von 3 m Breite und 5 m Lé&nge einen Meter tief auszugra-
ben. Die Grubensohle ist mit einem Gemisch aus Holzschnitzeln und Sand 20 cm
stark zu belegen. AnschlieRend wird die Grube mit einer Mischung aus Steinen von
20 bis 40 cm Durchmesser, toten Asten, Zweigen und Wurzeln im Verhéltnis 1:1 bis 1
m Uber Geladndekante verflllt und an den Randern mit anstehendem Boden 10 cm
Uberfullt.

CEF 4 Als Ersatz fur potenzielle Sommerquartiere der Zauneidechse sind im Bereich der
Flache CEF 1 zwei Sommerquartiere zu errichten. Daflr ist aus anstehendem sandi-
gem Boden zwei Schittungen mit einer Mindestgrundflache von 15 m? und einer H6-
he von 0,5 m herzustellen. Diese sind im Wechsel mit den Winterquartieren anzule-
gen.

CEF 5 Als Ersatz flr potenzielle Sonnenplatze der Zauneidechse sind im sind im Bereich der
Flache CEF 2 drei Bereiche von 3 m Breite und 5 m L&nge mit Lesesteinen von 20
bis 40 cm Durchmesser und toten Asten oder Wurzeln im Verhaltnis 1:1 auszulegen.

CEF 6 Der Verlust von Brutmdoglichkeiten fir Nischenbriter ist zu ersetzen. Die beiden Er-
satzquartiere sind vor Beginn der Abrissarbeiten an den in der Planzeichnung ge-
kennzeichneten Baumen zu installieren.

Il. Ortliche Bauvorschriften § 9 Abs. 4 BauGB und § 86 Abs. 1 Nr. 1

LBauO M-V

1. Dacher

1.1 Dacher von Hauptgebauden sind als Sattel-, Walm- oder Krippelwalmdacher mit der
Firstrichtung parallel oder rechtwinklig zur 6ffentlichen Verkehrsflache auszubilden.
Die Dachform soll symmetrisch mit einer Neigung von 23 bis 50 Grad bei einge-
schossigen Gebauden und 23 bis 30 Grad bei zweigeschossigen Gebauden gestaltet
werden.

1.2 An der Giebelseite darf der Dachliberstand hochstens 0,6 m und an der Traufseite
darf der Dachuberstand héchstens 1,0 m betragen.

1.3  Dachflachen von Hauptgebauden sind mit Dachsteinen, Dachziegeln oder Schindeln
einzudecken.

2. Dachaufbauten

2.1 Schornsteine sollen vom First hochstens 1,5 m entfernt angeordnet werden.

2.2  Austritte, feste Steigleitern und Blitzschutzanlagen sollen nur an die der 6ffentlichen
Verkehrsflache abgewandten Fassade angebracht werden.

2.3 Antennen sind bei Anbringung auf dem Dach nach technischen Méglichkeiten bei
traufstdndigen Hausern auf der von der éffentlichen Verkehrsflache abgewandten
Dachseite und bei giebelstandigen Hausern im hinteren Drittel der von der &ffentli-
chen Verkehrsflache abgewandten Dachseite zu montieren. Parabolantennen dirfen
an der der offentlichen Verkehrsflache zugewandten Fassade nicht angebracht wer-
den.

3. Baukorper

| Die Traufhdhe von eingeschossigen Gebauden darf maximal 5,0 m und von zweige-
schossigen Gebauden maximal 6,5 m betragen.

3.2 Die Firsthéhe von Gebauden darf maximal 10,0 m ab Héhe der angrenzenden Strale

betragen.
4. Fenster
4.1 In einer Fassade sollen die Oberkanten der Fensteréffnungen innerhalb eines Ge-

schosses jeweils auf einer Hohe angeordnet werden.

4.2 Glasflachen in Fenstern, die breiter als 1,0 m sind, missen durch einen senkrechten
Pfosten oder durch Sprossen symmetrisch gegliedert werden. Glasflachen in Fens-
tern an der Hauptstralle zugewandten Seite, die hdher als 1,5 m sind, mussen durch
einen horizontalen Kampfer oder durch Sprossen im oberen Drittel oder durch Spros-
sen symmetrisch gegliedert werden.

5. Oberflaichen und Material der Fassade
Oberflachen und Fassaden von Hauptgeb&auden, die von éffentlichen Verkehrsflachen aus
einsehbar sind, sollen aus Ziegelsichtmauerwerk, Putz, Fachwerk oder Holz bestehen.

6. Vordacher
Vordé&cher durfen nur Uber Hauseingangen angebracht werden. Sie durfen nicht breiter sein
als ein Drittel der Hausléange.

7. AuBenanlagen
Die von o6ffentlichen Verkehrsflachen aus einsehbaren Flachen darfen nicht asphaltiert oder
betoniert werden.

8. Einfriedungen

Einfriedungen entlang der 6ffentlichen Verkehrsflachen und die von einer éffentlichen Flache
einsehbar sind, sollen nur als lebende Hecke, Zaune aus Holz oder Kunststoff oder schmie-
deeisern in einer Héhe von bis zu 1,1 m ausgefihrt werden. Tlren und Tore sind in H6he
und Materialart wie die Zaunfelder auszufihren. In Kombination mit einer Hecker ist auch ein
Drahtzaun zulassig.

9. Werbeanlagen und Warenautomaten

9.1 Werbeanlagen durfen an Baumen und Masten nicht angebracht werden.

9.2 Bei Werbeanlagen darf bewegliches oder wechselndes Licht nicht zur Anwendung
kommen.

9.3 Warenautomaten sind an Geb&uden oder Mauern anzubringen. Die freistehende Auf-
stellung ortsfester Warenautomaten ist nicht zulassig.

10. Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig handelt gemaf § 84 Abs. 1 Nr. 1 LBauO M-V, wer vorséatzlich oder grob
fahrlassig gegen die Festsetzungen 1-9 versto/it.

lll. Kennzeichnung

Der Geltungsbereich liegt im Uberflutungsgeféhrdeten Gebiet infolge von Hochwasser in
Kustengewassern.

Ménkebude befindet sich im Nahbereich des Klustengewassers ,Kleines Haff' (Gewésser 1.
Ordnung).

Das Referenzhochwasser (RHW) betragt 1,60 m (Hochwasser mit statistischer Wiederkehr-
wahrscheinlichkeit von 1 Mal in 200 Jahren) und der Bemessungshochwasserstand (BHW)
2,10 m. Der BHW berucksichtigt zusatzlich RHW einen klimabedingten Meeresspiegelan-
stieg von 50 cm far die ndchsten 100 Jahre.

Die Bauflache wurde entsprechend gekennzeichnet.

Der BHW sollte bei der Errichtung elektrotechnischer Anlagen sowie etwaiger Lagerung was-
sergefahrdender Stoffe beachtet werden.

Der Plangeltungsbereich liegt hinter einem Deich, der mindestens 2,65 m hoch ist. Der Plan-
geltungsbereich weist Hohen um 1,70 m NHN auf.

IV. Hinweise

1. Bodendenkmale

Der Beginn von Erdarbeiten ist 4 Wochen vorher schriftlich und verbindlich der unteren
Denkmalschutzbehérde und dem Landesamt flr Kultur und Denkmalpflege anzuzeigen.
Wenn wahrend der Erdarbeiten Bodenfunde (Urnenscherben, Steinsetzungen, Mauern,
Mauerreste, Holzer, Holzkonstruktionen, Bestattungen, Skelettreste, Mlinzen u. a.) oder auf-
fallige Bodenverfarbungen, insbesondere Brandstellen, entdeckt werden, sind diese gem. §
11 Abs. 1 u. 2 des Denkmalschutzgesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern (DSchG
M-V, v.6.1.1998, GVOBI. M-V Nr.1 1998, S. 12 ff., zuletzt gedndert durch Artikel 10 des Ge-
setzes vom 12. Juli 2010 (GVOBI. M-V S. 383, 392) unverzuglich der unteren Denkmal-
schutzbehérde anzuzeigen. Anzeigepflicht besteht gem. § 11 Abs. 1 DSchG M-V fir den
Entdecker, den Leiter der Arbeiten, den Grundeigentiimer oder zuféllige Zeugen, die den
Wert des Gegenstandes erkennen.

Der Fund und die Fundstelle sind gem. § 11 Abs. 3 DSchG M-V in unverédndertem Zustand
zu erhalten. Diese Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige.

2. Artenschutz

2.1 VermeidungsmafRnahmen

V1 Die zur Erhaltung festgesetzten Baume bzw. sonstiger Aufwuchs sind zu erhalten.
Wahrend der Bauphase sind diese vor Beschadigungen zu schitzen.

V2 Fallungen der Gehdlze und die Beseitigung der Gebaudereste sind auRerhalb des
Zeitraumes 1. Marz—-30. September durchzufihren. Die Fallungen der zusammenhan-
genden Aspenflachen im Norden sind von der Mitteldrift aus voranzutreiben. Das Be-
fahren der Gbrigen Flachen mit Technik ist bis nach Beendigung der Zauneidechsen-
abfangaktion zu vermeiden. Gehdélze im stdlichen Bereich sind zunachst manuell,
ohne Rodungen zu fallen. Rodungen der Wurzelballen sind nach Beendigung der
Zauneidechsenabfangaktion durchzufihren.

V3 Die Nutzung der Sportplatzflache zur Nahrungssuche und als Sonnenplatz durch ist
moéglich. Um Tétungen von Zauneidechsen zu vermeiden sind die Berdumungsarbei-
ten am 01. April zu beginnen und ohne Unterbrechung fortzusetzen.

V4 Fortpflanzungsstatten von Zauneidechsen sind im Bereich der Schutt- und héchst-
wahrscheinlich. Um Tétungen von Individuen zu verhindern ist folgende Vermei-
dungsmafRnahme umzusetzen: Der im Konfliktplan des AFB als Zauneidechsenab-
fangflache gekennzeichnete Bereich ist vom Januar bis Mérz des Jahres vor Beginn
der Bauarbeiten mit einem 40 bis 50 cm hohen, am Boden eingegrabenen Schutz-
zaun aus Folie mit verschlielbaren 5 | Eimern (alle 10 m) zu umzaunen. Die Flache
ist unter Beseitigung des Mahdgutes zu mahen. Vom April bis Juni und vom Septem-
ber bis Oktober des Jahres vor Beginn der Bauarbeiten sind die Individuen innerhalb
der umzaunten Flache abzusammeln und in die ebenfalls umzaunten Ersatzhabitate
einzusetzen. Die Umsetzung der Maldnahme ist durch eine fachkundige Person zu
planen und zu begleiten. Diese hat nach Abschluss der Arbeiten einen Tatigkeitsbe-
richt zu verfassen und an uNB, Bauherrn, Stadt/Gemeinde weiterzuleiten sowie eine
Abnahme mit der uNB und anderen Beteiligten zu organisieren. Die Person Uber-
nimmt samtliche Kommunikation zwischen uNB, Bauherrn und anderen Beteiligten.

2.2 CEF-MaRknahmen
CEF1 und CEF2

Vor und wahrend der Bauzeit ist die Flache mit einer Amphibienschutz-
folie einzugrenzen, die CEF1 und CEF2 nicht trennt. Die Ersatzhabitate
sind vom Januar bis Marz des Jahres vor Beginn der Bauarbeiten an-
zulegen. Die zuvor durchzufihrenden Mah- und Fallarbeiten mussen
ab November erfolgen. Der zusammenh&ngende Aspenaufwuchs im
Norden kann maschinell, die Gehdlze stdlich davon miissen manuell
gefallt werden.

CEF 3 und CEF4 Die CEF — Maflnahme ist vor Baubeginn zu realisieren. Die Umsetzung
der Malinahme ist durch eine fachkundige Person zu planen und zu
begleiten. Diese hat nach Abschluss der Arbeiten einen Tatigkeitsbe-
richt zu verfassen und an uNB, Bauherrn, Stadt/Gemeinde weiterzulei-
ten sowie eine Abnahme mit der uNB und anderen Beteiligten zu orga-
nisieren. Die Person Ubernimmt samtliche Kommunikation zwischen
uNB, Bauherrn und anderen Beteiligten.

CEF 5 Die CEF — MaRBnahme ist vor Baubeginn zu realisieren. Die Umsetzung der MafR3-
nahme ist durch eine fachkundige Person zu planen und zu begleiten. Diese hat nach
Abschluss der Arbeiten einen Téatigkeitsbericht zu verfassen und an uNB, Bauherm,
Stadt/Gemeinde weiterzuleiten sowie eine Abnahme mit der uNB und anderen Betei-
ligten zu organisieren. Die Person tGbernimmt sédmtliche Kommunikation zwischen
uNB, Bauherrn und anderen Beteiligten.

CEF 6 Die Umsetzung der MalRnahme ist durch eine fachkundige Person zu planen und zu
begleiten. Diese hat nach Abschluss der Arbeiten einen Tatigkeitsbericht zu verfas-
sen und an uNB, Bauherrn, Stadt/Gemeinde weiterzuleiten sowie eine Abnahme mit
der uNB und anderen Beteiligten zu organisieren. Die Person Ubernimmt samtliche
Kommunikation zwischen uNB, Bauherrn und anderen Beteiligten.

Lieferung und Anbringung an den Baumen Bild 11 und 13 des Artenschutzfachbeitra-
ges von insgesamt:

2 Nistkéasten

mit ungehobelten Brettern und leicht beweglicher Reinigungs- und Kontrollklappe ent-
sprechend Montageanleitung Abbildung 7 des Artenschutzfachbeitrages.
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ZEICHENERKLARUNG

Planzeichen Erlauterung

|. Festsetzungen
1. Art der baulichen Nutzung

WA Allgemeine Wohngebiete i. V. m. textlicher
Festsetzung Nr. 1

2. Mal} der baulichen Nutzung
0,3 Grundflachenzahl
I Zahl der Vollgeschosse als HochstmafR

3. Bauweise, Baugrenzen

Rechtsgrundlage

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

§ 4 BauNVO

§ 16 Abs. 2 Nr, 1 BauNVO
§ 16 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO

0 offene Bauweise § 22 Abs. 2 BauNVO
A nur Einzelhauser zulassig
@ nur Einzel- und Doppelhauser zulassig
Baugrenze § 23 BauNVO
4. Verkehrsflachen 9 Abs. 1 Nr. 11
auGB
| | offentliche Stralenverkehrsflachen
Strallenbegrenzungslinie
offentliche Verkehrsflachen besonderer
| P ‘ Zweckbestimmung
—m Zweckbestimmung: Verkehrsberuhigter Bereich
Verkehrsberuhigter Bereich
FuBweg
5. Grunflachen 9 Abs. 1 Nr. 15
dffentliche Griinflache auGB

nahmeflachen

6. Planungen, Nutzungsregelungen und Mal}-
nahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Natur und Landschaft

Umgrenzung von Flachen fur Malinahmen

ﬂJ.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.'J_.

H
H

Frr-rrrrxxxol VON Natur und Landschafti. V. m. textliche
Festsetzung Nr. 3 M1und CEF1-CEF6
CEF-MalRnahme

Zweckbestimmung hier Baumreihe und Maf-

5 H zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung

r

@ Anpflanzen: Baume i. V. m. textlicher Fest-

setzung Nr. 3 M1

{ Bepflanzungen und flr die Erhaltung von

zungen sowie Gewassern
© Erhaltung: Baume

7. Sonstige Planzeichen

Grenze des raumlichen Geltungsbereichs
des Bebauungsplans

Umgrenzung von Flachen mit Bindungen fur

B eeceesssases J Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflan-

M Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung oder

des Maldes der Nutzung innerhalb eines Bau-

gebiets

ll. Kennzeichnungen

ung besondere Vorkehrungen gegen aule

Umgrenzung von Flachen, bei deren Bebau-

re

liche SicherungsmalRnahmen gegen Naturge-

walten erforderlich sind, hier Hochwasser

l1l. Nachrichtliche Ubernahmen

Naturpark "Am Stettiner Haff"

[V Hinweise

geschutzte Baume

V. Darstellungen ohne Normcharakter

f\ Flurstucksgrenze

292 Flurstiicksnummer

b Gebaudebestand

9 Abs. 1 Nr. 20 und
5 BauGB

§ 9 Abs. 7 BauGB

§ 9 Abs. 5 BauGB

 ocoocnocnonnonnonoos E Einwirkungen oder bei denen besondere bau-

§ 9 Abs. 6 BauGB

Es qilt die PlanzV vom 18.12.1990, die zuletzt am 04.05.2017 geandert worden ist.
Es gilt die BauNVO in Fassung der Bekanntmachung com 21.11.2017.

Verfahrensvermerke
1.

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ménkebude hat in ihrer Sitzung am 26.04.2018
den Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 4/2018 ,WWohngebiet alter
Sportplatz” im beschleunigten Verfahren nach § 13b BauGB gefasst. Die Bekanntma-
chung des Beschlusses erfolgte am 17.10.2018 im Amtlichen Mitteilungsblatt des Amtes
Am Stettiner Haff Nr. 10.

2. Die Offentlichkeit wurde gemaR § 13a Abs. 3 Nr. 2 BauGB Gelegenheit gegeben sich
vom 14.10.2018 bis 14.11.2018 durch eine Auslegung des Plankonzeptes mit Begrin-
dung und FFH-Vorprifung Gber die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentli-
chen Auswirkungen der Planung zu informieren.

3. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ménkebude hat in ihrer Sitzung am 09.05.2019
den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 4/2018 ,Wohngebiet alter Sportplatz® beschlossen
und zur Auslegung bestimmt und die Begrindung gebilligt.

4. Die von der Planung berihrten Behérden und sonstigen Trager &ffentlicher Belange wur-
den geman § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 28.05.2019 zur Abgabe einer Stellung-
nahme aufgefordert. Die Abstimmung mit den Nachbargemeinden gemafn § 2 Abs. 2
BauGB erfolgte mit Schreiben vom 28.05.2019.

5. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 4/2018 ,Wohngebiet alter Sportplatz® und die Be-
grindung haben im Amt ,Am Stettiner Haff* der Zeit vom 21.06.2019 bis zum 23.07.2019
wahrend der Dienstzeiten nach § 3 Abs. 2 BauGB 6éffentlich ausgelegen.

Die ¢ffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Anregungen wahrend der Aus-
legungsfrist von allen Interessenten schriftlich oder zur Niederschrift geltend gemacht
werden kdnnen, am 12.06.2019 im amtlichen Mitteilungsblatt des Amtes Am Stettiner
Haff Nr. 6/2019 sowie im Internet ortsublich bekannt gemacht.

Zusatzlich sind der Inhalt der ortstblichen Bekanntmachung und die auszulegenden Un-
terlagen in das Internet eingestellt worden.

6. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Mdnkebude hat in ihrer Sitzung am 09.07.2020
den geédnderten Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 4/2018 ,Wohngebiet alter Sport-
platz* Stand 06/2020 beschlossen und zur erneuten Auslegung bestimmt und die Be-
grindung gebilligt.

7. Der geanderte Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 4/2018 ,Wohngebiet alter Sport-
platz“ Stand 06/2020 und die Begrindung haben im Amt ,Am Stettiner Haff" der Zeit vom
31.08.2020 bis zum 02.10.2020 wahrend der Dienstzeiten nach § 3 Abs. 2i. V. m. § 4a
Abs. 3 BauGB erneut 6ffentlich ausgelegen.
Die ¢ffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Anregungen wahrend der Aus-
legungsfrist von allen Interessenten schriftlich oder zur Niederschrift geltend gemacht
werden kdnnen, am 21.08.2020 im amtlichen Mitteilungsblatt des Amtes Am Stettiner
Haff Nr. 08/2020 sowie im Internet ortsiblich bekannt gemacht.
Zusatzlich sind der Inhalt der ortstiblichen Bekanntmachung und die auszulegenden Un-
terlagen in das Internet eingestellt worden.

8. Die von der Planung berUhrten Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange wur-
den gemaR § 4 Abs. 2i. V. m. § 4a Abs. 3 BauGB mit Schreiben vom 20.08.2020 zur
Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

9. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ménkebude hat in ihrer Sitzungam ..................
die vorgebrachten Stellungnahmen der Offentlichkeit sowie der Behérden und sonstigen
Trager offentlicher Belange gepruft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

10. Die Satzung des Bebauungsplanes Nr. 4/2018 ,Wohngebiet alter Sportplatz “ wurde
am .................. von der Gemeindevertretung der Gemeinde Ménkebude beschlossen.
Die Begrindung wurde gebilligt.

Mdénkebude, den ..................

Siegel Blrgermeister

11. Die verwendete Planunterlage enthéalt den Inhalt des Liegenschaftskatasters
VOM ..o, Sie ist hinsichtlich der planungsrelevanten Bestandteile (bauliche An-
lagen und StralRen, Wege und Platze) geometrisch einwandfrei.

12. Der Bebauungsplan Nr. 4/2018 ,Wohngebiet alter Sportplatz wird hiermit ausgefertigt.

Moénkebude, den ..................

Siegel Blrgermeister

13. Der Beschluss des Bebauungsplanes Nr. . 4/2018 ,Wohngebiet alter Sportplatz sowie die
Stelle, bei der der Plan auf Dauer wahrend der Dienststunden von allen Interessenten
eingesehen werden kann und die Uber den Inhalt Auskunft erteilt, sind am ..................
im amtlichen Mitteilungsblatt fir das Amt Am Stettiner Haff Nr. .............. bekannt ge-
macht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von
Verfahrens- und Formvorschriften und von Méngeln der Abwagung einschliellich der
sich ergebenden Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB, § 5 Abs. 5 KV M-V) sowie die Még-
lichkeit, Entschadigungsanspriiche geltend zu machen und das Erléschen dieser An-
spruche (§ 44 BauGB) hingewiesen worden.

Die Satzungistam .................. in Kraft getreten.

Ménkebude, den ..................

Siegel Blrgermeister
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1. Anlass und Ziele des Artenschutzfachbeitrages

Die Gemeinde Ménkebude hat ein beschleunigtes Verfahren gemaf § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB
zur Aufstellung des B-Planes Nr. 4/2018 ,Wohngebiet alter Sportplatz“eingeleitet. Die Planung
sieht vor, den ehemaligen Sportplatz einschlieBBlich der Lagerflachen im Osten des
Plangebietes flur die Errichtung von Wohnhausern vorzubereiten.

Es ist zu prufen, ob das Vorhaben sich auf ggf. vorhandene besonders geschiitzte Arten nach
8 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG derart auswirkt, dass Verbotstatbestéande des § 44 Abs. 1i. V. m.
Abs. 5 BNatSchG eintreten.

Abb. 1: Lage des Vorhabens (Grundlage: © GeoBasis-DE/M-V 2019)

Grundlage: © GeoBasis-DE/M-V 2019

2 = - 4 1 .
Y - § % ; A
e 5 e

Falls die Moglichkeit der Ausldsung von Verboten des § 44 BNatSchG, Art. 12, 13 FFH-RL
und/oder Art. 5 VSchRL besteht, sind die Voraussetzungen fir eine artenschutzrechtliche
Ausnahme bzw. Befreiung zu prufen.

2.  Rechtliche Grundlagen

Gemal § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten:

1. wild lebenden Tieren der besonders geschitzten Arten nachzustellen, sie zu fangen,
zu verletzen oder zu téten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen,
Zu beschadigen oder zu zerstoren,
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2. wild lebende Tiere der streng geschitzten Arten und der europaischen Vogelarten wahrend
der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten

erheblich zu storen; eine erhebliche Stoérung liegt vor, wenn sich durch die Stérung der
Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten der wild lebenden Tiere der besonders geschiitzten
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschadigen oder zu zerstoren,

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschitzten Arten oder ihre Entwicklungsformen
aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschadigen oder zu zerstoren.

Abb. 2: Lage des Untersuchungsraumes im Naturraum (Quelle © LAIV — MV 2019)

Grundlage: © LAIV — MV 2019

850 m nordlich SPA DE 2250-471
.Kleines Haff, Neuwarper See und
Riether Werder* und
| Unmittelbar nérdlich SPA DE GGB DE 2049-302 ,Peeneunterlauf,
2147-401,Peenetallandschaft* Peenestrom, Achterwasser und
FFH-VP ist der Begriindung als Kleines Haff*
Anlage beigeflgt

Uberdeckt vom Naturpark =
»Am Stettiner Haff, Unmittelbar nérdlich LSG
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Der Begriff ,Besonders geschitzte Arten” ist im BNatSchG § 7 ,Begriffsbestimmungen® Abs.
2 Nr. 13 definiert. Dem § 7 BNatSchG ,Begriffe” Abs. 2 Nr. 14 ist entnehmbar, dass die ,Streng
geschitzten Arten® im Begriff ,Besonders geschitzte Arten” enthalten sind.

Im § 44 Abs. 5 BNatSchG werden Einschrédnkungen zum Artenschutz formuliert, falls ein
Eingriff nach § 14 BNatSchG verursacht wird, welcher nach 8 17 zulassig ist.

Hier hei3t es sinngemalR, dass die Verletzung und Tétung und die Beseitigung von
Fortpflanzungs- und Ruhestétten von Tieren sowie die Beseitigung von Pflanzen nur bei Arten
des Anhang IV der FFH-RL, der Bundesartenschutzverordnung und der europdischen
Vogelarten als Verbot gilt und dies nur in dem Fall, wenn das Totungs- und Verletzungsrisiko
bei Einsatz anerkannter Vermeidungsmalnahmen vermieden werden kann, durch das
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Vorhaben signifikant erhéht wird, wenn das Verbot des Nachstellens, Fangens und Entnahme
nicht im Rahmen einer Vermeidungsmafinahme erfolgt und wenn die 6kologische Funktion
der von dem Eingriff oder vom Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestétten im
raumlichen Zusammenhang nicht weiterhin erfillt wird. Die in der EG - Handelsverordnung
aufgefuhrten Arten sind von dieser Bestimmung ausgeschlossen.

Verboten ist es weiterhin, europaische Vogelarten sowie streng geschitzte in Anhang IV der
FFH - Richtlinie, Anhang A der EG - Handelsverordnung und Anhang 1 Spalte 3 der
Bundesartenschutzverordnung aufgefiihrte Nichtvogelarten in Zeiten zu beeintrachtigen, in
denen diese anfallig oder geschwécht sind.

Die Grundlage der Artenschutzrechtlichen Prifung bilden die européaischen Vogelarten sowie
die Nichtvogelarten des Anhang IV der FFH - Richtlinie der vom Landesamt fir Umwelt,
Naturschutz und Geologie Mecklenburg - Vorpommern aufgestellten "Liste der in Mecklenburg
- Vorpommern streng geschitzten Tier- und Pflanzenarten (ohne Vdgel)".

3. Lebensraumausstattung

Das Plangebiet befindet sich im Westen von Monkebude, angrenzend an vorhandene
Bebauung, unmittelbar sidlich der Strale ,Mitteldrift. Das Plangebiet unterliegt den
Immissionen der umgebenden Nutzungen. Unmittelbar nérdlich grenzen ausgedehnte
Intensivgrinlander an die Stralle ,Mitteldrift an, die bis zum ca. 970 m ndérdlich gelegenen
Haff reichen. Das Plangebiet liegt im Naturpark ,Am Stettiner Haff und sidlich des LSG
.Haffklste“. Die Flache beinhaltet keine geschitzten Biotope.

Abb. 3: Biotope des Plangebietes (Quelle: Biotopkartierung)

Zeichenerkldrung

- - Geltt ich=U im

| PZO  Ehemaliger Sportplatz

l:] OWD Damm (Erdwall ca. 1,5 m)
- PWX Siedlungsgehdlz heimischer Arten
- RHK  Ruderaler Kriechrasen
| |0SM Kieiner Miill- und Schuttplatz ( Holz-, Erdstoff-,
OSM Betonbruch- Metall-,Bauschuttlager)
Holz/Erde - ODF Landlich geprégtes Dorfgeblet
oL strate
° Strauch
(&) Baum ohne Schutzstatus < 30 cm Std
OSM Holz/Erde - ® Baum nach § 18/19 NatSchAG geschiitzt
OSM Holz/Metall — ‘ j Gehblzkiirzel: z.B.2 - 2 Stiick, z.B 5 - 20 cm Stammdurchmesser,

Ah - Ahorn, Ee - Eberesche, Ei - Eiche, Ho - Holunder, Kie - Kiefer,
Potr - Aspe, Prce - Mirabelle, Prse - Prunus serofina -
spatbliihende T i , Saci = G ide, Sy -
Symphoricarpos albus

Grundlage: © GeoBasis-DE/M-V 2019

Die einzelnen Biotoptypen werden von folgenden Arten dominiert:
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PZO - Sportplatz Bilder Nr. 01,15,16,17,18
Landreitgras gemaht, vermulcht

Sehr vereinzelt:

Ackerwitwenblume

Rainfarn

Silbergras

Graukresse

Jakobskreuzkraut

Schafgarbe

OWD — Damm Bild Nr. 02
Landreitgras

Calamagrostis epigejos

Knautia arvensis
Tanacetum vulgare
Corynephorus canescens
Berteroa incana

Senecio jacobaea
Achillea millefolium

Calamagrostis epigejos

PWX — Siedlungsgehdlz heimischer Arten Bilder Nr.03,04,05,08,09,10,11,

Aspe (Zitterpappel)
Stieleiche
Spatblihende Traubenkirsche

Popolus tremula
Quercus robur
Punus serotina

RHK - Bilder Ruderale Kriechflur Nr. 05,06,07,08,09,10,11

Landreitgras

Spitzahorn

Stieleiche

Schwarzkiefer

Grauweide

Spatbliihende Traubenkirsche
Mirabelle

Aspe (Zitterpappel)

Holunder

Schneebeere

Sehr vereinzelt:
Rainfarn

Graukresse
Konigskerze
Natternkopf
Beiful
Wermut
Brennnessel

Calamagrostis epigejos
Acer platanoides
Quercus robur

Pinus nigra

Salix cineria

Punus serotina

Prunus cerasifera
Popolus tremula
Samucus nigra
Symphoricarpos albus

Tanacetum vulgare
Berteroa incana
Verbascum densiflorum
Echium vulgare
Artemisia vulgaris
Artemisia absinthium
Urtica dioica

Im Norden verlauft eine 30 m lange gemischte Baumreihe aus 2 Eichen und 2 Ebereschen. Im
Nordosten befindet sich diinnstdmmiger und im Nordwesten dickstammiger Pappelbewuchs
aus Aspe. Im Siudosten steht dunnstdmmiger Eichenaufwuchs mit spatblihender
Traubenkirsche, ein Ahorn und zwei einzelne Aspen mit Stammdurchmessern von 20 bis <30
cm sowie eine geschitzte Grauweide und eine geschitzte Kiefer. Entlang der Ostlichen
Plangebietsgrenze ist ein Ablagerungsplatz entstanden, der Uberwiegend mit nicht geméahtem
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Landreitgras und an jingeren Ablagerungen mit Ruderalanzeigern bewachsen ist. Hier liegen
Geast- und Schutthaufen.

Im Stiden verlauft ein mit nicht gemahtem Landreitgras bewachsener Erddamm, der vermutlich
der optischen Trennung des Sportplatzes von der Wohnbebauung diente.

Auf dem Rest des Plangebietes wirkt noch die Sportplatznutzung nach. Die Vegetation, die
Uberwiegend aus Landreitgras besteht, wird regelméafRig geméaht. Das Mahdgut wird nicht
abtransportiert und bildet eine dicke Mulchschicht (Bild Nr. 15). Vereinzelt wachsen hier
Rainfarn und Ackerwitwenblume. Im Norden ist das Gelande aufgrund der Transporttatigkeit
Richtung Ablagerungen stark beansprucht. Hier kann man die Splitttragschicht des
Sportplatzes erkennen die unter der abgefahrenen Rasendeckschicht zutage tritt (Bild Nr. 17).
Auf den teilweise vegetationslosen verdichteten Flachen wachst Silbergras. Auf den weniger
beanspruchten Stellen im Norden ist das Grasland mit Graukresse durchsetzt.

Das Bodengeflige des gesamten Plangebietes ist heterogen, gestért und stark verdichtet. Der
natiirliche Baugrund des Untersuchungsgebietes besteht aus grundwasserbestimmten
Sanden.

Im Plangebiet befinden sich keine Oberflichengewasser. Etwa 1 km sudostlich liegt ein, auf
der Top-Karte von 1995 als ,Wasserbehalter® bezeichnetes, kinstliches Gewésser. Dieses
weist auch gegenwartig noch steile Ufer und keine Verlandungszone auf und scheint als
Laichgewésser wenig geeignet. Der 3 km stdostlich gelegenen Grambiner See kann diese
Funktion erfillen.

Abb. 4: Gewasser des in der Umgebung des Plangebietes (Quelle © LAIV — MV 2019)
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Das Plangebiet liegt nicht in einem Trinkwasserschutzgebiet. Das Grundwasser steht <2 m
unter Flur an und ist vor eindringenden Schadstoffen vermutlich nicht geschiitzt.

4, Datengrundlage

Bei der durchgeflhrten Begehung am 25.07.18 wurde das Gelande auf Eignung als
Lebensraum geschitzter Arten eingeschatzt. Dazu wurden die Bodenflachen, die Geb&ude
und die Geholze begutachtet um Hinweise auf mogliche Lebensstatten von Tierarten
aufzufinden. Die Biotoptypenkartierung erfolgte ebenfalls an dem genannten Termin. Weitere
Grundlagen der Prifung waren Luftbildaufnahmen (GAIA MV, Google Earth) und
Geofachdaten des Naturschutzes in M-V des Kartenportales Umwelt des
Landschaftsinformationssystems Mecklenburg-Vorpommern (LINFOS MV).

Potenzialanalyse bezlglich Lebensstatten von Vogelarten

Die Untersuchung erfolgte am 25.07.2018 durch Ornithologen Walter Schulz. Es wurden
Begutachtungen der Geholze und der Gebaude zur Erfassung potenziellen Brutgeschehens
und dahingehender Hinweise durchgefuihrt. Weiterhin wurde der Untersuchungsraum nach
Sicht und mit Hilfe eines Feldstechers beobachtet, um die sich im Untersuchungsraum
aufhaltenden Vogel zu registrieren und um den Grund ihres Aufenthaltes auf dem Gelénde zu
ermitteln.

5. Vorhabenbeschreibung

Die Planung lasst Einzelhausbebauung, der Umgebung entsprechend ein- bis
zweigeschossig, mit einer maximalen Versiegelung von 45% bis 60%, zu und Uberlagert
nahezu alle Biotope und Baume gemaR untenstehender Abbildung 5. Das nordwestliche
dickstammige Pappelgeholz, die Baumreihe, die Weide, die Kiefer und der Ahorn werden zur
Erhaltung festgesetzt. Es gibt artenschutzrechtliche Festsetzungen und
Anpflanzfestsetzungen.

Mit der Realisierung des B- Planes kénnen folgende Wirkungen unterschiedlicher Intensitét
einhergehen:

Baubedingte Wirkungen sind Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes wéahrend der
Bauarbeiten, welche nach Bauende wiedereingestellt bzw. beseitigt werden. Es handelt sich
um:

1. Immissionen (Larm, Licht, Erschitterungen) werktags durch Transporte und
Bauaktivitaten,
2. Flachenbeanspruchung und -verdichtung durch Baustellenbetrieb,

Lagerflachen und Baustelleneinrichtung.
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Anlagebedingte Wirkungen sind dauerhafte Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes durch
die Existenz des Vorhabens an sich. Diese beschranken sich auf das Baugebiet und stellen
sich folgendermalRen dar:

1. Flachenversiegelungen,
2. Beeintrachtigung des Landschaftsbildes durch Neubauten,
3. Verlust potenzieller faunistischer Habitate.

Betriebsbedingte Wirkungen sind dauerhafte Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes durch

die Funktion/ Nutzung der Baulichkeiten.

Nennenswerte Wirkfaktoren sind in diesem Fall:

1. durch Wohnen verursachte Immissionen.Die Umsetzung der Planung wird nur

geringe Erhéhungen der Immissionen nach sich ziehen, weil innerhalb eines
Allgemeinen Wohngebietes Orientierungswerte einzuhalten sind, die nur ein
geringes Mal an Larm- und Luftbelastung erlauben. Gemessen an der
bestehenden Vorbelastung durch die angrenzende Wohnbebauung,
Gewerbenutzung und Infrastrukturnutzung (Mitteldrift) kénnen diese
betriebsbedingten Wirkungen vernachlassigt werden.

Abb. 5: Konflikt

Zeichenerklarung
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e Griinflichen
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:I PZO Ehemaliger Sportplatz V3

Grundlage' © GeoBasis-DE/M-V 2019 4 - PWX Siedlungsgehdlz heimischer Arten V4

6. Relevanzpriufung

Gegenstand der Artenschutzrechtlichen Prifung sind die durch Aufnahme in den Anhang IV
der FFH - Richtlinie streng geschitzten Pflanzen und Tierarten sowie die europaischen
Vogelarten. Die in Mecklenburg - Vorpommern lebenden Nichtvogelarten wurden in der "Liste
der in Mecklenburg - Vorpommern streng geschiitzten Tier- und Pflanzenarten (ohne Vogel)"
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des Landesamtes fur Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg - Vorpommern vom
22.07.2015 erfasst. Durch Abgleichung der Lebensraumanspriiche dieser Arten mit der
Lebensraumausstattung der Vorhabenflache werden die fir die Prufung relevanten Arten
selektiert.

Die Uberwiegend diunnstammigen Gehdlze des Plangebietes weisen keine Hohlen auf. Das
trifft auch fur die 2 einzelnen Pappeln, die Kiefer, den Ahorn und die Weide zu, die sehr vital
sind (Bilder Nr. 03,04,05,08,09,11,12,14). Nur die nordwestlich in das Plangebiet
hineinragenden Pappeln weisen gréR3ere Stammdurchmesser auf (Bild Nr.13). Hier sind ggf.
Hohlen, insbesondere des Griinspechtes, in nicht einsehbaren Kronenbereichen vorhanden.
Es gibt eine Ruine aus Mauerwerk, von der nur noch die AuRenwénde vorhanden sind (Bild
Nr. 19) und einen verfallenen Holzschuppen mit einer Backsteinmauer und einem Dach aus
Wellasbest (Bild Nr. 20). Hier waren keine Anzeichen von Nisttatigkeit erkennbar. Potenziell
ist ein Vorkommen von Nischenbrutern jedoch moglich. Es fehlen Hinweise auf
Fledermausprasenz. Dies ist dem Fehlen geeigneter Spalten und Hohlraume, der
Witterungsunbestandigkeit und der geringen HOhe des Schuppens geschuldet. Ein
Vorkommen von Fledermausen in ggf. vorhandenen Hoéhlen der dickstammigen Pappeln im
Nordwesten ist moglich. Diese werden zur Erhaltung festgesetzt. Daher ist keine weitere
Prifung erforderlich.

Baum- und Gebluischbriter finden Brutmoglichkeiten in den Gehdlzen. Nester wurden nicht
gefunden. Die Aspen sind wertvolle Schmetterlingsweidepflanzen.

Aufgrund fehlender Habitate ist mit dem Eremiten nicht zu rechnen.

Der nattrlich anstehende Boden setzt sich aus grundwasserbestimmten Sanden zusammen.
In diesen wurde, im Zusammenhang mit der Sportplatzeinrichtung gebrochenes Trag- und
Deckschichtmaterial eingebracht, planiert und verdichtet. Nach Aufgabe des Sportplatzes
entstand im Osten ein Ablagerungsplatz. Dieser wird Uber die verbleibende Sportplatzflache
erschlossen, welche somit standig durch Fahrzeuge frequentiert und weiterhin verdichtet wird.
Das Fehlen nichtgrabbaren Substrates und die Frequentierung dieser verbleibenden
Sportplatzflaiche sowie die regelmalige Mahd sind keine guten Voraussetzungen fir ein
Vorkommen von Reptilien. Es ist mdglich, dass hier eine eingeschrankte Funktion als
Jagdhabitat und Sonnenflache besteht. Mit Zauneidechsen zu rechnen ist jedoch im Bereich
der Ablagerungen. Hier sind in Form der Erd- und Gedastablagerungen geeignete Strukturen
und Fortpflanzungshabitate fiir die Art vorhanden.

Das néachstgelegene geeignete Reproduktionsgewasser fir Amphibien befindet sich mit dem
3 km sudostlich und sidlich der L21 gelegenen Grambiner See in zu grof3er Entfernung zum
Plangebiet, um auf eine Funktion der Flache als Landlebensraum schlieRen zu kénnen. Das
Stettiner Haff mit seinem erhohten Salzgehalt sowie der 1 km suddstlich gelegene technisch
ausgebaute ,Wasserbehalter” scheinen als Laichgewasser nicht geeignet. Das Plangebiet
wird nicht von Graben tangiert, so dass Wanderbewegungen uber das Plangebiet
unwahrscheinlich sind.

Fur den Nachtkerzenschwarmer (Proserpinus proserpina) stehen Kkeine geeigneten
Futterpflanzen zur Verfligung.
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Im entsprechenden Messtischblattquadranten (MTB 2249-2) konnte laut LINFOS kein
Fischotternachweis erbracht werden. Jedoch erfolgten am 6stlichen Ortsrand von Mdnkebude
(ca. 1 km 6stlich des Plangebietes) Fischottertotfunde. Im Jahr 2012 wurde 800 m nordlich in
Monkebude am Pumphaus an einem Graben das nicht bewohnte Revier eines Bibers
festgestellt. Weitere Reviere befinden sich in Grambin, dann in gré3erer Dichte entlang der
Uecker sowie im Bereich Bugewitz. Wegen der angrenzenden Bebauung und der fehlenden
Vernetzung durch Grében ist es unwahrscheinlich, dass das Plangebiet von einzelnen
Individuen der Arten auf der Suche nach neuen Revieren und nach Nahrung gequert wird.

Abb. 6: Nordlich angrenzende Rastplatzfunktion (Quelle: © LINFOS/M-V 2018)
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Der Untersuchungsraum befindet sich in keinem Rastgebiet und in Zone A (hoch bis sehr
hoch) des Vogelzuges tber dem Land M-V.
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Tabelle 1: Auswahl der prifungsrelevanten Arten

wiss. Artname

dt. Artname

bevorzugter Lebensraum

Vorkommen
Habitat im UR

Farn-und Blutenpflanzen

Angelica palustris Sumpf-Engelwurz nasse Standorte nein

Apium repens Kriechender Sellerie feuchte/ iberschwemmte Standorte nein

Botrychium multifidum Vierteiliger Rautenfarn | stickstoffarme saure Boden nein

Botrychium simplex Einfacher Rautenfarn feuchte, basenarme, sa. Lehmbdéden | nein

Caldesia parnassifolia Herzltffel Wasser, Uferbereiche nein

Cypripedium calceolus Echter Frauenschuh absonnige karge Sand/Lehmstandorte | nein

Jurinea cyanoides Sand-Silberscharte offene besonnte Sandflachen nein

Liparis loeselii Sumpf-Glanzkraut kalkreiche Moore, Stumpfe, nein
Steinbriche

Luronium natans Schwimmendes Wasser nein

Froschkraut

Pulsatilla patens Finger-Kiichenschelle | offene besonnte stickstoffarme nein
Fléachen

Saxifraga hirculus Moor-Steinbrech Moore nein

Thesium ebracteatum Vorblattloses Leinblatt | bodensaure und sommerwarme nein
Standorte in Heiden, Borstgrasrasen
oder Sandmagerrasen

Landséauger

Bison bonasus Wisent Walder nein

Canis lupus Wolf siedlungsferne Bereiche Heide- und nein
Waldbereiche

Castor fiber Biber ungestorte FlieRgewasserabschnitte | nein
mit Gehdlzbestand,

Cricetus cricetus Europaischer Ackerflachen nein

Feldhamster

Felis sylvestris Wildkatze ungestorte Walder nein

Lutra lutra Eurasischer Fischotter | flache Flisse/ Graben mit nein
zugewachsenen Ufern,
Uberschwemmungsebenen

Lynx lynx Eurasischer Luchs ungestorte Walder nein

Muscardinus avellanarius | Haselmaus Mischwalder mit reichem nein
Buschbestand (besonders
Haselstraucher)

Mustela lutreola Europdischer Wildnerz | wassernahe Flachen nein

Sicista betulina Waldbirkenmaus feuchtes bis sumpfiges, nein
deckungsreiches Gelande

Ursus arctos Braunbar ungestorte Walder nein

Fledermause

Eptesicus serotinus Breitfligelfledermaus nein
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wiss. Artname dt. Arthname bevorzugter Lebensraum
04
g2
£ E
§ &
= =
©
> T
Myotis nattereri Fransenfledermaus Gebaudeteile, Baumhdohlen, nein
Myotis daubentonii Wasserfledermaus unterschiedliche nein
Landschaftsstrukturen als i
Nyctalus noctula Abendsegler Jagdhabitate (Offenland, Wald, nein
Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus Waldrander) nein
Pipistrellus pygmaeus Muckenfledermaus nein
Pipistrellus nathusii Rauhhautfledermaus nein
Plecotus auritus Braunes Langohr nein
Myotis brandtii Grol3e Bartfledermaus nein
Myotis mystacinus Kleine Bartfledermaus nein
Myotis myotis Grol3es Mausohr nein
Myotis dasycneme Teichfledermaus nein
Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler Gebaudeteile, Baumhohlen, nein
Barbastella barbastellus | Mopsfledermaus unterschiedliche nein
_ _ _ Landschaftsstrukturen als _
Eptesicus nilssonii Nordfledermaus Jagdhabitate (Offenland, Laubwald nein
Plecotus austriacus Graues Langohr u.a. in Kombination mit nein
nahrungsreiche Stillgewasser,
FlieRgewassern),
Meeressauger
Phocoena phocoena Schweinswal Meer nein
Kriechtiere
Coronella austriaca Schlingnatter Moorrandbereiche, strukturreiche nein
Sandheiden und Sandmagerrasen,
Sanddiinengebiete
Emys orbicularis Europdische stille oder langsam flieRende nein
Sumpfschildkréte Gewasser mit trockenen, exponierten,
besonnten Stellen zur Eiablage
Lacerta agilis Zauneidechse Vegetationsarme, sonnige ja
Trockenstandorte; Flachen mit
Gehdlzanflug, bebuschte Feld- und
Wegrander, Rénder lichter
Nadelwalder
Amphibien
Hyla arborea Laubfrosch permanent wasserfiihrende nein

Pelobates fuscus

Knoblauchkréte

Gewasser, in Verbindung mit
Grunlandflachen, geholzfreien

Triturus cristatus Kammmolch Biotopen der Sumpfe, Saumstrukturen
und feuchten Waldbereichen

Rana arvalis Moorfrosch wie oben sowie temporér nein
wasserfiihrende Gewasser

Bombina bombina Rotbauchunke wasserfiihrende Gewasser nein

vorzugsweise in Verbindung mit
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wiss. Artname dt. Arthname bevorzugter Lebensraum
04
g2
E E
§ 8
= =
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Grinland, Saumstrukturen und
feuchten Waldbereichen, au3erhalb
des Verbreitungsgebietes
Rana dalmatina Springfrosch lichte und gewasserreiche nein
Rana lessonae Kleiner Wasserfrosch | -@ubmischwalder, Moorbiotope nein
innerhalb von Waldflachen, keine
nachweise aus der Region bekannt
Bufo calamita Kreuzkrote Bevorzugen vegetationslose / -arme, | nein
Bufo viridis Wechselkrote sonnenexponierte, schnell nein
durchwérmte Gewasser,
Offenlandbiotope, Trockenbiotope mit
vegetationsarmen bzw. freien Flachen
Fische
Acipenser oxyrinchus Atlantischer Stor Flisse nein
Acipenser sturio Europaischer Stor Flisse nein
Coregonus oxyrhinchus Nordseeschnépel Flusse nein
Falter
Euphydryas maturna Eschen-Scheckenfalter | feucht-warme Walder nein
Lopinga achine Gelbringfalter Waldlichtungen mit Fieder-Zwenke nein
oder Wald-Zwenke
Lycaena dispar Grolier Feuerfalter Feuchtwiesen, Moore nein
Lycaena helle Blauschillernder Feuchtwiesen, Moore nein
Feuerfalter
Maculinea arion Schwarzfleckiger trockene, warme, karge Flachen mit nein
Ameisen-Blauling Ameisen und Thymian
Proserpinus proserpina Nachtkerzenschwarmer | Trockenlebensraume mit geeigneten | nein
Futterpflanzen (u.a. Oenothera
biennis)
Kafer
Cerambyx cerdo Grol3er Eichenbock, bevorzugen absterbende Eichen nein
Heldbock
Dytiscus latissimus Breitrand nahrstoffarme vegetationsreiche nein
Stillgewasser mit besonnten
Flachwasserbereichen
Graphoderus bilineatus Schmalbindiger Dystrophe Moor-/Heideweiher meist | nein
BreithUgeI-Tauchké.fer mit F|achwasser;
Osmoderma eremita Eremit mulmgefilite Baumhdhlen von nein
Laubbdumen vorzugsweise Eiche,
Linde, Rotbuche, Weiden auch
Obstbaume
Libellen
Aeshna viridis Griine Mosaikjungfer Gewasser mit Krebsschere nein
Gomphus flavipes Asiatische Keiljungfer | leicht schlammige bis sandige Ufer nein
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wiss. Artname

dt. Arthame

bevorzugter Lebensraum

Vorkommen
Habitat im UR

Sympecma paedisca Sibirische Winterlibelle | Niedermoore und Seeufer; reich nein
strukturierte Meliorationsgraben

Leucorrhinia albifrons Ostliche Moosjungfer dystrophe Waldgewasser, nein
Waldhochmoore

Leucorrhinia caudalis Zierliche Moosjungfer | dystrophe Waldgewasser; nein

Leucorrhinia pectoralis GroRRe Moosjungfer eu- bis mesotrophe, saure nein
Stillgewasser

Weichtiere

Anisus vorticulus Zierliche kleine Tumpel, die mit Wasserlinsen nein

Tellerschnecke (Lemna) bedeckt sind
Unio crassus Gemeine Bachmuschel |in klaren Bachen und Flussen nein

Avifauna Gebaude- und gehdlzbewohnende ja

und Bodenbriter- Arten

alle europdischen
Brutvogelarten

Zugvogelarten vom Landesamt fir Umwelt und Natur | nein
MV gekennzeichnete Rastplatze
In  Auswertung der oben stehenden Tabelle wird im weiteren Verlauf des

Artenschutzfachbeitrages folgende Artengruppe naher auf Verbotstatbestande durch das
Vorhaben betrachtet:

O Avifauna © Zauneidechse
7. Bestandsdarstellung und Bewertung der betroffenen Arten

Avifauna

Die laut LINFOS im entsprechenden Messtischblattquadranten (MTB 2249-2) zwischen 2008
und 2016 verzeichneten zwei besetzten Brutplatze vom Kranich, der zwischen 2011 und 2014
registrierte besetzte Weil3storchhorst, der seit 2012 bis 2016 registrierte besetzte
Wiesenweihenhorst ,der zwischen 2007 und 2015 registrierte besetzte Seeadlerhorst, das
zwischen 2011 und 2013 registrierte Brut- und Revierpaar des Rotmilans, werden mit,
Ausnahme des Weil3storches die Flache aufgrund der bestehenden Beunruhigung durch die
Anlieferung der Ablagerungen meiden, werden vom Vorhaben nicht beriihrt und bleiben daher
unberlcksichtigt.

Zum Weil3storch:

In der Spalte ,Hinweise zur Auslegung der Zugriffsverbote der ,Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten Landesamt fur Umwelt, Naturschutz und
Geologie Fassung vom 08. November 2016 steht: ,Grunlandflachen im 2.000 m-Umkreis um
die Horste werden als essenzielle Nahrungsflachen fur die Fortpflanzungsstatte gewertet.“ In
der ,Artenschutzrechtliche Arbeits- und Beurteilungshilfe fir die Errichtung und den Betrieb
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von Windenergieanlagen (AAB-WEA) Teil Vogel Stand: 01.08.2016“ steht: ,Bei essentiellen
oder traditionellen Nahrungsflachen ist zusatzlich von einer Schadigung der Fortpflanzungs-
und Ruhestatte auszugehen.*

Die Vorhabenflache ist kein optimales Nahrungshabitat. Nach Aufgabe der Sportplatznutzung
hat sich auf etwa 0,8 ha ein Bewuchs aus Grasern, Uberwiegend Landreitgras, und
trockenheitsresestenten Ruderalstauden wie Graukresse, WeilRklee, Rainfarn, Beiful},
Jakobskraut, Schafgarbe, Ackerwitwenblume und Silbergras eingestellt, der unterschiedlich
hoch aufgewachsen ist. Trotzdem kann die Flache dem Weil3storch Nahrung, in Form von
Heuschrecken, Zauneidechsen und anderen Insekten und Kleinsaugern, bieten. Wiirde die
Vorhabenflache im 2 km Umkreis zu einem Weisstorchhorst liegen wére diese, zumindest
teilweise, eine essentielle Nahrungsflache, die zu erhalten oder zu ersetzen ware.

Schutz der Fortpflanzungsstatte nach 8§ 44 Abs. 1 BNatSchG erlischt funf Jahre nach Aufgabe
des Reviers.

Gemass, telefonischer Nachfrage (Herr Kriiger am 10.10.18) erhalt der Storchenhof Papendorf
jahrlich Meldungen tber die Nutzung eines Weil3storchhorstes im Zentrum von Mdnkebude.

Am 25.07.18 am 09.10.18 und am 15.12.18 wurde im 2 km Umkreis des Plangebietes nach
diesem Weil3storchhorst gesucht, indem der Ort langsam abgefahren und Anwohner befragt
wurden. Gefunden wurde ein Horst in der Mitteldrift (Bild 21), der nach Aussage von Herrn
Kruger noch nie besetzt war. Eine defekte Horstvorrichtung steht am Deich (Bild 22). Der hier
ehemals vorhandene Horst soll nach Aussagen von Anwohnern bereits seit 10 Jahren nicht
mehr vorhanden sein. Von der Existenz eines Weil3storchhorstes im 2 km Umkreis wird somit
nicht ausgegangen.

® Fir alle européischen Vogelarten gilt, dass:

o deren Verletzung, Tétung und die Beseitigung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten
verboten sind, wenn die 6kologische Funktion der von dem Eingriff oder vom Vorhaben
betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestétten im rdumlichen Zusammenhang nicht weiterhin
erfullt wird (Beseitigung von Brutstétten),

o deren Beeintrachtigung in Zeiten verboten ist, in denen diese anfallig oder geschwacht sind
(Brut, Aufzucht, Mauser - Marz bis Oktober).

® Fir die in Anhang A der EG — Handelsverordnung (EG - Verordnung Nr. 338/97)
aufgefihrten Vogelarten gelten die Zugriffsverbote des 844 BNatSchG uneingeschrankt
(Greifvogel).

= Voraussetzung fir die Durchfihrbarkeit des Vorhabens ist daher, dass betroffene
potenzielle Brutstatten ortsnah mit Aussicht auf Bruterfolg erhalten oder ersetzt werden
kénnen und dass das Brutgeschehen nicht gestort wird.

Bei der Begehung am 15.07.2018 wurden im Plangebiet Nahrungsgaste laut Tabelle 2
festgestellt. Auf3er Buntspecht, Feldsperling, Goldammer, Kohlmeise, Mauersegler und
Rauchschwalbe erscheinen die Arten auch in Tabelle 4 als potenzielle Brutvigel. Die tibrigen
Arten aus Tabelle 2 und 3 sind reine Nahrungsgéste und tUberwiegend im Dorf und in den
Gehdlzen aul3erhalb des Plangebietes anséassig. Bergfink und Erlenzeisig kdnnen sich als
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Wintergaste auf dem Durchzug einstellen. Ebenso die Wacholderdrossel die aber auch in der
Umgebung des Ortes briten kénnte und im Winter zur Nahrungssuche ins Plangebiet
kommen.

Fur alle Nahrungsgaste aufler Mausebussard, Sperber, Turmfalke, Weil3storch kann die
Pflanzung beerentragender Straucher, der Erhalt der 2 Eichen, 2 Ebereschen, des Ahorns,
der Kiefer und der Weide und die Schaffung und Erhaltung von Offenland im Siden und im
Osten des Plangebiets fur Nahrungsersatz sorgen.

Wie alle europaischen Vogelarten dirfen Mausebussard, Sperber, Turmfalke, Weil3storch
gemass Ziffer 2 § 44 Abs. 1 BNatSchG wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-,
Uberwinterungs- und Wanderungszeiten nicht erheblich gestoért werden. Eine erhebliche
Stdrung liegt vor, wenn sich durch die Stérung der Erhaltungszustand der lokalen Population
einer Art verschlechtert. Ein Grund dafir kénnte ein verringertes Nahrungsangebot sein. Die
Vorhabenflache ist Lebensraum bevorzugter Beutetiere 0.g. Arten. Daher wurden diese in die
Liste potenzieller Nahrungsgéaste aufgenommen. Die Funktion des Plangebietes als
potenzielles Jagdhabitate ist durch angrenzende Wohnbebauung, angrenzendes Gewerbe
sowie An- und Abtransporte stark eingeschrankt. Es wird daher eingeschétzt, dass der Wegfall
dieser nicht optimalen Nahrungsflache nicht zur Stérung des Erhaltungszustandes der lokalen
Population der oben genannten Greifvogelarten fihrt.

Tabelle 2: Festgestellte Nahrungsgaste des Plangebietes

©
=

— E (@)
© 2 s 5
< 9 0 o
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< g = E 2
_ac) @ E 2 _‘5° — =) <
[5) = [3) = S S c ©
%) Q O (%) = |c @ 2 c
i 85 g | 2|38 S 3
a =z z S | | |@ad z s
Amsel Turdus merula bg Bu A Pflanzungen
Bachstelze Motacilla alba bg N,H 1,S,B Pflanzungen
Bluthanfling Carduelis cannabina bg |V/V|Ba/Bu|S,l Pflanzungen
Buntspecht Dendrocopos major bg H ILN,B,S | Pflanzungen
Feldsperling Passer montanus bg |V/3|H S,K,B,l | Pflanzungen
Goldammer Emberiza citrinella bg |V |B S,Sp,l Pflanzungen
Kohlmeise Parus major bg H 1,Sp,S Pflanzungen
Mauersegler Apus apus bg H 1,Sp Pflanzungen
Nebelkréahe Corvus corone cornix bg Ba A, Aa Pflanzungen
Rauchschwalbe | Hirundo rustica bg |[V/IV|N I Pflanzungen
Ringeltaube Columba palumbus bg Ba S,N,B,I | Pflanzungen
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Folgende Arten kdnnten sich ebenfalls zur Nahrungsaufnahme einstellen.

Tabelle 3: Potenzielle Nahrungsgaste des Plangebietes
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Bergfink Fringilla bg Wg I,W,S Pflanzungen
montifringilla
Eichelhaher Garrulus bg Ba I,N,B,S,Ff Pflanzungen
glandarius
Erlenzeisig Carduelis spinus bg Wg S besonders | Pflanzungen
von Birke und
Erle, |
Gartenrotschwanz | Phoenicurus bg H,N 1,Sp,B Pflanzungen
phoenicurus
Grunfink Carduelis chloris bg Ba B,K,S Pflanzungen
Haussperling Passer domesticus bg VIV |H 1,S,Ff Pflanzungen
Kleiber Sitta europaea bg H 1,S,B,N Pflanzungen
Kohlmeise Parus major bg H 1,Sp,S Pflanzungen
Mausebussard Buteo buteo sg Ho Feldmause, |Pflanzungen
Reptilien,
Amphibien,|,
W
Neuntotter Lanius collurio I bg -V |Bu l, Pflanzungen
Kleinsauger,
Vogel
Rotkehlchen Erithacus rubecula bg Ba/Bu |1,Sp,W,B,s Pflanzungen
Sperber Accipiter nisus sg Ho Vogel, Pflanzungen
Kleinsduger
Stieglitz Carduelis carduelis bg Ba S| Pflanzungen
Turmfalke Falco tinnunculus |1l |sg Gb,Ba, |Kleinséuger, |Pflanzungen
N Vogel,
Reptilien,|,W
Wacholderdrossel | Turdus pilaris bg Ba W, Obst Pflanzungen
Weil3storch Ciconia ciconia I sg 3/2 |Ho W, I, Pflanzungen
Reptilien,
Amphibien,
Fische,
Kleinséauger,
Aa

AulRer dem Grinspecht ist keine der folgenden potenziellen Brutvogelarten streng geschiitzt
oder geféhrdet. Der Grinspecht weist eine lokale Population von 4-7 Brutpaaren (VOKLER
2014) auf. ,Die steigende Rasterfrequenz, die hdheren Bestandsschatzungen sowie die
anhaltend neuen Nachweise in bisher unbesiedelten TK25-Q deuten auf einen allmahlich
weiteren Bestandsanstieg hin, der auch nach 2009 anzuhalten scheint.“ Die Art beansprucht
Reviere von etwa 8->10 ha, weist eine Fluchtdistanz von 30-60m auf. (FLADE 1994), lebt in
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Randzonen von Laub- und Mischwéldern im Altholzbestand und ernahrt sich hauptsachlich
von Ameisen. Das potenzielle Bruthabitat des Griinspechtes im nordwestlichen
dickstammigen Pappelbestand bleibt erhalten.

Obwohl im Bereich der Ruine und des verfallenen Holzschuppens keine Nester gefunden
wurden, sollte das fir die Nischenbrterarten Bachstelze und Grauschnapper zur Verfligung
stehende Brutpotenzial durch je 1 Nistkasten ortsnah ersetzt werden.

Die ubrigen Arten sind sehr anpassungsfahig und kénnen Ausweichquartiere einnehmen. So
werden die Pflanzungen auf den Grundstiicken, die Einzelstrauchpflanzungen im sidlichen
und dstlichen Offenland, die Baumpflanzungen und die zur Erhaltung festgesetzten Baume
den Verlust der dinnstammigen Pappeln, der dinnstammigen Eichen, der spatblihenden
Traubenkirsche und der wenigen Straucher ersetzen.

Tabelle 4: Potenzielle Baum- Hohlen- Nischen- und Geblschbriter des Plangebietes
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Amsel Turdus merula bg |V/V|Bu A Pflanzungen,

Bachstelze Motacilla alba bg N,H 1,S,B Nistkasten

Bluthanfling Carduelis cannabina bg |[V/V|Ba/Bu|S,|I Einzelstraucher
im Offenland

Buchfink Fringilla coelebs bg Ba 1,Sp,B,S Baumerhalt

Elster Pica pica bg Ba A Baumerhalt

Gartengrasmicke | Sylvia borin bg Ba/Bu | 1,B,S Pflanzungen

Grauschnapper Muscicapa striata Il |bg N I,W,B,Schnecken, | Nistkasten

Asseln
Grunspecht Picus viridis sg H Am vom Erhalt des
Boden,|,Sp,B dickstammigen

Aspenbestandes
im Nordwesten
bzw.
nordwestlich des
Plangebietes

Klappergrasmucke | Sylvia curruca bg Bu 1,Sp,W,B Einzelstraucher
im Offenland

Kuckuck Cuculus canorus bg V/- 1,Sp,B Pflanzungen,
Baumerhalt

Monchsgrasmiicke | Sylvia atricapilla bg Bu 1,Sp,B Einzelstraucher
im Offenland

Nebelkréahe Corvus corone cornix bg Ba A, Aa Pflanzungen,
Baumerhalt

Ringeltaube Columba palumbus bg Ba S,N,B,I Pflanzungen,
Baumerhalt

Singdrossel Turdus philomelos bg Ba W,I,B,Schnecken | Pflanzungen,
Baumerhalt
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A=Allesfresser, Am-Ameisen I=Insekten, Sp=Spinnen, W=Wilrmer, Aa=Aas, N=Nisse, B=Beeren,
S=Samen, Ff=Feldfriichte, K=Knospen, Fett =bevorzugte Nahrung
B=Boden, Ba=Baum, Bu=Bu, Gb=Gebéaude, Sc=Schilf, N=Nischen, H=Hb6hlen, Wg=Wintergast
= Bundesartenschutzverordnung Spalte 3 (bg = besonders geschiitzt, sg = streng geschiitzt)
= Anhang | der EU-Vogelschutzrichtlinie 79/409/EWG (1) oder in M-V schutz- und managementrelevante
Arten gemaf Art. 4 Abs. 2 VS-RL (Il)
= Rote Liste Deutschland (1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefahrdet,
3 = gefahrdet, G= Gefahrdung anzunehmen, D= Daten mangelhaft,
Vorwarnliste = noch ungeféhrdet, verschiedene Faktoren kénnten
eine Gefahrdung in den néchsten zehn Jahren herbeifiihren)
= Rote Liste Meck.-Vp. (1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefahrdet,
3 = gefahrdet, 4= potenziell gefahrdet, Vorwarnliste
= noch ungefahrdet

Artenschutzrechtlicher Bezug

§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG (Tétungs- und Verletzungsverbot):

Die Gefahr Vogel zu verletzen oder zu tdten besteht fur britende Tiere.
Nahrungssuchende Individuen werden durch die Bautatigkeit vergramt. Wahrend der
Potenzialanalyse zum Vorhaben wurde Brutgeschehen in den Geblischen, Baumen
und Nischen des Plangebietes prognostiziert. Die Berdumung der Geb&udereste und
die Fallung der Baume ist daher auRerhalb der Brutzeit vorzunehmen. So besteht nicht
die Gefahr britende Vogel zu téten oder zu verletzen und kein Schadigungstatbestand
nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG.

Schadigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG (Zerstérung von Fortpflanzungs-
und Ruhestatten): Die Gebusche und Baume des Plangebietes sowie Nischen in den
Gebauderesten und versteckte Hohlen im nordwestlichen Pappelbestand sind
potenzielle Bruthabitate. Der dickstammige Pappelbestand bleibt erhalten. Das
Potenzial fir Nischenbriter wird durch zwei Nischenbriterkésten ersetzt, obwohl keine
Nestreste gefunden wurden. Die Geholze werden erhalten bzw. neu gepflanzt. Damit
entsteht kein Schadigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG.
Stoérungstatbestande nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche Stérungen):

Eine erhebliche Stérung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des
Erhaltungszustandes der lokalen Population einer Art fuhren. Mithilfe der
Bauzeitenregelung kénnen Totungen oder Verletzungen von Tieren ausgeschlossen
werden. Bruthabitate werden auf den unversiegelten Grundstiicken und am Rand des
Plangebietes ersetzt. Der Verlust eingeschrankt wirksamer potenzieller
Nahrungsflachen fir Mausebussard, Sperber, Turmfalke, Weil3storch fuhrt nicht zur
Populationsgefdhrdung. Es entsteht kein Stérungstatbestand nach 8§ 44 (1) Nr. 2
BNatSchG.

Zauneidechse (Lacerta aqilis)

Das Plangebiet weist im Bereich der Boden- und Gedastablagerungen Lebensraumpotenzial
fur die Zauneidechse auf. Die verbleibende Sportplatzflache kann als Jagd- bzw.
Sonnenflache dienen, ist aber wegen des nicht grabbaren verdichteten Materials der

Rasent

rag- und Deckschichten, wegen fehlender Strukturen und der Beunruhigung durch

Mahd und Anlieferungen als Fortpflanzungsstéatte nicht geeignet.

Bearbei
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Artenschutzrechtlicher Bezug
e 844 (1) Nr.1BNatSchG (T6tungs- und Verletzungsverbot): Die Gefahr der Totung und
Verletzung von Zauneidechsen entsteht durch Erdarbeiten und Versiegelungen. Die
beste Zeit um Konflikte mit der Art zu vermeiden, waren Bauarbeiten ab Anfang April
bis Mitte Juli wahrend der Hauptaktionszeit der Art oder vom August bis Oktober vor
dem Aufsuchen der Winterquartiere, wenn die Jungtiere bereits geschlipft sind. Da die
Einhaltung dieser Zeitraume nicht gewahrleistet werden kann, sollte dafur gesorgt
werden, die Zauneidechsen vor Baubeginn von den potenziellen Lebensraumen
fernzuhalten. Daher ist die im Konfliktplan gekennzeichnete Flache vor Baubeginn zu
umzaunen, die Individuen innerhalb der Umzaunung sind abzusammeln und in zuvor
geschaffene Habitate einzusetzen. Bei Umsetzung der Umz&unungs- und
Fangmalnahme entsteht kein Schadigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG.

e 844 (1) Nr. 3 BNatSchG (Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten): Es finden
Erd- und Bauarbeiten statt, bei denen ggf. vorhandene Fortpflanzungs- und
Ruhestatten der Zauneidechse zerstort werden kdnnen. Ersatzhabitate sind anzulegen
und zu erhalten. Somit entsteht kein Schadigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3
BNatSchG.

e 8§44 (1) Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche Stérungen): Eine erhebliche Stérung liegt vor,
wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen
Population einer Art fihren. Durch Umsetzung der Umzaunungs- und FangmafRnahme
sowie der Ersatzhabitate kann einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der
lokalen Population der Zauneidechse entgegengewirkt und die dkologische Funktion
der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestatten im rdumlichen Zusammenhang
erhalten werden. Es entsteht kein Stérungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG.

8. Zusammenfassung

Fur die oben aufgeflihrten Tierarten gilt die Einhaltung der Verbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis
3 BNatSchG. Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG liegt kein Verstol3 gegen die Verbote zum Schutz
zum Schutz der europaischen Vogelarten (alle im Plangebiet prognostizierten Arten) und der
Tierarten nach Anh. IV FFH-RL (Zauneidechse) vor, soweit die dkologische Funktion der vom
Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestatten im rdumlichen Zusammenhang
weiterhin erfullt wird. Werden alle nachfolgenden Mal3nahmen umgesetzt, werden die Verbote
des § 44 Abs. 1 des BNatSchG durch die Planung nicht berihrt.

Die folgenden VermeidungsmafRnahmen wirken dem laut BNatSchG § 44 (1) Nr. 1 und 2
definierten Totungs- und Verletzungsverbot und dem Tatbestand der erheblichen
Stéorungen wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Uberwinterungs- und
Wanderungszeiten entgegen.

VermeidungsmafRnahmen

V1 Die zur Erhaltung festgesetzten Baume bzw. sonstiger Aufwuchs sind zu erhalten.
Wahrend der Bauphase sind diese vor Beschadigungen zu schitzen.
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Fallungen der Gehdlze und die Beseitigung der Gebaudereste sind aul3erhalb des
Zeitraumes 1. Marz—30. September durchzufiihren. Die Fallungen der
zusammenhangenden Aspenflachen im Norden sind von der Mitteldrift aus
voranzutreiben. Das Befahren der tibrigen Flachen mit Technik ist bis nach Beendigung
der Zauneidechsenabfangaktion zu vermeiden. Gehdlze im sidlichen Bereich sind
zunachst manuell, ohne Rodungen zu fallen. Rodungen der Wurzelballen sind nach
Beendigung der Zauneidechsenabfangaktion durchzufihren.

Die Nutzung der Sportplatzflache zur Nahrungssuche und als Sonnenplatz durch
Zauneidechsen ist mdglich. Um Tétungen von Zauneidechsen zu vermeiden sind die
Beraumungsarbeiten am 01. April zu beginnen und ohne Unterbrechung fortzusetzen.

Fortpflanzungsstatten von Zauneidechsen sind im Bereich der Schutt- und
Geasthaufen hochstwahrscheinlich. Um Totungen von Individuen zu verhindern ist
folgende VermeidungsmafBhahme umzusetzen: Der im Konfliktplan des AFB als
Zauneidechsenabfangflache gekennzeichnete Bereich ist vom Januar bis Marz des
Jahres vor Beginn der Bauarbeiten mit einem 40 bis 50 cm hohen, am Boden
eingegrabenen Schutzzaun aus Folie mit verschlieBbaren 5 | Eimern (alle 10 m) zu
umzaunen. Die Flache ist unter Beseitigung des Mahdgutes zu mahen. Vom April bis
Juni und vom September bis Oktober des Jahres vor Beginn der Bauarbeiten sind die
Individuen innerhalb der umz&unten Flache abzusammeln und in die ebenfalls
umzaunten Ersatzhabitate einzusetzen. Die Umsetzung der Malihahme ist durch eine
fachkundige Person zu planen und zu begleiten. Diese hat nach Abschluss der
Arbeiten einen Tatigkeitsbericht zu verfassen und an uNB, Bauherrn, Stadt/Gemeinde
weiterzuleiten sowie eine Abnahme mit der uNB und anderen Beteiligten zu
organisieren. Die Person dbernimmt samtliche Kommunikation zwischen uNB,
Bauherrn und anderen Beteiligten.

Die folgenden Kompensations- und CEF- MaRnahmen wirken dem laut BNatSchG § 44 (1) Nr.
3 definierten Schadigungstatbestand der Zerstdérung von Fortpflanzungs- und Ruhestétten
entgegen.

Kompensationsmalnahmen

M1

M2

An den zur Pflanzung von Baumen gekennzeichneten Stellen sind insgesamt 6 Stk
Stieleichen (Quercus robur) zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Bei Ausfall ist
nachzupflanzen.

Pro 200 m? Neuversiegelung sind 2 hochstammige Obstbaume heimischer Produktion
Stammumfang 10 bis 12 cm, 2 x verpflanzt mit Ballen ( ApfelbAume z.B. Pommerscher
Krummstiel, Danziger Klarapfel, Gravensteiner, Gelber Richard, Clivia, Carola, Roter
Winterstettiner, Apfel aus Grinheide, Cox Orange, Kaiser Wilhelm, Kéniglicher
Kurzstiel; Birnen z.B. Konferenz, Clapps Liebling, Gute Graue, Bunte Julibirne,
Pastorenbirne, Kleine Landbirne, Alexander Luc., Gute Luise, Tangern; Quitten z.B.
Apfelquitte, Birnenquitte, Konstantinopeler Apfelquitte) und

20 m2 Strauchflache heimischer Arten (z.B. Corylus avellana (Hasel), Viburnum opulus
(Schneeball), Cornus mas (Kornelkirsche), Rosa canina (Hundsrose), Sambucus nigra
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(Holunder), Ribes nigra  (Schwarze  Johannisbeere)) sowie 5 m?2
Schmetterlingsweidepflanzen (z.B. Lavendel, Sommerflieder) anzulegen und dauerhaft
zu erhalten. Bei Ausfall ist nachzupflanzen.

CEF — MalRnahmen

CEF1

CEF2

Die mit CEF1 bezeichnete Flache ist als Zauneidechsenersatzlebensraum
herzurichten. Die Flache ist von Geholzen zu befreien, regelmaRig 1 x jahrlich im
November mit einer Motorsense zu mahen, Zauneidechsenersatzhabitate (CEF3 und
4) anzulegen sowie Einzelstrauchpflanzungen vorzunehmen und dauerhaft zu
erhalten. Vor und wahrend der Bauzeit ist die Flache mit einer Amphibienschutzfolie
einzugrenzen, die CEF1 und CEF2 nicht trennt. Die Ersatzhabitate sind vom Januar
bis Mé&rz des Jahres vor Beginn der Bauarbeiten anzulegen. Die zuvor
durchzufihrenden Mah- und Faéllarbeiten missen ab November erfolgen. Der
zusammenhangende Aspenaufwuchs im Norden kann maschinell, die Gehdlze siidlich
davon mussen manuell gefallt werden.

Die mit CEF1 bezeichnete Flache ist als Zauneidechsenersatzlebensraum
herzurichten. Die Flache ist regelm&Rig 1 x jahrlich im November mit einer Motorsense
Zu mahen, Zauneidechsensonnenplatze (CEF5) anzulegen sowie
Einzelstrauchpflanzungen vorzunehmen und dauerhaft zu erhalten. Vor und wahrend
der Bauzeit ist die Flache mit einer Amphibienschutzfolie einzugrenzen, die CEF1 und
CEF2 nicht trennt. Die Ersatzhabitate sind vom Januar bis Mérz des Jahres vor Beginn
der Bauarbeiten anzulegen. Die zuvor durchzufihrenden Maharbeiten missen ab
November erfolgen.

CEF 3 Als Ersatz fur potenzielle Winterquartiere der Zauneidechse sind im Bereich der Flache

CEF 1 zwei Bereiche von 3 m Breite und 5 m Lange einen Meter tief auszugraben. Die
Grubensohle ist mit einem Gemisch aus Holzschnitzeln und Sand 20 cm stark zu
belegen. Anschliel3end wird die Grube mit einer Mischung aus Steinen von 20 bis
40 cm Durchmesser, toten Asten, Zweigen und Wurzeln im Verhaltnis 1:1 bis 1 m tiber
Gelandekante verfillt und an den Réandern mit anstehendem Boden 10 cm Uberfullt.
Die CEF — MalRnahme ist vor Baubeginn zu realisieren. Die Umsetzung der Mal3hahme
ist durch eine fachkundige Person zu planen und zu begleiten. Diese hat nach
Abschluss der Arbeiten einen Téatigkeitsbericht zu verfassen und an uNB, Bauherrn,
Stadt/Gemeinde weiterzuleiten sowie eine Abnahme mit der uNB und anderen
Beteiligten zu organisieren. Die Person Gibernimmt samtliche Kommunikation zwischen
uNB, Bauherrn und anderen Beteiligten.

CEF 4 Als Ersatz fur potenzielle Sommerquartiere der Zauneidechse sind im Bereich der

Flache CEF 1 zwei Sommerquartiere zu errichten. Dafur ist aus anstehendem
sandigem Boden zwei Schittungen mit einer Mindestgrundflache von 15 m2 und einer
Hohe von 0,5 m herzustellen. Diese sind im Wechsel mit den Winterquartieren
anzulegen. Die CEF — MalRBnhahme ist vor Baubeginn umzusetzen. Die Umsetzung der
Mafnahme ist durch eine fachkundige Person zu planen und zu begleiten. Diese hat
nach Abschluss der Arbeiten einen Tatigkeitsbericht zu verfassen und an uNB,
Bauherrn, Stadt/Gemeinde weiterzuleiten sowie eine Abnahme mit der uNB und
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anderen Beteiligten zu organisieren. Die Person Ubernimmt samtliche Kommunikation
zwischen uNB, Bauherrn und anderen Beteiligten.

CEF 5 Als Ersatz fur potenzielle Sonnenplatze der Zauneidechse sind im sind im Bereich der
Flache CEF 2 drei Bereiche von 3 m Breite und 5 m L&nge mit Lesesteinen von 20 bis
40 cm Durchmesser und toten Asten oder Wurzeln im Verhaltnis 1:1 auszulegen. Die
CEF — MalRnahme ist vor Baubeginn zu realisieren. Die Umsetzung der Mal3Bhahme ist
durch eine fachkundige Person zu planen und zu begleiten. Diese hat nach Abschluss
der Arbeiten einen Tatigkeitsbericht zu verfassen und an uNB, Bauherrn,
Stadt/Gemeinde weiterzuleiten sowie eine Abnahme mit der uNB und anderen
Beteiligten zu organisieren. Die Person Gbernimmt samtliche Kommunikation zwischen
uNB, Bauherrn und anderen Beteiligten.

Abb. 7: Nischenbrtter — Nistkasten (Quelle © NABU)

CEF 6 Der Verlust von Brutmdglichkeiten flr Nischenbriter ist zu ersetzen. Die
Ersatzquartiere sind vor Beginn der Abrissarbeiten an einem Baum zu installieren. Die
Umsetzung der MafRRnahme ist durch eine fachkundige Person zu planen und zu
begleiten. Diese hat nach Abschluss der Arbeiten einen Tatigkeitsbericht zu verfassen
und an uNB, Bauherrn, Stadt/Gemeinde weiterzuleiten sowie eine Abnahme mit der
uNB und anderen Beteiligten zu organisieren. Die Person ubernimmt samtliche
Kommunikation zwischen uNB, Bauherrn und anderen Beteiligten.

Lieferung und Anbringung an den Baumen Bild 11 und 13 von insgesamt:
2 Nistkasten
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Bild 01 Plangebiet vom Osten
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Bild O dunnstammiger Aspenbestand an der Mitteldift

AFB fiir den Bebauungsplan Nr. 4/2018 "Wohngebiet alter Sportplatz* der Gemeinde Ménkebude
Bearbeitung: Kunhart Freiraumplanung Dipl.- Ing. (FH) Kerstin Manthey - Kunhart 17033 Neubrandenburg Gerichtsstral3e 3
Tel/Fax: 0395 4225110 Mobil: 0170 7409941 Mail: kunhart@gmx.net



29

K N

fe S e AN \-.'\\ \
Bild 04 diinnstdmmige

r Eichenauchs

AFB fiir den Bebauungsplan Nr. 4/2018 "Wohngebiet alter Sportplatz* der Gemeinde Ménkebude
Bearbeitung: Kunhart Freiraumplanung Dipl.- Ing. (FH) Kerstin Manthey - Kunhart 17033 Neubrandenburg Gerichtsstral3e 3
Tel/Fax: 0395 4225110 Mobil: 0170 7409941 Mail: kunhart@gmx.net



30

Bild 06 Holzablagerungen/ Geast nordlich der einzelnen Aspen
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B|Id 08 Klefer un Welde
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Bild 13 dickstammiger Aspenbestand im Nordwesten
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Bild 14 zwei Eichen

AFB fiir den Bebauungsplan Nr. 4/2018 "Wohngebiet alter Sportplatz* der Gemeinde Ménkebude
Bearbeitung: Kunhart Freiraumplanung Dipl.- Ing. (FH) Kerstin Manthey - Kunhart 17033 Neubrandenburg Gerichtsstral3e 3
Tel/Fax: 0395 4225110 Mobil: 0170 7409941 Mail: kunhart@gmx.net



36

Gemahtes und verfilztes
Landreitgras

e oy

Bild 6 Graukressé auf ehemaligm ‘pz)rtlatz

AFB fiir den Bebauungsplan Nr. 4/2018 "Wohngebiet alter Sportplatz* der Gemeinde Ménkebude
Bearbeitung: Kunhart Freiraumplanung Dipl.- Ing. (FH) Kerstin Manthey - Kunhart 17033 Neubrandenburg GerichtsstralBe 3
Tel/Fax: 0395 4225110 Mobil: 0170 7409941 Mail: kunhart@gmx.net



37

oL i

ngelegte

Offe
Sportplatztragschicht

AFB fiir den Bebauungsplan Nr. 4/2018 "Wohngebiet alter Sportplatz* der Gemeinde Ménkebude
Bearbeitung: Kunhart Freiraumplanung Dipl.- Ing. (FH) Kerstin Manthey - Kunhart 17033 Neubrandenburg Gerichtsstra3e 3
Tel/Fax: 0395 4225110 Mobil: 0170 7409941 Mail: kunhart@gmx.net



38

)¢

A = s te s Vi .
Bild 18 vereinzelt Silbergras auf ehemaligem Sportplat

A
-

Bild 19 Ruine mit Blick auf verfallenen Holzschuppen
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Bild 22 Rest der Nisthilfe fur den Weil3storch am Deich
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1. Anlass und Ziele

Die Gemeinde Monkebude hat ein Verfahren zur Aufstellung des B-Planes Nr. 4/2018 ,Wohn-
gebiet alter Sportplatz“ eingeleitet.

Das Plangebiet ist der ehemalige Sportplatz von Ménkebude und befindet sich im Westen der
Ortschaft, unmittelbar stidlich der Straf3e ,Mitteldrift, unmittelbar westlich und nérdlich sowie
ca. 320 m ostlich vorhandener Bebauung, 60 m nérdlich der der HauptstraRe (Landesstral3e
L31) Anklam — Ueckerminde und ca. 970 m sidlich des Stettiner Haffs auf dem ca. 1,3 ha
grofRen Flurstiick 292, der Flur 1 der Gemarkung Monkebude. Es ist geplant, mittels Verfahren
gemal § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB, Baurecht zu schaffen.

Das Vorhaben befindet sich zwar auRerhalb aber unmittelbar stidlich des Vogelschutzgebietes
SPA-Gebiet DE 2147-401 "Peenetallandschaft".
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Abb. 1: Lage des Vorhabens zum Vogelschutzgebiet (Quelle: © LINFOS/M-V 2018)

Entsprechend Artikel 6 Absatz 3 der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie zur Erhaltung der natarli-
chen Lebensraume und der Habitate der Arten erfordert die vorliegende Planung, welche nicht
unmittelbar mit der Verwaltung des Natura-Gebietes in Verbindung steht und hierfiir nicht not-
wendig ist, das Gebiet jedoch einzeln oder in Zusammenwirkung mit anderen Planen und Pro-
jekten erheblich beeintrachtigen konnte, eine Prifung auf Vertraglichkeit mit den fur dieses
Gebiet festgelegten Erhaltungszielen.

Dies erfolgt zunédchst im Rahmen vorliegender FFH-Vorprifung auf Grundlage vorhandener
Unterlagen. Sind im Ergebnis der FFH-Vorprifung erhebliche Beeintrachtigungen nachweis-
lich auszuschlieRen, so ist eine vertiefende FFH-Vertraglichkeitspriifung nicht erforderlich.
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Besteht dagegen bereits die Moglichkeit einer erheblichen Beeintrachtigung, I0st dies die
Pflicht zur Durchfihrung einer FFH-Vertraglichkeitshauptpriifung aus.

Unter Berlcksichtigung der Ergebnisse der Vertraglichkeitsprifung und vorbehaltlich des Ab-
satzes 4 (Durchflhrung trotz negativer Ergebnisse aus Griinden offentlichen Interesses, mit
notwendigen Ausgleichsmalinahmen) stimmen die zustdndigen einzelstaatlichen Behdrden
der Planung nur zu, wenn sie festgestellt haben, dass das Gebiet als solches nicht beeintrach-
tigt wird und nachdem sie gegebenenfalls die Offentlichkeit angehort haben.

2. Gesetzliche Grundlagen

Die europdische Grundlage der FFH-Prifungen ist die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie zur Er-
haltung der nattrlichen Lebensrdume und der Habitate der Arten (RL 92/43/EWG), FFH-Richt-
linie genannt, welche seit dem 5. Juni 1992 in Kraft ist und die Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie
2009/147/EG des Rates der europdischen Gemeinschaften vom 30.November 2009 Uber die
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten) in ihre Bestimmungen einschlief3t.

Im Artikel 3 der FFH-Richtlinie heift es:

(1) Es wird ein koharentes europaisches dkologisches Netz besonderer Schutzgebiete mit der
Bezeichnung ,Natura 2000 errichtet. Dieses Netz besteht aus Gebieten, die die natiirlichen
Lebensraumtypen des Anhangs | sowie die Habitate der Arten des Anhang Il umfassen und
muss den Fortbestand oder gegebenenfalls die Wiederherstellung eines giinstigen Erhal-
tungszustandes dieser natirlichen Lebensraumtypen und Habitate der Arten in ihrem natirli-
chen Verbreitungsgebiet gewéhrleisten. Das Netz ,Natura 2000 umfasst auch die von den
Mitgliedstaaten aufgrund der Richtlinie 79/409/EWG ausgewiesenen besonderen Schutzge-
biete.

Die Pflicht zur Prifung der Natura-Gebiete ergibt sich aus Art. 6 Abs. 3 der FFH-Richtlinie:

(3) Plane oder Projekte, die nicht unmittelbar mit der Verwaltung des Gebietes in Verbindung
stehen oder hierfur nicht notwendig sind, die ein solches Gebiet jedoch einzeln oder in Zusam-
menwirkung mit anderen Planen und Projekten erheblich beeintrachtigen kénnten, erfordern
eine Prifung auf Vertraglichkeit mit den fir dieses Gebiet festgelegten Erhaltungszielen. Unter
Berucksichtigung der Ergebnisse der Vertraglichkeitsprifung und vorbehaltlich des Absatzes
4 stimmen die zustdndigen einzelstaatlichen Behdrden dem Plan bzw. Projekt nur zu, wenn
sie festgestellt haben, dass das Gebiet als solches nicht beeintrachtigt wird, und nachdem sie
gegebenenfalls die Offentlichkeit angehdrt haben.

3. Vorgehensweise

Nachfolgend werden die einzelnen Schritte der Prifung des Vorhabens erlautert:
1.Schritt

Dieser ist die Prifung des Vorhabens auf Wirkfaktoren, welche Beeintrachtigungen eines Na-
tura 2000-Gebietes auslésen kdnnten.

2. Schritt

a FFH-Vorpriifung zum SPA-Gebiet DE 2147-401 "Peenetallandschaft” fir den Bebauungsplan Nr. 4/2018
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Hier erfolgt die Konkretisierung der Art und Intensitat der Wirkfaktoren sowie die Bestimmung
der im Natura 2000-Gebiet zu schitzenden Lebensraumtypen, der Lebensraumarten und de-
rer Habitate welche gegentiber den Wirkfaktoren empfindlich sein kénnten.

3. Schritt

Es wird gepruft ob die Mdglichkeit besteht, dass eine erhebliche Beeintrachtigung der im Na-
tura 2000-Gebiet zu schitzenden Lebensraumtypen oder Arten erfolgen kann.

Wird als Ergebnis des 3. Schrittes die Moglichkeit einer erheblichen Beeintrachtigung ausge-
schlossen, ist das Vorhaben durchfiihrbar. Kann die Mdglichkeit einer erheblichen Beeintrach-
tigung nicht ausgeschlossen werden ist das Vorhaben abzulehnen.

Zum Verstandnis der Ausfiihrungen werden nachfolgend wichtige Begriffe erlautert:

Erhebliche Beeintrachtiqung

Beeintrachtigungen der Vogelarten nach Anhang | und nach Art. 4 (2) der Vogelschutz-Richt-
linie (2009/147/EG), die nach den gebietsspezifischen Erhaltungszielen zu bewahren oder zu
entwickeln sind, sind erheblich, wenn die Arten so gestdrt werden, dass deren Erhaltungszu-
stand nicht mehr gunstig ist.

Erhebliche Beeintrachtigungen von Natura 2000-Gebieten kénnen nicht nur durch Vorhaben
die innerhalb der Gebiete vorgesehen sind hervorgerufen werden, sondern auch von solchen
aul3erhalb dieser Gebiete, indem aus solchen Vorhaben entsprechende Auswirkungen auf die
Gebiete mit ihren fur die Erhaltungsziele maf3geblichen Bestandteile resultieren. Dies kbnnen
vor allem Wirkungen Uber den Luft und Wasserpfad sowie Barrierewirkungen sein, die zu Sto-
rungen von funktionalen Beziehungen (z. B. zwischen Lebensrdumen einer Art inner-und au-
Berhalb eines Natura 2000-Gebietes) flihren oder Zerschneidungs-bzw. Fallenwirkungen, die
auch auRerhalb der Gebietskulisse Individuenverluste / Mortalitdtserhéhung der im Gebiet sie-
delnden Population hervorrufen.

Erhaltungsziele

Erhaltungsziele sind grundsétzlich die Erhaltung oder Wiederherstellung eines giinstigen Er-
haltungszustandes der Vogelarten nach Anhang | und nach Art. 4 (2) der Vogelschutz-Richtli-
nie (2009/147/EG) und derer Habitate. Zum Teil sind fur die Natura 2000-Gebiete die jeweili-
gen Erhaltungsziele gebietsspezifisch im Standard - Datenbogen festgelegt.

Bezugsraum

Bezugsraum zur Ermittlung der Beeintrachtigungen ist das entsprechend den Erhaltungszielen
zu sichernde oder wiederherzustellende Vorkommen im betroffenen Natura 2000-Gebiet ein-
schlie3lich seiner lokalen Vernetzung, nicht jedoch das nationale oder europaische Verbrei-
tungsgebiet. Dabei sind erforderlichenfalls etwaige Differenzierungen innerhalb des Gebietes
zu bertcksichtigen (z. B. bei einem Gebiet, das aus funktional getrennten oder nur bedingt
zusammengehdorigen Teilgebieten besteht). Insbesondere bei mobilen oder regelmafig wan-
dernden Arten ist allerdings festzuhalten, dass Beeintrachtigungen der Population des be-
troffenen Natura 2000-Gebietes auch auf3erhalb dieses Gebietes stattfinden und z. B. Uber
dort erhéhte Individuenmortalitét auf den gebietsbezogenen Erhaltungszustand der betroffe-
nen Arten rickwirken kénnen.

a FFH-Vorpriifung zum SPA-Gebiet DE 2147-401 "Peenetallandschaft” fir den Bebauungsplan Nr. 4/2018
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4. Projektbeschreibung

Die Planung sieht die Errichtung von Wohnbebauung auf einer ehemaligen Sportplatzflache
vor.

Es wird ein Allgemeines Wohngebiet mit eingeschossiger Bebauung und einer GRZ von 0,3
festgesetzt. Die Uberschreitung der zulassigen Versiegelung von 30% um 50% wurde nicht
ausgeschlossen.

Lui V @ LAIV-MV

SPA-Gebiet DE 2147-401
"Peenetallandschaft"

— e w—
0 0.04 0.08 0.12 0.16 0.2 kn Mafistab 1:3578

Abb. 2: Lage des Plangebietes im Westen von Monkebude (Quelle: © LINFOS/M-V 2018)

Mit der Realisierung des B- Planes kdnnen folgende zusatzliche Wirkungen unterschiedlicher
Intensitat einhergehen:

Baubedingte Wirkungen sind Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes wéahrend der Bauarbei-
ten, welche nach Bauende wiedereingestellt bzw. beseitigt werden. Es handelt sich um:

1. Immissionen (Larm, Licht, Erschitterungen) werktags durch Transporte und Bauaktivita-
ten,

2. Flachenbeanspruchung und -verdichtung durch Baustellenbetrieb, Lagerflichen und
Baustelleneinrichtung.

Anlagebedingte Wirkungen sind dauerhafte Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes durch
die Existenz des Vorhabens an sich. Diese beschréanken sich auf das Baugebiet und stellen
sich folgendermalRRen dar:

“ FFH-Vorpriifung zum SPA-Gebiet DE 2147-401 "Peenetallandschaft” fir den Bebauungsplan Nr. 4/2018
- "Wohngebiet alter Sportplatz“ der Gemeinde Mdnkebude
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1. Flachenversiegelungen,
2. Beeintrachtigung des Landschaftsbildes,

3. Beseitigung von potenziellen Habitaten.

Betriebsbedingte Wirkungen sind dauerhafte Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes auf-
grund der Funktion/ Nutzung der Baulichkeiten.

Nennenswerte Wirkfaktoren sind in diesem Fall:

1. durch Wohnen verursachte Immissionen.

VGK:J 431026 H=5959258 . \ NS \\\:
Bewertung der Rastgebietsfunktion (von 4 Stufen): 2 - regelmé-
Big genutzte Nahrungs- und Ruhegebiete von Rastgebieten ver-

schiedener Klassen - mittel bis hoch (Stufe 2)

¢

afforuch

Plangebiet
e, \

— e ——
o 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 kn Mafistab 1:7815

\

Abb. 3: Noérdlich angrenzende Rastplatzfunktion (Quelle: © LINFOS/M-V 2018)

Die obengenannten Wirkungen betreffen nicht das Vogelschutzgebiet, welches nordlich des
Vorhabens liegt und durch die Strale ,Mitteldrift* von diesem getrennt ist. Die zusatzlichen
bau- und betriebsbedingten Immissionen des Vorhaben werden zum Teil temporér sowie ge-
ring sein und denen der Umgebungsbebauung gleichen. Diesbezliglich ergeben sich daher
keine wesentlichen Veranderungen. Die nachsten Rastgebiete befinden sich unmittelbar nord-
lich des Plangebietes. Silouhettenveranderungen im Bereich des Vorhabens wirken sich auf-
grund der zwischengelagerten Baumreihen entlang der ,Mitteldrift“ nicht auf das Vogelschutz-
gebiet und die Rastplatzfunktion aus.

“ FFH-Vorpriifung zum SPA-Gebiet DE 2147-401 "Peenetallandschaft” fir den Bebauungsplan Nr. 4/2018
e "Wohngebiet alter Sportplatz“ der Gemeinde Mdnkebude
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5. Beschreibung des Untersuchungsraumes.

Das Plangebiet befindet sich im Westen von Mdnkebude, angrenzend an vorhandene Bebau-

Ebereschen, Eichen Bild 04
Pappeln Bild 03

ung, unmittelbar sudlich der StralRe ,Mitteldrift*.

Intensivgrunland Bild 05

- 5

Ruine Bild 06 /d‘

S i

e R

R

e

Abb. 4: Biotope des Plangebietes (Quelle: © GeoBasis-DE/M-V 2018)

Das Plangebiet unterliegt den Immissionen der umgebenden Nutzungen. Die Umsetzung der
Planung wird nur geringe Erhéhungen der Immissionen nach sich ziehen, weil die Funktion
des Wohngebietes nichts Anderes zulasst.

Unmittelbar nérdlich grenzen ausgedehnte Intensivgrinlander an die Stralle ,Mitteldrift* an
die bis zum ca. 970 m nérdlich gelegenen Haff reichen. Das Plangebiet liegt im Naturpark ,Am
Stettiner Haff* und stidlich des LSG ,Haffkiste“. Die Flache beinhaltet keine geschiitzten Bio-
tope.

Im Norden verlauft eine 30 m lange Baumreihe. Im Nordosten befindet sich Pappelbewuchs.
Im Sudosten stehen einige Eichen, Ahorn und spétblihende Traubenkirschen mit Stamm-
durchmessern von 20 bis 30 cm. Entlang der 6stlichen Plangebietsgrenze liegen Geast-und
Schutthaufen. Die restliche Flache ist mit ruderaler Staudenflur bewachsen.

Das Bodengefiige des Plangebietes ist aufgrund der Sportplatzanlage gestort und verdichtet.
Es liegt eine heterogene Bodenzusammensetzung vor. Der natirliche Baugrund des Untersu-
chungsgebietes besteht aus grundwasserbestimmten Sanden.

Auf dem Plangebiet befinden sich keine Oberflachengewésser. Das Plangebiet liegt nicht in
einem Trinkwasserschutzgebiet, die Bauflachen sind extrem Uberflutungsgefahrdet. Das
Grundwasser steht < 2 m unter Flur an und ist vor eindringenden Schadstoffen vermutlich nicht
geschiitzt.

“ FFH-Vorpriifung zum SPA-Gebiet DE 2147-401 "Peenetallandschaft” fir den Bebauungsplan Nr. 4/2018
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Abb. 5: Bild 01 Aufschittungen (Quelle: Begehung am 30.07.18)

Abb. 6: Bild 02 Ruderale Staudenflur (Quelle: Begehung am 30.07.18)
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Abb. 8: Bild 04 Baumreihe (Quelle: Begehung am 30.07.18)
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Abb. 10: Bild 06 Ruine (Quelle: Begehung am 30.07.18)
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6. Beschreibung des SPA - Gebietes DE 2147-401 "Peenetallandschaft” und Er-
mittlung der Beeintrachtigungen durch das Vorhaben

Das Plangebiet liegt unmittelbar sudlich des SPA - Gebietes DE 2147-401 "Peenetalland-
schaft".

Prifgegenstand

Gegenstand der FFH-Vertraglichkeitsprifung sind die in der aktuellen Fassung vom Mérz
2018 der Natura 2000-LVO M-V fir das jeweilige Vogelschutzgebiet aufgefiuihrten Vogelarten
und deren Lebensraume.

Erhaltungsziele

Da kein Erhaltungsziel im Standard - Datenboden formuliert ist, gilt die Erhaltung oder Wie-
derherstellung eines glinstigen Erhaltungszustandes der Arten nach Anhang | u. Art. 4 Abs. 2
Vogelschutzrichtlinie und deren Habitate.

——tha
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Tabelle 1: Vogelarten nach Anhang | und nach Art. 4 (2) der Vogelschutz-Richtlinie
(2009/147/EG)
Art Wissenschaftlicher Name Anhang | RL M-V
Bekassine Gallinago gallinago X 1
Blaukehlchen Luscinia svecica X
Bruchwasserlaufer Tringa glareola 0
Eisvogel Alcedo atthis X
Fischadler Pandion haliaetus X
Fluss-Seeschwalbe Sterna hirundo X
Graugans Anser anser
Grol3er Brachvogel Numeniusarquata X 1
Heidelerche Lullula arborea X
Kampflaufer Philomachus pugnax X 1
Kleines Sumpfhuhn Porzana parva X
Knakente Phalacrocorax carbo X 2
Kormoran Circus cyaneus
Kornweihe Circus cyaneus 1
Kranich Grus grus X
Krickente Anas crecca X 2
Lachmowe Larus ridibundus X \%
Loffelente Anas clypeata X 2
Merlin Falco columbarius
Mittelspecht Dendrocopos medius X
Neuntoter Lanius collurio X Y,
Odinshihnchen Phalaropus lobatus
Raubseeschwalbe Sterna caspia R
a FFH-Vorpriifung zum SPA-Gebiet DE 2147-401 "Peenetallandschaft” fir den Bebauungsplan Nr. 4/2018




Rohrdommel Botaurus stellaris X
Rohrweihe Circus aeruginosus X
Rotmilan Milvus milvus X \%
Rotschenkel Tringa totanus X 2
Saatgans Anser fabalis
Schnatterente Anas strepera X
Schreiadler Aquila pomarina X 1
Schwarzer Milan Milvus migrans X
Schwarzspecht Dryocopus martius X
Seeadler Haliaeetus albicilla X
Silberreiher Egretta alba
Sperbergrasmiicke Sylvia nisoria X
Tafelente Aythya ferina X 2
Trauerseeschwalbe Chlidonias niger X 1
Tuapfelsumpfhuhn Porzana porzana X
Turmfalke Limosa limosa X
Uferschnepfe Crex crex X 1
Wachtelkdnig Crex crex X 3
WeilRbart-Seeschwalbe Chlidonias hybridus X R
Weil3storch Ciconia ciconia X 2
Wespenbussard Pernis apivorus X 3
Wiesenweihe Circus pygargus X 1
Zwergmowe Larus minutus R
Zwergsager Mergus albellus
Zwergschnapper Ficedula parva X 2
Zwergsumpfhuhn Porzana pusilla X 2

Rote Liste M-V (VOKLER, HEINZE, SELLIN, ZIMMERMANN 2015):

RL MV = Rote Liste Meck.-Vp. (1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefahrdet,

3 = gefahrdet, 4= potenziell gefahrdet, Vorwarnliste
= noch ungefahrdet, R= extrem selten
a FFH-Vorpriifung zum SPA-Gebiet DE 2147-401 "Peenetallandschaft” fir den Bebauungsplan Nr. 4/2018
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Tabelle 2: Beeintrachtigung von Lebensrdumen der Vogelarten nach Anhang | und
nach Art. 4 (2) der Vogelschutz-Richtlinie
Vogelarten Lebensraumanspriiche
der Arten

Vorhandensein eines pot. Bruthabitates

auf der Vorhabenflache

Beeintrachtigung eines vorhanden
Lebensraumes durch die Wirkfaktoren
des Vorhabens dass er seine Funktion
entsprechend den Erhaltungszielen

nicht mehr /nur teilweise erfillen kann

wasserbereichen und Buchten und angren-
zenden Landbereichen sowie unzerschnit-
tene und stérungsarmen landwirtschaftlich
genutzte Flachen als Nahrungshabitat

Bekassine (Gallinago galli- | waldfreie feuchte bis nasse Flachen (z. B. nein | nein
nago) Feucht- und Nassgrinland, Moore und

Sumpfe, Verlandungszonen) mit moglichst

langanhaltender Uberstauung und Deckung

gebender Vegetation, wobei ein niedriger

sehr lichter Baumbestand toleriert wird
Blaukehlchen (Luscinia sve- |von Wasser und horstartig verteilten Gebu- nein | nein
cica) schen durchsetzte Rohrichte
Bruchwasserlaufer (Tringa stérungsarme, schlickige Flachen (z. B. nein | nein
glareola) Flachwasserzonen, Uferbereiche, flach tber-

stautes

Grunland, renaturierte Polder)
Eisvogel (Alcedo atthis) an mafig schnell flieBenden oder stehenden, | nein | nein

klaren Gewassern mit Kleinfischbestand und

Steilufern
Fischadler (Pandion haliae- |beschrénken sich im Wesentlichen auf nein | nein
tus) fischreiche, langsam flieBende oder stehende

Gewasser und benachbarte

Brutmoglichkeiten in Form von Baumen
Fluss-Seeschwalbe (Sterna | Gewésser mit ausreichender Sichttiefe, std- |nein | nein
hirundo) rungs- und vegetationsarme Flachen

(z.B.Schlammbaénke), tGiberstautes Grinland

und renaturierte Polder mit Schwimmblattve-

getation, vorzugsweise auf stérungsarmen

und bodenpradatorenfreien Inseln
Graugans (Anser anser) groRere Gewasser mit stérungsarmen Flach- | nein | nein

)Y
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Grol3er Brachvogel (Nu- ausgedehnte, unzerschnittene und stdérungs- |nein | nein
menius arquata) arme, frische, feuchte bis nasse angepasst
bewirtschaftete Grunlandflachen mit gerin-
gem Druck durch Bodenpradatoren
Heidelerche (Lullula arbo- bewohnt vor allem sonnige, trockene nein | nein
rea) Offenflachen in oder am Rande von Kiefern-
waldern wie Kahlschlage, Brandflachen und
breite Schneisen
Kampflaufer (Philomachus kurzrasige feuchte Wiesen, Moore; Wasser nein | nein
pugnax)
Kleines Sumpfhuhn sumpfige, dichte Verlandungszonen, wie nein | nein
(Porzana parva) Schilfgurtel, Réhrichte und Binsenbesténde;
bewohnt tiefer im Wasser stehende
Réhrichte
Knékente (Anas stérungsarme, flache Gewasser mit ausge- nein | nein
querquedula) pragtem Verlandungsgirtel (Réhrichte und
Seggenbestande), Feucht- und Nassgrin-
land mit Graben, Uberstautes Grinland und
renaturierte Polder
Kormoran (Phalacrocorax ungestorte Schlafplatze,, insbesondere nein | nein
carbo) Baumbesténde, in Nahe fischreicher Gewas-
ser
Kornweihe (Circus cyaneus) |weites, offenes, feuchtes oder trockenes nein | nein
Kulturland, Aufforstungen, Waldlichtungen,
gelegentlich Wiesen und Acker
Kranich (Grus grus) Feuchtgebiete des Waldes, wie nein | nein
beispielsweise Moore, Bruchwalder,
Seerander, Feuchtwiesen und Sumpfgebiete
mit angrenzenden Landwirtschaftsflachen
Krickente (Anas crecca) storungsarme, deckungsreiche und zumin- nein | nein
dest teilweise sehr seichte Gewasser,
Feucht- und Nassgrinland mit Graben
Lachmowe (Larus ridibun- stérungsarme ausgedehnte Verlandungszo- |nein |nein
dus) nen von Gewassern oder Inseln und offene
Kulturlandschaft
Loffelente (Anas clypeata) stérungsarmes von wassergefillten Senken | nein | nein
durchzogenes Feucht— und Nassgrunland
Merlin (Falco columbarius) offene und halboffene Landschaften, Heiden, | nein | nein
Birkenwélder baumlose Kisten
Mittelspecht (Dendrocopos | naturbelassene Walder nein | nein
medius)
Neunt6ter (Lanius collurio) Offenland mit Dornengebiisch nein | nein
Odinshiihnchen (Phalaropus | Gewasserufer in Kiistenndhe nein | nein
lobatus)
Raubseeschwalbe (Sterna Uferbereiche der Binnengewésser nein | nein
caspia)
Rohrdommel (Botaurus stel- | ausgedehnte Verlandungs- und Schilfzonen |nein | nein
laris) der Gewasser
a FFH-Vorpriifung zum SPA-Gebiet DE 2147-401 "Peenetallandschaft” fir den Bebauungsplan Nr. 4/2018
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Rohrweihe (Circus aerugino- | Niederungsgebiete, Réhrichte. nein | nein
sus)
Rotmilan (Milvus milvus) Feldgehdlze, Waldrander, strukturierte nein | nein
Agrarlandschaft
Rotschenkel (Tringa totanus) | gro3flachiges, stérungsarmes Feucht- und nein | nein
Nassgrinland mit kurzgrasigen Bereichen
und héherer Vegetation, schlammigen Nass-
stellen oder Gewasserufern
Saatgans (Anser fabalis) Seen mit gréReren stérungsarmen Bereichen [nein | nein
und renaturierte Polder als Schlafgewésser
und landseitig nahe gelegenen stdérungsar-
men Bereichen als Sammelplatze und grolRe
unzerschnittene und maoglichst stérungsarme
landwirtschaftlich genutzte Flachen als Nah-
rungshabitat
Schnatterente (Anas stre- storungsarme Flachwasserbereiche mit aus- |nein | nein
pera) gepragter Ufer- und Submersvegetation
(Seen, Altarme, langsam stromende FlieRge-
wasser, Uberstaute Gelandesenken, renatu-
rierte Polder) sowie Uferbereiche mit még-
lichst geringem Druck durch Bodenpradato-
ren (vorzugsweise Inseln)
Schreiadler (Aquila poma- grof3e, strukturreiche und unzerschnittene nein | nein
rina) Laub- und Mischwalder mit hohem
Kronenschluss (Scheller 2009), kurzrasige,
bewirtschaftete Wiesen als Nahrungshabitat
Schwarzer Milan (Milvus Feldgehdlze, Waldrander, Ufergehdlze, nein | nein
migrans) Wassernéahe, strukturierte Agrarlandschaft
Schwarzspecht (Dryocopus | groRere, vorzugsweise zusammenhangende |nein | nein
martius) Laub-, Nadel- und Mischwalder mit ausrei-
chend hohen Anteilen an Altbestanden und
Totholz
Seeadler (Haliaeetus albi- Gewasser, Feldgehdlze , Walder, nein | nein
cilla) strukturierte Agrarlandschaft
Silberreiher (Egretta alba) Schilfzonen, Flisse, Altarme, Simpfe, mit nein | nein
Baumen und Bischen
Sperbergrasmiicke (Sylvia Strukturierte Offenlandschaft mit Geblschen, [nein | nein
nisoria) Dornenstrduchern und einzelnen Baumen,
Waldlichtungen mit zahlreichem Geblsch
Tafelente (Aythya ferina) stoérungsarme deckungsreiche Flachwasser- | nein | nein
bereiche mit strukturreicher Verlandungsve-
getation (Roéhrichte mit Seggenbulten) und
mdglichst geringem Druck durch Boden-
prédatoren (vorzugsweise Inseln)
Trauerseeschwalbe (Chlido- | Uferzonen der Gewéasser nein | nein
nias niger)
Tupfelsumpfhuhn (Porzana | Sumpfgebiete, Niedermoore, Seggen- und nein | nein
porzana) Bindensesténde
a FFH-Vorpriifung zum SPA-Gebiet DE 2147-401 "Peenetallandschaft” fir den Bebauungsplan Nr. 4/2018
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Turmfalke (Falco tinnuncu- | Bereiche der offenen Kulturlandschaft mit ho- [ nein | nein
lus) hen Anteilen an Grinland, Saumstrukturen,

Gras- oder Staudenfluren oder &hnlichen Fla-

chen als Nahrungshabitat und Feldgehdlze,

Baumhecken, Baumgruppen oder Einzel-

baume als Nisthabitat
Uferschnepfe (Limosa li- weitraumig offenes, stérungsarmes Feucht- |nein | nein
mosa) und Nassgriinland mit angepasster Bewirt-

schaftung, kurzgrasigen Bereichen und llicki-

ger Vegetation, Bilten sowie schlammigen

Nassstellen oder Gewasserufern und még-

lichst geringem Druck durch Bodenpradato-

ren
Wachtelkonig (Crex crex) mindestens 35 cm hohe deckungsreiche nein | nein

Vegetation, extensiv genutzte Agrarflachen,

Weiden, Verlandungszonen
Weil3bart-Seeschwalbe lebt an reichlich bewachsenen Gewassern nein | nein
(Chlidonias hybridus)
Weil3storch (Ciconia ciconia) | Siedlungsbereiche, Grinlander nein | nein
Wespenbussard (Pernis durch Lichtungen oder abwechslungsreiche | nein | nein
apivorus) Réander strukturierte Waldbereiche in der

Nahe zu abwechslungsreichen

Feuchtgebieten
Wiesenweihe (Circus pygar- | offene, feuchte Habitate, breite Flusstaler, nein | nein
gus) Verlandungszonen und trockene

Lebensraume Steppen, Heiden,

Landwirtschaftsflachen, junge Aufforstungen
Zwergmowe (Larus minutus) | ndhrstoffreiche Binnengewasser nein | nein
Zwergsager (Mergellus al- Walder mit Altholzanteilen an fischreichen nein | nein
bellus) Seen und langsam flieRenden Flissen
Zwergschnéapper (Ficedula | geschlossener, alter, hochstammiger nein | nein
parva) Baumbestand mit Verjingungsinseln und

nicht zu dichtem Kronenschluss mit

absterbenden ausgebrochenen oder toten

Asten im oberen Stammbereich
Zwergsumpfhuhn (Porzana | dichte Vegetation der nein | nein
pusilla) Verlandungsgesellschaftungen und

Seggenwiesen

In obenstehender Tabelle wird die Existenz von Fortpflanzungsstéatten im Plangebiet fir

die Zielarten des SPA und Beeintrachtigungen solcher Fortpflanzungsstatten durch das
Vorhaben ausgeschlossen. AulRer den 15 Arten Heidelerche, Kornweihe, Mittelspecht,
Neuntéter, Rotmilan, Schreiadler, Schwarzmilan, Schwarzspecht, Sperbergrasmicke,
Turmfalke, Wachtelkdnig, Weil3storch, Wespenbussard, Wiesenweihe, Zwergschnéapper
sind alle Zielarten an Gewéasser gebunden. Die Vorhabenflache liegt ca. 970 m studlich
des Stettiner Haffs. Weitere Gewéasser befinden sich in der Umgebung des Vorhabens

)Y
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nicht. Die Bruthabitate der gewassergebundenen Arten liegen aulR3erhalb des Wirkberei-
ches des Vorhabens.

Mittelspecht, Rotmilan, Schreiadler, Schwarzmilan, Schwarzspecht, Wespenbussard,
Zwergschnapper bendtigen als Bruthabitat Walder mit Totholzanteilen. Das Plangebiet
und seine Umgebung beinhaltet keine derartigen Strukturen.

Der Turmfalke nistet in Feldgeh6lzen, Baumhecken, Baumgruppen oder auf Einzelbéau-
men. Die Pappelgruppe im Nordosten der Vorhabenflache weist keine Horste oder an-
dere Hinweise auf Brutgeschehen des Turmfalken auf.

Heidelerche, Neuntoter, Sperbergrasmiicke bendtigen Offenflachen mit schitterer Ve-
getation. Die Heidelerche halt sich am Rand von Kiefernwaldern auf. Der Neuntdter und
die Sperbergrasmiicke benétigen Anteile von Dornenstrauchern. Diese Bedingungen
sind im Plangebiet und in dessen Umgebung nicht vorhanden.

Kornweihe, Wachtelkdnig, Wiesenweihe briten auch auf trockenen Griunlandflachen
wie die der Vorhabenflache. Hier fehlt jedoch die deckungsgebende Vegetation. Zudem
befindet sich das Plangebiet unmittelbar siidlich der ErschlieBungsstralle ,,Mitteldrift*,
unmittelbar nérdlich und westlich sowie etwa 320 m ¢stlich vorhandener Bebauung und
etwa 60 m nordlich der Landesstral’e. Das Gelande ist aufgrund umgebender Nutzun-
gen beunruhigt. Die Fluchttoleranzen der obengenannten Arten werden damit unter-
schritten. Ein Vorkommen der Arten ist nicht zu erwarten.

Zum WeilR3storch:

In der Spalte ,Hinweise zur Auslegung der Zugriffsverbote” der ,Angaben zu den in Mecklen-
burg-Vorpommern heimischen Vogelarten Landesamt fir Umwelt, Naturschutz und Geologie
Fassung vom 08. November 2016“ steht: ,Grinlandflachen im 2.000 m-Umkreis um die
Horste werden als essenzielle Nahrungsflachen fir die Fortpflanzungsstétte gewertet.*
In der ,Artenschutzrechtliche Arbeits- und Beurteilungshilfe fiir die Errichtung und den Betrieb
von Windenergieanlagen (AAB-WEA) Teil Vogel Stand: 01.08.2016° steht: ,Bei essentiellen
oder traditionellen Nahrungsflachen ist zusatzlich von einer Schadigung der Fortpflan-
zungs- und Ruhestétte auszugehen.”

Schutz der Fortpflanzungsstatte nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erlischt finf Jahre nach Aufgabe
des Reviers.

Auf telefonische Nachfrage (Herr Kriiger am 10.10.18) erhalt der Storchenhof Papendorf jahr-
lich Meldungen Uber die Nutzung eines Weil3storchhorstes im Zentrum von Monkebude. Die
Lage konnte trotz Ortsbesichtigung und Nachfragen bei der Bevolkerung nicht naher identifi-
ziert werden. Die Vorhabenflache ist kein optimales Nahrungshabitat. Nach Aufgabe der Sport-
platznutzung hat sich auf etwa 0,8 ha ein Bewuchs aus trockenheitsresestenten Ruderalstau-
den und Grasern wie Landreitgras, Graukresse, WeilRklee, Rainfarn, Beiful3, Jakobskraut,
Schafgarbe, Ackerwitwenblume und Silbergras eingestellt, der unterschiedlich hoch aufge-
wachsen ist. Trotzdem kann die Flache dem Weil3storch Nahrung, in Form von Heuschrecken,
Zauneidechsen und anderen Insekten und Kleinsédugern, bieten. Das Gelédnde liegt im 2 km

a FFH-Vorpriifung zum SPA-Gebiet DE 2147-401 "Peenetallandschaft” fir den Bebauungsplan Nr. 4/2018
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Umkreis zum beschriebenen Horststandort. Somit ist die Vorhabenflache eine essentielle Nah-
rungsflache, die zu erhalten oder zu ersetzen ist.

Im Rahmen der FFH - Vorprifung wird davon ausgegangen, dass die 0,8 hagrof3e Griin-
landflache ersetzt wird. Die Zielart Weil3storch wird durch das Vorhaben nicht beein-
trachtigt.

7. Zusammenfassung

Ein Projekt ist unzulassig, wenn es zu erheblichen Beeintrachtigungen eines ,Natura 2000*
Gebietes in seinen fur die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maf3geblichen Bestandteilen
fuhren kann.

Die auRerhalb des Vogelschutzgebietes liegende Vorhabenflache ist durch die umgebende
Bebauung beunruhigt. Au3er als potenzielle Nahrungsflache fur den Weil3storch, besteht
keine Habitatfunktion fur die Zielarten des Vogelschutzgebietes.

Das Vorhaben verursacht betriebs- und anlagebedingt keine erhdhten und baubedingt ge-
ringe, temporare Immissionen. Daher erreichen die Wirkungen des Vorhabens die Funktionen
des Natura — Gebietes aul3erhalb der Vorhabenflache (z.B. am 970 m ndrdlich gelegenen Haff)
nicht.

Obwohl unmittelbar nérdlich an das Plangebiet Intensivgriinlander als Ruhe- und Nahrungs-
flachen fur die rastenden (Arten nach Art. 4 (2) der VRL) und die gewassergebundenen Ziel-
arten angrenzenden, die sich bis zum Haff erstrecken, werden diese durch das Vorhaben nicht
beeinflusst, da die zusatzlichen Wirkungen der geplanten Wohnbebauung nicht héher sind,
als die bestehenden Wirkungen. Rastgebiete werden nicht reduziert.

Wenn die 0,8 ha grol3e potenzielle Nahrungsflache des Weil3storches ersetzt wird, wird das
Erhaltungsziel des Natura - Gebietes durch das Vorhaben nicht bertihrt. Die Erhaltung eines
koharenten européischen 6kologischen Netzes besonderer Schutzgebiete ist nicht gefahrdet.

8. Quellen

e LAMBRECHT, H. & TRAUTNER, J. (2007): Fachinformationssystem und Fachkon-
ventionen zur Bestimmung der Erheblichkeit im Rahmen der FFH-VP — Endbericht
zum Teil Fachkonventionen, Schlussstand Juni 2007. —im Aurag des Bundesamtes fur
Naturschutz - FKZ 804 82 004 [unter Mitarb. von K. KOCKELKE, R. STEINER, R.
BRINKMANN, D. BERNOTAT, E. GASSNER & G. KAULE]. — Hannover, Filderstadt

e Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), das zuletzt durch Arti-
kel 8 des Gesetzes vom 13.Mai 2019 (BGBI. | S. 706) geandert worden ist

e GESETZ DES LANDES MECKLENBURG-VORPOMMERN zur Ausfiihrung des Bun-
desnaturschutzgesetzes (Naturschutzausfihrungsgesetz — NatSchAG M-V) vom 23.
Februar 2010 GVOBI. M-V 2010, S. 66), zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5.
Juli 2018 (GVOBI. M-V S. 221, 228)
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e Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutz-
verordnung — BArtSchV) vom 16. Februar 2005 (BGBI. | S. 258, 896), geandert durch
Artikel 10 des Gesetzes vom 21. Januar 2013 (BGBI. | S. 95)

o EU-Vogelschutzrichtlinie: Richtlinie 209/147/EG des Rates vom 30. November 2009
Uber die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Amtsblatt L 20, S. 7, 26.01.2010,
kodifizierte Fassung)

e [Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie: Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur
Erhaltung der nattrlichen Lebensrdume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen
zuletzt geandert durch Richtlinie 2006/105/EG des Rates vom 20. November 2006
(Amtsblatt L 363, S. 368, 20.12.2006)

e LINFOS light, Landesamt fir Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V, Kartenportal
Umwelt M-V

e Landesverordnung uber die Natura 2000-Gebiete in Mecklenburg-Vorpommern (Na-
tura 2000-Gebiete-Landesverordnung - Natura 2000-LVO M-V) vom 12. Juli 2011,
(GVOBI. M-V 2011, S. 462) letzte beriicksichtigte Anderung: Anlage 5 sowie Detail-
karten geandert durch Artikel 1 der Verordnung vom 5. Marz 2018 (GVOBI. M-V S.
107, ber. S. 155)5)
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1.  Situation und Aufgabenstellung

Die Gemeinde Monkebude beabsichtigt den Bebauungsplan Nr. 4/2018 ,Wohngebiet
alter Sportplatz® /1/ aufzustellen. Das Plangebiet , in dem ein allgemeines
Wohngebiet ausgewiesen werden soll, befindet sich auf dem Gebiet eines alten
Sportplatzes sidlich der Gemeindestralle ,Mitteldrift".

Fir das Bebauungsplanverfahren sind die auf das Plangebiet einwirkenden
Gerauschimmissionen zu ermitteln und nach DIN 18005, Schallschutz im Stadtebau,

in Verbindung mit der TA Larm und den darin genannten Regelwerken und
Richtlinien, zu beurteilen.

Das Biro fur ingenieurgeophysikalische Messungen GmbH (Big-M) Weitenhagen
wurde von der Stadt Eggesin als geschaftsfUhrender Gemeinde des Amtes Am
Stettiner Haff* mit der schalltechnischen Untersuchung und Beurteilung des
Vorhabens beauftragt.

Abbildung 1: Ansicht des Plangebietes von Siiden
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2. Ortliche Gegebenheiten

Das Geldnde des alten Sportplatzes befindet sich auf dem Flurstiick 292, Flur 1,
Gemarkung Moénkebude, zwischen der nordlichen Bebauung der Hauptstrale in
Ménkebude und der Gemeindestralle Mitteldrift.

5958250

5858200

5958150

5958100

i i i 1 1 ] I i L 1 1 i1 L1 1 1

33431400 33431450 33431500
Abbildung 2: Lageskizze des Bebauungsplanes Nr. 4/2018

Die HauptstralBe (Landesstralte 31) ist rund 65 m von der siidlichen Flurgrenze des
Plangebiets entfernt. An der Nordseite der Hauptstralle befinden sich Gehdfte im
Einfamilienhausern und Doppelhaushalften sowie meist mehreren Nebengeb&uden.

An der dstlichen Flurgrenze befindet sich das Betriebsgelande der Elektro Schwarz
GmbH, dem sich nach Osten das Betriebsgelande der Baugeschift Bade GmbH &
Co.KG anschlieft. Beide Betriebsgrundstiicke erstrecken sich von der Hauptstrale
bis zur Mitteldrift und sind von beiden Stralen verkehrstechnisch erschlossen.
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Westlich des Plangebietes und nérdlich der Mitteldrift befinden sich
landwirtschaftliche Nutzflachen.

Das Gelénde ist weitgehend eben. Nahe der Siidgrenze befindet sich ein bis 2 m
hoher Erdwall. Weitere wallartige Strukturen befinden sich entlang der Ostgrenze des
Plangebietes. Diese Gebiete wurden in der Entwurfsfassung als offentliche
Griinflachen mit der Zweckbestimmung Baumreihe und MaBRnahmeflachen
ausgewiesen. Da keine spezifischere Planung fir diese Bereiche vorliegt, werden die

Walle bei der Prognose der Schallimmissionen nicht als schallmindernde Hindernisse
berilcksichtigt.
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3.1 MaBgebende Richtlinien und Dokumente

BImSchG

DIN 18005-1

TA Larm

RLS-90

ISO 9613-2

DIN 4109

PLS

VDI 2719

[UGL]

[LH2]

~Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen
durch Luftverunreinigungen, Gerdusche, Erschitterungen
und dhnliche Vorgange"
(Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG),

in der aktuellen Fassung.

Schallschutz im Stadtebau - Teil 1: Grundlagen und
Hinweise fir die Planung, 2002-2007.

Beiblatt 1: Berechnungsverfahren, Schalltechnische
Orientierungswerte flr die stadtebauliche Planung

~Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-
Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum
Schutz gegen Larm — TA Larm)", vom 26. August 1998,
GMBI. 1998 S. 503

Richtlinien fiir den Larmschutz an StraBen, Ausgabe
1990, eingefiihrt durch das allgemeine Rundschreiben
Strafienbau Nr. 8/1990 vom 10.4,1990 des

Bundesministers fiir Verkehr, StB 11/14.86.22-01/25 Va
90

E DIN ISO 9613-2 ,Dampfung des Schalls bei der
Ausbreitung im Freien; Teil 2: Allgemeines
Berechnungsverfahren®, Oktober 1999

DIN 4109 Beiblatt 1:1989-11 ,Schallschutz im Hochbau;
Ausfihrungsbeispiele und Rechenverfahren®

Parkplatzlarmstudie; Untersuchung von Schallemissionen
aus Parkplatzen, Autohéfen und Omnibusbahnhéfen
sowle von Parkhdausern und Tiefgaragen; 6. liberarbeitete
Auflage; Bayerisches Landesamt fiir Umweltschutz;
Augsburg 2007

VDI 2719, ,Schallddmmung von Fenstern und deren
Zusatzeinrichtungen”, August 1987

Technischer Bericht zur Untersuchung der
Gerdauschemission durch Lastkraftwagen auf
Betriebsgeldnden von Frachtzentren, Auslieferungslagern,
Speditionen und Verbrauchermarkten sowie weiterer
typischer Gerdusche insbesondere von
Verbrauchermarkten, Umwelt und Geologie, Larmschutz
in Hessen, Heft 3, Hessisches Landesamt fiir Umwelt und
Geologie, Wiesbaden 2005

Technischer Bericht zur Untersuchung der
Gerauschemissionen von Baumaschinen, Umwelt und
Geologie, Larmschutz in Hessen, Heft 2, Hessisches
Landesamt fiir Umwelt und Geologie, Wiesbaden 2004
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3.2 Planungsgrundiagen und projektbezogene Unterlagen

11/ Bebauungsplan Nr. 4/2018 ,Wohngebiet alter Sportplatz” der
Gemeinde Ménkebude, Verfasser Gudrun Trautmann, Stand: Entwurf
Mai 2019

12/ Verkehrsmengenkarte 2015, Mecklenburg-Vorpommern

Eine Ortsbesichtigung wurde am 5. Dezember 2019 durchgefiihrt.
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3.3 Beurteilungsgrundlagen

Gerduschimmissionen werden im Rahmen der Bauleitplanung gemaB
DIN 18005 Teil 1 ermittelt und beurteilt. In der DIN 18005 wird fiir die
Ermittlung von Gerdauschimmissionen auf die jeweils flir die entsprechende
Larmart rechtsverbindliche Vorschrift verwiesen.

3.3.1 DIN 18005

Bei der Bauleitplanung sind nach dem Baugesetzbuch und der
Baunutzungsverordnung (BauNVO) den verschiedenen Baugebieten in Abhangigkeit
der jeweiligen Nutzung des Baugebietes schalltechnische Orientierungswerte nach
DIN 18005-1, Beiblatt 1, zuzuordnen. lhre Einhaltung oder Unterschreitung ist
angestrebt, um die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes oder mit der
betreffenden Bauflache verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor
Gerauschbelastungen zu erflllen:

i Orientierungswerte / [dB(A)]
| I

Gebietsnutzung Tags Nachts
(06:00-22:00 (22:00-06:00

l Uhr) Uhr)

[_Kem- und Gewerbegebiete 65 55/ 50

' Dorf und Mischgebiete 60 - 50 / 45
Besondere Wohngebiete 60 45 / 40
Allgemeine Wohn- und Kleinsiedlungsgebiete 55 45 / 40

Reine Wohngebiete, Wochenend- und 50 40 f 35
Ferienhausgebiete | |

Tabelle 1: Orientierungswerte nach DIN 18005-1

Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll der niedrigere fir Industrie-, Gewerbe- und
Freizeitlarm sowie fiur Gerausche von vergleichbaren tffentlichen Betrieben gelten.

Die Orientierungswerte sollten bereits auf den Rand der Bauflichen oder der
Uberbaubaren Grundstiicksflachen in den jeweiligen Baugebieten bezogen werden.

Die Beurteilungspegel der Gerdusche verschiedener Arten von Schallguellen
(Verkehr, Industrie und Gewerbe, Freizeitlarm) sollen wegen der unterschiedlichen
Einstellung der Betroffenen zu verschiedenen Arten von Gerduschquellen jeweils fir

sich allein mit den Orientierungswerten verglichen und nicht addiert werden.
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Fir die Beurteilung ist in der Regel tags der Zeitraum von 06:00 bis 22:00 Uhr und
nachts der Zeitraum von 22:00 bis 06:00 Uhr zugrunde zu legen. Werden in
nachfolgend genannten Regelwerken andere Beurteilungszeitraume genannt, so
sind diese anzuwenden. Zu- oder Abschldge fir bestimmte Gerdusche, Zeiten oder
Situationen sind zu beriicksichtigen.

3.3.2 TALarm

Die Technische Anleitung zum Schutz gegen L&rm TA L&arm ist fiir die Berechnung
von Betriebsgerauschen gewerblicher Anlagen in Veerbindung mit der DIN ISO 9613-2
anzuwenden. Nach TA Larm ist der Schutz vor diesen Umwelteinwirkungen dann
sichergestellt, wenn die anlagenbezogenen Gerdusche auf dem Betriebsgrundstiick
sowie durch den anlagenbezogenen Fahrzeugverkehr keine Beurteilungspegel in der
Nachbarschaft bewirken, die die Immissionsrichtwerte nach § 6.1 der TA L&rm

Uberschreiten.  Fahrzeugbewegungen auf Betriebsgeldnden sind dem
Anlagengerausch hinzuzurechnen.

Die TA Larm gilt fir Anlagen im Sinne des BImSchG. Folgende Immissionsrichtwerte
sollen wahrend des reguldaren Betriebes durch die Gesamtbelastung am
maflgeblichen Immissionsort nicht (berschritten werden:

Immissionsrichtwert / [dB(A)]

Gebietsnutzung Tags Nachts
(6:00-22:00 Uhr) (22:00-06:00

= Uhr)

a) Industriegebiete 70 70

b) Gewerbegebiete 65 50

c) Kern-, Misch-, Dorfgebiete &0 45

d) Allgemeine Wohn- und 55 40

Kleinsiedlungsgebiete

e) Reine Wohngebiete 50 s

f) Kurgebiete, Krankenhauser, Pflegeanstalten | 45 35

Tabelle 2: Immissionsrichtwerte der TA Larm, auBerhalb von Geb&uden

Spitzenpegel, das heift einzelne kurzzeitige Maximalpegel dirfen die
Immissionsrichtwerte in der Tagzeit um nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nachtzeit
um nicht mehr als 20 dB(A) Uberschreiten.

Innerhalb von Ruhezeiten (werktags 6 bis 7 Uhr und 20 bis 22 Uhr, sonntags 6 bis 9
Uhr, 13 bis 15 Uhr und 20 bis 22 Uhr) ist fir die Gebietskategorien d) bis f) ein
Zuschlag von 6dB(A) zum Mittelungspegel in der entsprechenden Teilzeit
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anzusetzen. Fir die Nachtzeit ist die ungiinstigste bzw. lauteste Stunde zwischen 22
und 6 Uhr maRgebend.

Treten in Teilzeiten in den zu beurteilenden Gerduschimmissionen ein oder mehrere

Téne hervor oder ist das Gerdausch informationshaltig, so ist je nach Auffalligkeit ein
Zuschlag von 3 oder 6 dB anzusetzen.

Enthalt das zu beurteilende Gerdusch Impulse, so ist bei den entsprechenden
Teilzeiten ein Zuschlag von 3 oder 6 dB anzusetzen.

Bei bebauten Flachen gilt als mafgeblicher Immissionsort ein Punkt 0,5 Meter
aullerhalb vor der Mitte des gedffneten Fensters des vom Gerausch am starksten
betroffenen schutzbedirftigen Raumes. Bei unbebauten Flachen oder bei bebauten
Flachen, die keine Gebaude mit schutzbedirftigen Raumen enthalten, gilt der am
starksten betroffene Rand der Flache, von nach dem Bau- und Planungsrecht

Geb&ude mit schutzbedirftigen Raumen errichtet werden durfen, als maligeblicher
Immissionsort.

Bei der Ermittlung der Gesamtbelastung bleiben Fremdgerauscheinwirkungen wie
Strallen- oder Schienenverkehrslarm unberiicksichtigt. Die Gesamtbelastung ist aus
den Schallimmissionen der zu beurteilenden Anlage (Zusatzbelastung) und
maoglicherweise weiteren vorhandenen gewerblichen Nutzungen (Vorbelastung) zu
bestimmen. Die Bestimmung der Vorbelastung kann entfallen, wenn die
Gerauschimmissionen der zu beurteilenden Anlage die Immissionsrichtwerte nach
TA Larm 6.1 um mindestens 6 dB(A) unterschreiten.

3.3.3 DIN 4109

Die baurechtlichen Anforderungen an die Luftschalldammung von Aufenbauteilen
sind in der bauaufsichtlich eingefilhten DIN 4109 _ Schallschutz im Hochbau,
Anforderungen und Nachweise" (DIN 4109:1989) enthalten. Diese Ausgabe wurde
2016 zuriickgezogen. Die nachfolgenden Fassungen der DIN 4109 wurden bisher in
Mecklenburg-Vorpommern nicht baurechtlich eingefuhrt. Damit gilt in Mecklenburg-
Vorpommern weiterhin die DIN 4109:1989.

Die Dimensionierung der AuBenbauteile (Wand/Fenster) erfolgt unabhéngig von der
DIN 18005-1, wobei fir die Dimensionierung Larmpegelbereiche festgelegt werden.
Diese Larmpegelbereiche werden in Abhéngigkeit vom maRgeblichen
AuBenlarmpegel benannt. Aus ihnen ergeben sich die erforderlichen Schallddmm-
Male der Aullenbauteile, wie Wande, Dacher und Fenster. Tabelle 8 der DIN 4109
gibt fir Aufenthaltsrdaume von Wohnungen folgende erforderliche resultierende
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Schallddmm-Male der gesamten Aulenwand in Abhéangigkeit vom mafgeblichen
Aulenlarmpegel an:

Lirmpegelbereich MabBgeblicher Erforderliches
AuBenliarmpegel resultierendes
Bauschalldamm-MaB R'y e
_ dB(A) 1 dB
I - 55 ‘ 30
IT 56 - 60 30
111 61 - 65 35
IV . 66 - 70 40
v 1 =75 45 |
VI 76 - 80 50 |

Tabelle 3: Larmpegelbereiche nach Tabelle 8 der DIN 4109
Die Anforderung an die Schalld@mmung der AuBenbauteile nach DIN 4109 ist nicht
von der Gebietsausweisung abhéngig. Die AuBenldrmpegel sind gemal DIN 4109

zur Tageszeit zu ermitteln. Eine zusatzliche Regelung fiir die Nachtzeit ist nicht
vorgesehen,

Bei einem Fensterflachenanteil der Auenwénde von ca. 40 % sind in Abhéngigkeit
vom Beurteilungspegel fir Wohnraume folgende Dammungen erforderlich:

: Lirmpegel- Beurtellungs[ Erforderliches Schalldamm-MaB R., "
bereich -pegel L,
tags Wand / Dach | Fenster / Tir | Schallschutzklasse fiir
dB(A) dB dB FES;';“;;;‘;“
A = 52 35 25 1
II 53 = 57 35 25 1
I 58 - 62 40 30 2
v _ _!;3 - 67 40 35 3
v 68-72 | 45 40 _ 4
VI 73-77 | 50 45 5
VIl Uber 77 Einzelfallbetrachtung ]

Tabelle 4: Erforderliche Schalldédmm-Male nach DIN 4109
Bei Fensteranteilen von wesentlich mehr als 40 % sollten in der Regel Fenster der
jeweils nachsthéheren Schallschutzklasse vorgesehen werden. Das Schallddmm-
Mald fur Wande gilt auch fur die Dachhaut (inkl. Dachgauben) bei ausgebauten
Dachgeschossen.
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Aufenthaltsrdume missen ausreichend mit AuBenluft versorgt werden. Dies
geschieht im Normalfall durch zeitweises Offnen der Fenster. Ist ein nachtliches
Offnen der zum Schallschutz geschlossenen Schlafzimmerfenster nicht zumutbar, so

kann eine ausreichende Frischluftzufuhr durch zuséatzliche schallddammende
Liftungseinrichtungen erfolgen.

Die Notwendigkeit des Einsatzes von Fensterliiftungssystemen wird in der VDI 2719
erortert:

«Da Fenster in Spaltliftung nur ein bewertetes Schallddmm-MaR Rw von ca. 15 dB
erreichen, ist diese Liftungsart (StoBliftung) nur bei einem A-bewerteten
AuBengerauschpegel Lm < 50 dB fir schutzbedirftige Raume zu verwenden. Bei
héherem Aubengerduschpegel ist eine schallddmmende, evtl. fensterunabhéngige
Luftungseinrichtung notwendig. In jeder Wohnung ist dann wenigstens ein

Schlafraum oder ein zum Schlafen geeigneter Raum mit entsprechenden
LUftungseinrichtungen vorzusehen...."



Big-M GmbH Schalltechnische Untersuchung Bebauungsplan Nr, 4/2018 Gemeinde Minkebude
Berachnung der Beunteilungspegel
Seite 12

4. Berechnung der Beurteilungspegel

41 Berechnungsverfahren

Nach TA Larm Pkt. 2.10 gilt:

,Der Beurteilungspegel L. ist der aus dem Mittelungspegel Ls des zu
beurteilenden Gerdusches und gegebenenfalls aus Zuschldgen gemé&fB dem
Anhang fir Ton- und Informationshaltigkeit, Impulshaltigkeit und fir Tageszeiten
mit erhéhter Empfindlichkeit gebildete Wert zur Kennzeichnung der mittleren
Geréduschbelastung wéhrend jeder Beurteilungszeit. ....."

Nach TA Larm Pkt. A 1.4. erfolgt die Berechnung nach folgender Formel:

ang = it Ky 4K A K

L,=10-log|— ZT 1[:- L

r J=1

T, Beurteilungszeit; im Tageszeitraum
T.=16h

im Nachtzeitraum 7,=1h

T, Teilzeit

N  Zahl der gewéhiten Teilzeiten

L ., Mittelungspegel wéhrend der Teilzeit

C,.. meteorologische Korrektur

K, Zuschlag fir Ton- und Informationshaltigkeit

K, ,Zuschlag fur Impulshaltigkeit

K, Zuschlag fiur Tageszeiten mit erhdhter
Empfindlichkeit

Die Prognose wurde nach TA Larm - Pkt. A.2.3 als detaillierte Prognose ausgefiihrt,
d.h. da A-bewertete Schallpegel vorliegen, kann die Prognose entsprechend DIN ISO
9613-2, Entwurf Ausgabe September 1997 durchgefihrt werden.

Die grundlegende Gleichung ist dabei die Gleichung (3) , Seite 7 der ISO 9613-2
L, (DW)=Ly+D, —4
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Dabei ist
Ly, der Oktavband - Schalleistungspegel der Punktschallquelle, in Dezibel,

bezogen auf eine Bezugsschalleistung von einem Picowatt;

D die Richtwirkungskorrektur, in Dezibel;

A die Oktavbanddampfung, in Dezibel, die wahrend der Schallausbreitung
von der Punktquelle zum Empfanger vorliegt.

Der Dampfungsterm A ist durch Gleichung (4) gegeben:
A=A, +4,, A A AL

Dabei ist

Ay, die Dampfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
A,,, die Dampfung aufgrund von Luftabsarption
A, die Dampfung aufgrund des Bodeneffektes

A, die Dampfung aufgrund von Abschirmung

=%

- die Dampfung aufgrund verschiedener anderer Effekte

Die geometrische Ausbreitung 44  wird nach Gleichung (7) der ISO 9613-2
berechnet:
]+H

d  der Abstand zwischen Schallquelle und Empfénger, in Metern

Az, =20-log [

=

d, der Bezugsabstand (=1 m)

Die Luftabsorption 4,, nach Gleichung 8 der ISO 9613-2 berechnet
—
@ 1000
Dabei ist a der Absorptionskoeffizient der Luft, in Dezibel je Kilometer. Er ist aus
Tabelle 2 in der ISO 9613-2 zu entnehmen.

A
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Der Bodeneffekt 4, kann auf zwei unterschiedlichen Wegen berechnet werden.
Die akustischen Eigenschaften des Bodens werden durch den Bodenfaktor G
beriicksichtigt. Im Pkt. 7.3.1 Allgemeines Berechnungsverfahren ist festgelegt,
welche B&éden wie zu behandeln sind. Es heil3t dort
.b) Porése Bdéden: Hierzu z&hlen von Gras, Bdume oder andere Bewuchs
bedeckte Bdéden sowie jede andere Bodenfldche, die fiir Pflanzenwachstum
geeignet ist, z. B. Ackerland. Fiir porése Béden gilt G = 1.*

Da A-bewertete Schalldruckpegel berechnet werden sollen, ist das alternative
Verfahren unter Pkt. 7.3.2 anwendbar und es sind die Gleichungen (10) und (11) der
ISO 9613-2 zu benutzen.

e

Dabei ist

>0dB  (10)

h, die mittlere Héhe des Schallausbreitungsweges (iber dem Boden, in
Metern

d der Abstand von der Schallquelle zum Empfanger, in Metern

Wenn die Bodendampfung unter Verwendung von Gleichung (10) berechnet wird,
mul die Richtwirkungskorrektur einen Term Dwin Dezibel enthalten.

d*+(h—h)
D,=10-log| 1+f———— dB
" ng( do+{ h+h,)

Dabei ist
h, die Hohe der Schallquelle Glber dem Boden, in Metern;
h, die Hohe des Empféngers tiber dem Boden, in Metern

d, derAbstand zwischen Schallquelle und Empfénger, projiziert auf die
Bodenebene, in Metern.

Die 4, wund A4,,. wurden gleich Null gesetzt, da keine abschirmenden

Hindernisse und keine sonstigen anderen Effekte zu beriicksichtigen sind.
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4.2 Park- und Stellpldtze

Die Schallemissionen von nicht offentlichen Parkplatzen werden anhand der
Parkplatzlarmstudie des Bayerischen Landesamtes fur Umwelt untersucht. Der

Schallleistungspegel Lw der Parkplatzflichen oder -teilflachen wird nach folgender
Gleichung berechnet.

L,=L,.+10-log ( -g-*) dB(A)

bl

mit
Ly Flachenbezogener Schallleistungspegel
S Gesamt- bzw. Teilflache des Parkplatzes in m2
S, 1 m2

Der flachenbezogene Schallleistungspegel Ly wird folgendermaBen
bestimmt:

L“,.:L;,_,D+KH+K;+KD+1ﬂ-lug[N-n]-]ﬂ~lug(l i) dB(4)
Dabei bedeuten
Ly, Ausgangs-Schallleistungspegel fiir 1 Bewegung pro
BezugsgroBe und Stunde auf einem P+R-Parkplatz
K, Zuschlag fiir die Parkplatzart
K, Zuschlag fiir das Taktmaximalpegelverfahren
K, Schallanteil fir ein durchfahrendes Kraftfahrzeug
n
K'HZH]-lug[Hﬁ) dB(A)
mit ng = Anzahl der Stellplatze des gesamten Parkplatzes
N Bewegungen je BezugsgréBe und Stunde
n BezugsgribBe (z.B. 1 Stellplatz, 10 m2 Netto-Verkaufsfldache
usw.)

S Gesamt- bzw. Teilfléche des Parkplatzes in m2
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4.3 Immissionsorte

Die maBlgebenden Immissionsorte befinden sich bei unbebauten Grundstiicken auf

dem zur Quelle nachstgelegenen Rand der Baufliche (Baugrenze) bzw. der
Uberbaubaren Grundstiicksflache.

Als Hohe der Immissionsorte werden entsprechend DIN 18005 fir das Erdgeschoss
(EG) 3,5 m und fur das erste Obergeschoss bzw. Dachgeschoss (0OG1) 6,3 m
angesetzt.

Fir alle Immissionsorte sind die Orientierungswerte fir allgemeine Wohngebiete
nach DIN 18005-1 anzuwenden.
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4.4 Schallemissionen Gewerbe
Gewerbliche Gerduschquellen sind:
- Elektro Schwarz GmbH, Hauptstralie 114
Baugeschaft Bade GmbH & Co.KG, Hauptstralie 110
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Abbildung 3: Lage der Gewerbebetriebe und
deren Schallemissionsquellen

Die angesetzten Emissionswerte sind im Sinne einer Prognose ,auf der sicheren
Seite" hoch angesetzt.

Die Eingabedaten der gewerblichen Nutzungen fiir die Schallprognosesoftware sind
in Anlage 2 aufgefihrt.
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Das Betriebsgeldnde der Elektro Schwarz GmbH, Hauptstrale 114, befindet sich

unmittelbar an der Ostgrenze des Plangebietes und verlduft von der Hauptstralle bis

zur Mitteldrift.

T T T o T T T

y A :
L 'wﬂ.l’g,m . TN -

5958250

5958100

33431450 33931500
Abbildung 4: Betriebsgeldnde
Elektro Schwarz GmbH

5958200

5958150

Im siidlichen Bereich an der Haupt-
stralle befindet sich ein Wohnhaus.
Nordlich davon befindet sich ein
Biro- und Werkstattgebdude mit
Lager und Garage. In der Werk-
statt werden, sofern erforderlich
Elektrikerarbeiten ausgefihrt, bei
denen gewdéhnlich selten schallin-
tensive Tatigkeiten stattfinden. An
dessen Sidseite befinden sich
Stellplatze fiir bis zu drei Pkw bzw.
Kleintransporter.

Die Haupttatigkeiten des
Unternehmens finden auferhalb
des Betriebsgrundsticks statt,
Ublicherweise bei den Kunden.
Schallemissionen werden daher
vorrangig durch die An- und
Abfahrten der Betriebs- und
Lieferfahrzeuge verursacht, bei
denen es sich (berwiegend um
Kleintransporter, in seltenen Féllen
auch um Lkw handelt. Die
Arbeitszeit beginnt regular um 7:00
Uhr und endet vor 17:00 Uhr. Es
kann jedoch vorkommen, dass das
Betriebsgelande vor 7:00 Uhr oder
in der Nacht mit einem Fahrzeug
verlassen wird.

Gelegentlich wird im nérdlichen Teil des Betriebsgrundstiicks ein Radlader

eingesetzt.
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Fur den Parkplatz (PP) und sowohl fur die stdliche Zufahrt (ZS) als auch flr die
nérdliche ( ZN) wird von folgenden Fahrzeugbewegungen ausgegangen:

Beurtellungszeitraum |Fahrzeugbewegungen| Parkplatz (PP) | Zufahrt (Z5),(ZN)

insgesamt Fahrzeugbewegungen pro Fahrzeugbewegungen pro Stunde
Steliplatz und Stunde

6:00 bis 07:00 Uhr

20:00 bis 22:00 Uhr 2 - 0,22 0,67
7:00 bis 20:00 Uhr 10 0,26 0,77
22:00 bis 06:00 Uhr

(1h) 1 0,33 1

Tabelle 5: Fahrzeugbewegungen Parkplatz und Zufahrten
Fir die nordwestliche Zufahrt (ZNW) zur Garage wird wvon folgenden
Fahrzeugbewegungen ausgegangen:

Beurteillungszeitraum |Fahrzeugbewegungen Zufahrt (£5),(ZN)
insgesamt Fahrzeugbewegungen pro
Stunde
6:00 bis 07:00 Uhr
20:00 bis 22:00 Uhr 2 0,67
7:00 bis 20:00 Uhr 2 0,15

22:00 bis 06:00 Uhr 1 1
(1 h)

Tabelle 6: Fahrzeugbewegungen Garagenzufahrt
Die Berechnungen erfolgen nach der Parkplatzlarmstudie fir die Stellplatze und nach
RLS-90 fur die Zufahrten.

Flr das mogliche Befahren des Betriebsgrundstiickes mit Lkw wird jeweils flr die
Zeit werktags innerhalb und auBerhalb der Ruhezeiten 1 Lkw angesetzt. Ein
Rangieren erfolgt nicht. Die Fahrzeuge kénnen das Grundstiick Uber die sldliche
Zufahrt (LS) befahren und {ber die nérdliche (LN) wieder verlassen bzw. umgekehrt.
Die Zufahrtsstrecken werden nach [UGL] als Linienschallquellen mit einem
langenbezogenen Schallleistungspegel von 62 dB/m? pro Lkw und 1 h angesetzt.

Fir den Haltepunkt des Lkw wird von folgenden Schallemissionen pro Lkw und
Stunde ausgegangen:

Lm n 4 tws L‘m.w

[dB(A)] [s] sl [dB(A)]
Betriebsbremse 108 1 5 ] 79,4
Tiirenschlagen 100 2 5 10 74,4
Anlassen 100 1 5 5 71,4
Leerlaul 94 1 60 60 76,2
Lywagn 823

Abbildung 5: Emissionsdaten Lkw-Betriebsgerédusche

Fur den Betrieb eines Radladers im nérdlichen Teil des Betriebsgeldndes wird eine
Flachenschallquelle (RL) mit einem Schallleistungspegel von 100 dB(A) bei einer
Einwirkungszeit von 1 Stunde werktags aullerhalb der Ruhezeiten angesetzt.
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4.4.2 Baugeschaft Bade GmbH
Das Betriebsgelande der Baugeschaft Bade GmbH & Co.KG, Hauptstrake 110,

befindet sich dstlich des Grundstiicks der Elektro Schwarz GmbH. Es verlauft von
der Hauptstrale bis zur Mitteldrift.

T

Im siidlichen Bereich an der
Hauptstrale befindet sich ein
Blrogebadude. Im mittleren Teil
befindet sich eine Werkhalle
wéhrend der noérdliche Bereich
an der Mitteldrift als Freilager
for Schitt- und Stiickglter
dient. Stellflachen fur Pkw und
Kleintransporter befinden sich
sidlich und nordéstlich des Bil-
rogebdudes sowie sldlich der
Werkhalle. Groltere Baufahr-
zeuge oder Baumaschinen

I
5958200 5958225

5858175

werden meist ostlich der Werk-

5958150

halle abgestelit.

Die Arbeiten eines Baubetrie-
bes finden Uberwiegend beim
Kunden statt. Daher werden
auf dem Betriebsgelande vor
allem durch An- und Abfahrten
vom Betriebs- und Mitarbeiter-

5958125

5858100

fahrzeugen Schallemissionen
erzeugt. Dabei wird das Be-

L - _ 'Haéphmh _|o ftriebsgeldnde nicht von allen

Ny [ A 1 | i i =
33431475 33431500 33431505 Betriebsfahrzeugen taglich an

Abbildung 6: Betriebsgeldnde Baugeschéft Bade gefahren. Das Freilager dient

5958075

vorrangig zur Aufnahme und
Zwischenlagerung von Rest- und Kleinmengen verschiedener Baumaterialien oder
geringer Mengen von Bauabfallen. Grétere Mengen werden gewdhnlich direkt zur
Baustelle des Kunden geliefert bzw. von dort abtransportiert.
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Fir die Parkplatze (PP1 bis PP3) und fir die sidliche Zufahrt (Z1 bis Z3) wird von
folgenden Fahrzeugbewegungen ausgegangen:

Parkplatz| Beurtellungszeitraum | Fahr- | Parkplatz Zufahrt |
zeugbe-|  craliplstze | Fahrzeugbewegu Fahrzeugbewegungen
wegun- ngen pro pro Stunde
et ng- Stellplatz und

. gesamt Stunde
6:00 bis 07:00 Uhr
20:00 bis 22:00 Uhr | 3 i : .
PP3 | 7:00 bis 20:00 Uhr | 12 6 0,15 3 [ 0,92
22:00 bis 06:00 Uhr 1 0.17 1
{1h) g
6:00 bis 07:00 Uhr
20:00 bis 22:00 Uhr | 0,33 4,33
PP2 | 7:00bis 20:00 Uhr | 4 4 0,08 72 1,23
22:00 bis 06:00 Uhr | y
(1 h) N
6:00 bis 07:00 Uhr
20:00 bis 22:00 Uhr | = 0,33 3,33
PP1 | 7:00 bis 20:00 Uhr | 10 3 0,26 Q 2
22:00 bis 06:00 Uhr
(1 h) J 1 0,33 | 2

Tabelle 7: Fahrzeugbewegungen Parkplatze und Zufahrten

Flir das Befahren des Betriebsgrundstiickes mit Lkw wird jeweils fur die Zeit
werktags innerhalb und auferhalb der Ruhezeiten 1 Lkw angesetzt. Ein Rangieren
erfolgt nicht. Die Fahrzeuge kénnen das Grundstiick (ber die siidliche Zufahrt (LS)
befahren und Uber die nordliche (LN) wieder verlassen bzw. umgekehrt. Die
Zufahrtsstrecken werden nach [UGL] als Linienschallquellen mit einem
langenbezogenen Schallleistungspegel von 63 dB/m? pro Lkw und 1 h angesetzt.

Fir die Haltepunkte (LH1, LH2) der Lkw wird von folgenden Schallemissionen pro
Lkw und Stunde ausgegangen:

Lyua n L Loes L ynen e
[dB(A)] [s] Is] [dB{A)]
5 5

Befriebsbremse 108 1 79,4
Tirenschlagen 100 2 5 10 74,4
Anlassen 100 1 5 5 71,4
Leerlauf 94 1 60 60 76,2

Lwaan 82,3

Abbildung 7: Emissionsdaten Lkw-Belriebsgerdusche

Fir den Betrieb eines Radladers im nordlichen Teil des Betriebsgelédndes wird eine

Flachenschallquelle (RL) mit einem Schallleistungspegel von 104 dB(A) bei einer
Einwirkungszeit von 1 Stunde werktags aullerhalb der Ruhezeiten angesetzt.
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5. Berechnungen und Ergebnisse

5.1 Berechnungssoftware

Die Berechnungen wurden unter Benutzung des Programmsystems plus [431] der
Firma Wolfel Meisysteme-Software GmbH & Co., Max-Planck-Strake 15 in 97204
Héchberg ausgefiihrt. Im benutzten Programmsystem sind u. a.
Elementarbibliotheken zu den Richtlinien DIN 18005-1 und ISO 9613-2 enthalten.

5.2 Gewerbeldrm

Die von den Gewerbebetrieben resultierenden Schallimmissionen wurden fir
3 Immissionsorte (Abbildung 8) an den zu den gewerblichen Emissionsquellen
nachstgelegenen Baufeldgrenzen berechnet und in Tabelle 8 aufgefiihrt.

5958250

5958225

5858200

5958175
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33431425 33431450 33431475 33431500 33431525
Abbildung 8: Betrachtete Immissionsorte

Sonntags treten keine gewerblichen Schallimmissionen auf. In der Tagzeit werktags
besteht an allen Immissionsorten eine Reserve von mindestens 3 dB(A) zum
Immissionsrichtwert der TA Larm. Nachts besteht an allen Immissionsorten eine
Reserve von mindestens 7dB zum Immissionsrichtwert der TA Larm.
Zwischenergebnisse der Berechnungen sind in der Anlage 1 aufgefiihrt.
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[Kurze Liste [Gewerte
Immissionsberechnung |B|urullung nach TA LErm (1998}
Gewerbe |Eim'ulung: Kople von “Referenzeinsteliung™
Werkiag (Bh-22h) Nachi (22h-6h)
IRW LrA DIiff. IRW LrA Diff.
dB IdB id8 HB dB IdB
IPkdG0 10-1 EG 55 a7 -8 40 a2 |
IPidG02 10-1 0G4 55 48 -7 40 34 -7
IPKi0o3 102 EG 85 51 4 40 k1 0
[IPetoos  Jio-3EG 55 52 -3 40 n I

Tabelle 8: Beurteilungspegel Schallimmissionen der Gewerbebetriebe

Die Ergebnisse der flachenhaften Ausbreitung der Schallimmissionen sind flr die
Beurteilungszeit werktags in den Abbildungen 9 und 10 sowie fiir nachts in den
Abbildungen 11 und 12 graphisch dargestellt.

~ 5958200 5958250
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33431400 33431450

Abbildung 9. Beurteilungspegel Gewerbebetriebe werktags

Aufpunkthéhe 3,5 m (Erdgeschoss)

Pegelangaben in dB(A)
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Abbildung 10: Beurteilungspegel Gewerbebetriebe werktags
Aufpunkthohe 6,3 m (1. Obergeschoss)
Pegelangaben in dB(A)
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Abbildung 11: Beurteilungspegel Gewerbebetriebe nachts (1 h)
Aufpunkthéhe 3,5 m (Erdgeschoss)

Pegelangaben in dB(A)
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Abbildung 12: Beurteilungspegel Gewerbebetriebe nachts (1 h)

Aufpunkthéhe 6,3 m (1. Obergeschoss)
Pegelangaben in dB(A)
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5.3 Schallimmissionen durch StraBenverkehr

Die Schallimmissionen des Strallenverkehrs von der Landesstralle 31 (Hauptstrafie)
wurden flachenhaft fur das Plangebiet berechnet und als Rasterlarmkarten fir die
Beurteilungszeiten werktags und nachts jeweils fir eine Aufpunkththe von 6,3 m
(1. Obergeschoss) in den Abbildungen 13 und 14 dargestellt.

5958250

5958200

——— —— =
5858150

i i i I.-'I i | i i il | L P L J gl
33431400 33431450

Abbildung 13: Beurteilungspegel Strallenverkehr, Tag

Aufpunkthéhe 6,3 m (1. Obergeschoss)

Wie aus Abbildung 13 zu entnehmen ist, bleibt der Beurteilungspegel werktags am
zur Hauptstralle nachstgelegenen sidlichen Baufeld unterhalb eines Wertes von
42 dB(A) und liegt damit mindestens 13 dB unter dem Orientierungswert der
DIN 18005 fur allgemeine Wohngebiete.
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Nachts erreicht der Beurteilungspegel an der Grenze des sidlichen Baufeldes, wie
der Abbildung 14 zu entnehmen ist, nur knapp einen Wert von 33 dB(A) und liegt
damit mehr als 7 dB unter dem Orientierungswert der DIN 18005 fur allgemeine
Wohngebiete.

~ 5958200 5958250
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Abbildung 14: Beurteilungspegel Stralenverkehr, Nacht

Aufpunkthéhe 6,3 m (1. Obergeschoss)
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Kurzzeitige Gerauschspitzen durch die gewerblichen Nutzungen liegen werktags
mindestens 6 dB und nachts mindestens 8 dB unter dem zuléssigen Richtwert der
TA Larm flr allgemeine Wohngebiete.

|Imrriuiunspunk1

Beurteilungszeitraum | Quelie{Lmax) LwSp| D.ges LrSp| AWSp | DIff.

e | B seBga) | aBiA) | jdB

Pxo01  [I0-1EG  |Werkiag (5h-22h) FLOI002  |Radladen/Stapler 100] -4 78 50| -8
Nacht (22n-5h) PRKLOOT  |E_PP1 975| 48 50 800 -10

IPkiod2  [10-1 061  |Werkiag (8h-22) FLOI0Z  |Radlader/Stapler 1o0| -35 78 50| -0
Nacht {22h-6h) PRKLODY  |E_PP1 o75| 48 52 s0.0| 8

IPkio03  [I0-2EG | Werkiag (6h-22h) FLOD02  |RadladerStapier 1noo| -3 77 50| 8
Machl (22h-8h) PRKLODT  [E_PP1 ars| 54 43 800| -17

[Pioos [I03EG  |Werniag (Sh-22n)  |FLOWO2 |Radiaden/Stapler 1noo| - 70 50| 5
| Macht (22h-8h) |PReLODT  |E_PP1 975| -58 39 80,0| -21

Tabelle 9: Pegel kurzzeitiger Gerduschspitzen (gewerbliche Nutzungen)

Far

Schallimmissionen durch 6&ffentlichen Straflenverkehr

Vorschriften zur Bestimmung und Beurteilung kurzzeitiger Gerauschspitzen.

existieren keine
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5.5 Larmpegelbereiche

Aus den Ergebnissen fir die flichenhafte Berechnung der Schallimmissionen des
Stralenverkehrs sowie dem Immissionsrichtwert tags fir allgemeine Wohngebiete
nacht TA Larm wurden die Larmpegelbereiche nach DIN 4109 berechnet und
flachenhaft in Abbildung 15 dargestelit.

T T T T T T T T T T T

i ™

5958200

5958150

Y // =
1 i i 1 L L Fr{ l/ f i L
33431400 33431450
Abbildung 15: Larmpegelbereiche nach DIN 4109
Demnach befinden sich alle Baufelder vollstéandig im Larmpegelbereich .
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6. Zusammenfassung
Die auf das Plangebiet einwirkenden Schallimmissionen aus gewerblichen
Nutzungen und dem d&ffentlichen Stralenverkehr wurden ermittelt und beurteilt. Die

Berechnungen stellen im wesentlichen Maximalabschétzungen der zu erwartenden
Gerausche dar.

Die Orientierungs- bzw. Immissionsrichtwerte fiir Tag und Nacht werden an den
Grenzen der Baufelder eingehalten. Bei von gewerblichen Nutzungen ausgehenden
Schallimmissionen besteht tags eine Reserve von mindestens 3 dB und nachts von
mindestens 7dB zu den Immissionsrichtwerten der TA Larm fir allgemeine
Wohngebiet. Die Richtwerte fir kurzzeitige Gerduschspitzen werden ebenfalls nicht
Uberschritten.

Die Schallimmissionen durch den Stralenverkehr liegen deutlich unter den
Orientierungswerten nach DIN 18005-1. Es sind auch bei Ansatz der doppelten

Verkehrsmenge keine Uberschreitungen der Orientierungswerte zu erwarten.

Samtliche Baufelder liegen vollstandig innerhalb des Larmpegelbereichs | nach
DIN 4109. Daher sind keine besonderen SchallschutzmaBinahmen erforderlich.
Bereits die nach der Warmeschutzverordnung verlangten Fenster bieten gewdéhnlich
eine ausreichend hohe Schallddmmung.
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7. Erkldrung

Das Gutachten wurden in Unabhdngigkeit vom Auftraggeber mit den angefihrten
technischen Hilfsmitteln nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik angefertigt.

Weitenhagen, 11. Dezember 2019

i
p— S e—
e Te= o

Dr. Hermann Lubenow Remo Littner

Geschaftsfihrer
Sachverstandiger fir Bauphysik, VDI 18433862
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Anlage 1 : Berechnungsergebnisse Gewerbeldrm
Werktag
Immissionsberechnung Beurtedung nach TA Larm (1888)
Gewerbe Einstellung: Kopée von “Referenzeinsisliung” | Werkiag (8h-22h)
IPET IPKT: Bezsichnung IPKT: &/m IPKT: y im IPKT: 2 /m Lr{le) MB{A)
WPkt [I0-1 EG 3343145875 595816778 3,500 47,38
|RLS-50 Lr=L"+Ds+DBM+ Drefl- Dz + Dlang  mit L* = Lm,E+10ig{Langs)+K
[Blement  [Bazeichnung L*| Abstand| Ds dh hm| DBM Dz| ©Dz| DRed] Diang Lr
idB{A) idB me| MB| wB| mB| B [dB(A)
STRBOO1 |EZufahrt Sod 49,97 23,98 3p05| =248| aps| opo| o000 22,08
STRBOOZ |E:Zufahrt Mord 48,67 25,41 329| mo1| 8o1| ooo| o000 17,30
STRbOO3 |E:Zutahrt Mordwest 45,38 -20,01 -130| opgo| 130| o000 o000 2307
STAbOD4 |Zufah_5-N 44,18 253 344| 55| 553 ooo| o000 1333
STRbODS |Zufahri-5-M 48,48 27,07 373| 954| 9s54] ooo| o000 11,02
STRbOOE |Zufahri-5-5 45,08 -30,02 407| 17| 1701]| ooo| o000 1,92
P-Larmstudia |LIT = Lw + De - Adiv - Aalm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmel
Element  |Bazaichnung Lw Dc |Abstand| Adiv| Aatm| Agr| Adol| Abous| Abar| Cmet LT
MBa) | ndB wB| we| me| We| B[ B B /B
PRELODY |E_PP1 gEoz| 268 apg3| oo6| 142 ooo| ooo| w7E| o000 18,01
PRKLODZ |B-PP1 EB40| 301 s0g4| o018| 380| opo| ooo| Sse| o000 10,58
PRKLODI |B-PP2 B7.e8| 3,01 4810| o014| 3s1| opo| ooo| 27E| o000 18,12
PRELOO4 |B-PP3 E880| 3,00 4477| opa| =2so| ooe| opo| 33| ooo 20,78
150 9613-2 LIT = Lw + Dc - Adiv - Aaim - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmel
Elemeni |Bezeichnung Lw Dc |Abstand| Adiv]| Aatm| Agr| Afol| Anous| Abar| Cmet LT
dEs) | fdB 8 ie| wB| o8 de| w8 idB id8
[E2Qio01  [E-Lkw Hall 7raa| 288 4245| oo7| 179| ooo| opo| se3| ooo0 27,08
[ezaiooz  [Liw-Hait 7628 300 a70s5| ©012| 326| ooo0| ooo| 183| o000 220
[Ezaioos  [Liw-Hai 2 76.28| 3,00 4780 013| 341| o00| ooo| o87| 000 26,94
IS0 96132 LIT = Lw + De - Adlv - Aatm - Agr - Aol - Ahous - Abar - Cmal
Elament |Bezsichnung Lw Dc |Abstand| Adiv| Astm| Agr| Afol| Ahous| Abar| Cmet L
idB(A) /8 idB de| idB fdB e | B idB idE
Licioot  |Lkw_Zufahr_S BOS0| 300 4809| 014] 344| oco| ooo| 435] o0 2700
Liciooz  |Lkw_Zutahei_N 7628 300 4847| 014| 35| ooo| ooo| 30| o000 24,81
L0003 [E_Lkw_Sud 7584 ago 4562| 010| 274| ooo0| ooo| o@s| o000 20,69
L1004 |E-Liow Nord 7874| 300 4840 o011| 288| o00| ooo| a473| o000 27,70
liIso 98132 LIT = Lw + D - Adiv - Aaim - Agr - Aol - Ahous - Abar - Cmel
Element  |Bezeichnung Lw Dc|Apstang]  Adw |  Astm Agr Afol | Ahous Abar | Cmel LT
dBiA} a8 idB fdi fdB I8 IdB B B d8
FLOIDO!  |Radiader 9196| 300 4834 | o©014| 348| ooo| opo]| 10| o000 41,90
FLOI00Z  |RadiaderStapler 87,96 | 297 4283| o007| 141| ocoo| ogo0| o12| om0 45,40
IPKT IPKT, Bezeichnung IPET x /m IPKT. y fm IPKT. 2 fm Lr{iP) /dB(A)
IPkiooz  [W0-1 0G1 33431458,75 S358167.76 6,300 47,83
{rLS50 Lr=L"+ Ds + DBM + Drefl - Dz + Diang  mit L* = Lm E+10ig{Langa)+K
[Eiement  |Bezeichaung L* | Abstand]| Ds dh hm| DBM 0z| ©D:*| DRefi| Diang Lr
HdB(A) [ | 8] mwe| wB| B HB{A)
STRbO0Y |E:Zufahrt Sod 48,97 -2388 47| 13| 17| ooo] oeo 2378
STRbO0Z |E:Zufahrt Nord 48,87 24,83 293 874 e7e| o0oo| om0 18,65
STREOO3 |E:Zufahit Nordwest 45,38 20,33 o54] ooo| osa] opo| om0 2372
STREOD4 |Zutahrt_S-M 44,18 25,26 248| ooo| 248] opo| o000 18,42
STRbOOS |Zufahit-5-M 48,48 27,08 29| e655| ess] ooo| om0 13,46
STREO0S |Zufah-5-S 45,08 -30,02 ass| 1582] 1582] op0] o000 0,83
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[P-Larmstudie LIT = Lw + D - Adiv - Aalm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cml
|Blement  |Bezeichnung Lw Dc|abstand]  Adiv| ssm|  agr|  Ami] Ancus| Abar| Cmet LT
B 1d8 a8 wmgB|  fdB fdB oe| B T fdB
PRELDO [E_PPi gs02| 298 4108 ops| ooo| opo| ooo] so01| oo0 21,00
PRKLDOZ [B-PP1 sg40| 3m soes| o018] 343] ooo| opo| 488] 000 11,82
PRKLOOZ |B-PP2 s798| 3m 4815 o14| 28| opo| opo| 14s] o000 18,21
PRELOCM [B-PP3 g880| 3,00 a477| o8| 1s8| ooo| opo| a3p3]| ooo 2235
150 9613-2 T = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element |Bazeichnung Lw Dc|Abstand] Adiv| Astm| Agr|  Aml| Ahews| Abar| cmet LIT
B 1B B HB| B B e | B JdB idB
[EZQi001  |E:Liow Halt 77.23| 287 a252| oo7| oo ogo| ooof| esT| ooo 28,83
EZOHO0Z | Lkow-Halt 76.26| 300 aror| o012| 232 o000 ooo| ooo| oo0 2074
EZCHODI  |Liw-Halt 2 7E26| 300 a7pa| o1a] 2ss| oo0]| opo| z13| ooo 26 61
IS0 98132 LIT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Aheus - Abar - Cmet
Elemanl |Bezeichnung Lw Dc |Abstand| Adiv| Astm Agr Adol | Ahous | Abar | Cmet LT
idB{A) iaB idB ma| B idB MB| B I8 fdB
LIQiooT  |Lkw_Zufaht S s0s0| 300 ag16| ot1a| z2s2| ooo| ooo| 302] oo0 28,13
LIQit02  [Lkw_Zufahrt N 76.28 3,00 48,48 0,14 272 0,00 0,00 4,20 0,00 24,34
101003 |E_Liw_Sid 1584| 280 4552 o010| 148| oo0] opo| e8| oo 30,82
LIQi 04 |ELiw Naord 7874 289 as1a| o011 167 ooo| ooo| 43s| oo0 29,09
150 9613-2 LIT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmel
Elemeni |Bezeichnung Lw Dc |Abstand| Adiv| Aatm| Agr|  Ami| Ancus| Apar| Cmet T
idB{A) idB idB idB dB B idg| joB ') idB
FLOI001  |Radiader g198| 300 4833 o014 285| ooo| opo| =213] ooo 41,78
FLO0Z  |Radiader/Stapber B78E| 285 322] oo7| o74| ooo| ooo| oi3] o000 45,85
frer  [IPKT Bezeichnung IPKT: x im IPKT. y Im IPKT. 2 fm L{IP) MB(A)
fPapos  |io-2e6 3343148552 5858207,55 3,500 £1.26
RLS-30 Lr=L*+Ds+ DBM + Dvefl - Dz + Diang  mit L* = Lm E+10ig{Lange)+K
Element |Bezeichnung L*|Abstand]| Ds dh hm| DEM Dz 0z | DRen| Diang Lr
fdB{A) 4B dB 1B a8 dB 1B HHB{A)
STRE00T |E:Zufahrt S0d 49,97 28,13 -303| sso| sso] ooo| ooo 15,10
STRb00Z |E:Zutahrt Nord 48,87 2141 242| 232 242| ooo| coo 23.01
STRb003 | E:Zutahrt Mordwest 45,38 713 0s8| oco| os8| ooo| ooo 2719
STRbOD4 |Zufahri_S-N 4,18 -28,00 386| 1720 1720] ooo| o000 0,90
STRBOOS | Zufahrt-S-M 48,48 3025 408| 785| 78s| ope| o000 10,19
STABODE |Zufahn-S-S 4509 a2.30 424| 77| 17a7] ooo| o000 435
P-Larmsiudie JLeT = Lw + De - Adiv - Aatm - Agr - Afiol - Ahous - Abar - Cmet
Elemeni  |Bezsichnung Lw Dc[Abstand| Adiv| Astm| Agr| Amd| Anous| Avar| Cmet Lm
fdB(A) B a8 e jdB IdB ie|  jeB T B
|PRKLOOYT [E_PP1 esoz| am a633| om| 330| ocoo| ope| eos| o000 12,18
PRKLO0Z |B-PPY gs40| 3Im s333| o28| 421| ooo| oo to80] o000 275
PRKLO0Z |B-PP2 g788| am sog7| o1e| 400 ooo| ooo| 283| 000 12,80
PRKLOD4 |B-PP3 8880 3m 4818| o014 383] ooo| ooo| es2| o000 13,38
IS0 8613-2 [LIT = Lw + De - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmel
Elemeni |Bezsichnung Lw Dc |Abstand| Adiv| Aatm| Agr| Aml| Ahous| Abar| Cmet L
FdBA) 48 148 He| a8 ] wa| e 148 idg
|[Eza001  |E:Lkw Halt mrza| oo 4567 o010| 2es| ooo| opo] moo| o000 20,53
EZQ#002  |Liw-Halt 7e28| am 4831| o018 3e7| ooo| opo]| 1378| o000 12,37
EZQ003  |LiwHalt 2 7828 300 453 | o10| 285 ooo| opo| ooo| o000 30,91
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IS0 96132 [T = L + Dic - Adiv - Agtm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmal
Element |Bezeichnung Lw De |Abstand| Adiv] Astm| Agr| Ami] Ahous| Abar]| Cmet L
sy | B iwe| me| o8| me| wmB| mB| B /4B
| LIC0Gq Liow_Zutahei_5 80,60 am 51,62 0,21 305 0,00 0.0o0 718 0,00 2181
LIGK002 | Liow_Zulahei_N 78.28| 3,00 4596| o011| 298| o000 000 138| o000 26,45
LIGI003  |E_Lkw_S0d _ 7684| 30 5033| o018| 375| o000| o000| 142| D000 23,64
LIGI004 |E:Lkw Nord 76.74| 299 4343| o08| 214| op0| ooo| 10| o000 3z
IS0 8613-2 LT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Aol - Ahous - Abar - Cmeal
Elemani Bezeichnung Lw De | Abstand Adiv Aatm Agr Afol | Ahous Abar Crmet uT
JdBIA) idB dB B dB /B idB idB JdB dB
|FLHM1 Radiader 81,66 .00 45,58 0,10 285 0,00 0,00 0,84 0,00 4547
IFLEIiD‘BZ Radlader/Staplar ar.06 287 40,18 0,08 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 48.70
IPKT IPKT. Bezsichnung IPKT % im IPKT y im IPKT 2 /m Lr{IF} AdB(A)
Pkio04  |I0-3EG 334314785,84 5856235,18 3,500 51,58
RLS-00 iLrlL'tDu*D&H#Draﬂ-D:vl:lmu mit L* = L, E+10ig{Ldnga)+K
Elemeni |Bezaichnung L*| Abstand]  Ds an hm| DEM pz| ©Dz'| DRen| Diang Lt
THB(A) 14 we| wB| mB| me| 0B IdBIA)
STRbDDY |E:Zufahrt Shd 4907 -31,38 415 T.48 TA4B 0,00 D.00 11,88
STRBODZ |E:Zutahrt Nord a8 87 2044 A903| oss| 193] opo| op0 2494
ETRBODY |E Zutahrt Nordwest 4538 17 48 0,56 0,00 0,56 0,00 0,00 28 68
STRbOOL IullhlES-N 44 18 -29.80 4,05 17,87 17.87 0,00 0,00 341
ETRb0OOS |Zufahrt-5-M 46 48 =32.14 4.2 12,88 12,86 0,00 0,00 363
STRb00E |Zufahr-5-5 4508 33,58 433 M23| 1,23 0,00 0,00 0,23
[P-Larmstudie LIT = L + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Abous - Abar - Cmet
[Elemem  |Bezetchnung Lw Dc|Abstand| Adiv| Astm| Agr| Aml| Anous| Apar| Cmet LeT
IaBI(A) ) idE we| wB| we| mB| 8| 8 idB
PRELOO1 |E_PP1 6802 30 440 o096 381| o000| o000| 916 000 8,52
PRELOOZ |B-PP1 6840 301 5466 | o020| a430| o000 000| 1343| o000 -1,26
PRKLO0Z |B-PP2 798| 3Im sze2| o023 a1s| o000 opo| Brz| o 528
PRKLODA |B-PP3 6aBo| 3m s033| o418 382| ooo| opo| e2s 0,00 0,16
[1s0 9813-2 LIT = Lw + D - Adiv - Aalm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmel
|Bement  |Bezeichnung Lw Dc|abstand| Adv| Astm| Agr| Aml| Anous| Apar| Cmet LT
iBpy| e we| mB| o8] me| mB| mE| e idB
EZQIN0  |ELkw Halt 7] 300 4ps0| o094| 354| ooo] ooo| o74] o000 18,32
EZOi002  |Lkw-Halt 7626 301 s100] o018| 380| opo| ooo| 1396 o000 10,21
EZQI003  |Liow-Halt 2 7626| 300 4525] o10| 281| opo| oo00| ooof o000 31,10
(150 88132 |LIT = Lw + De - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmed
|Blement |Bezsichnung Lw Dc |Abstand| Adiv | Astm| Agr| Afol| Anous| Abar| Cmet LIT
dB(A) idE we| B| jdB we| wB| HB| dB /dB
LIGiood | Lkw_Zufshri_S gasa| 3.0 5324 o28| 408 ooo| oo0| e8] o000 17,54
Ligion2  |Liow_Zutahrt_N 76,28 | 3,00 4548| n010| 281| ooo| opo| 18| o0 28,95
Ligiood  |E_Lkw_Sid T s270| o023 408| ooo| ooo| 150 o000 20,80
Ligiood | E:Liow Nord TeT4| 200 az49| opor| 18| o0o0o| oo0| o021 o000 34,11
[is0 9813-2 LIT = Lw + Dc - Adiv - Aalm - Agr - Afod - Ahous - Abar - Cmet
|Element  |Bazsichnung Lw Dc|Abstand| Adiv| Astm| Agr| Afd| Ancus| Abar| Cmet Ty
Bia) | 0B we| me| wgm| mB| | @] e fdB
FLQI001  |Radader #1896 3.00 4495| o010| 2e88| ooo| opo]| 1ee| o000 45,70
FLOIOZ |Radiader/Stapler B7gs| 208 amea| o00s| oss| oo0o| ooo|l oo0f om0 50,01
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Nachts
Immissionsberechnung Beurtailung nach TA Larm (1898)
Gawerbe Einsteliung: Kopie von "Refarenzeinsteiung” | Nacht {22h-8h)
IPKT |IPKT. Bezeichnung IPKT x im IPKT v im IPKT z im LeIF} aBIAY
iPkioot  [i0-1 EG 2343145875 5058187,76 3,500 3178
[RLS-50 Lr=L"+ Ds+ DAM + Drefl - Oz + Dlang  mit L* = Lm,E+1 0ig{Lange)+K
{Blement  |Bezeichnung L*| Abstand]  Ds dh hm| DBM Dz Dz* | DRefi| Diang Lr
HEB(A) KB B o) MB| 1B I8 HBIA)
STRbOO1 |E:Zufahrt Sod 49,45 -23,88 05| 2e8| 2308| oo0| o000 21,56
STRb00Z [E-Zutehrt Nord 48,35 25,21 aze| so| so| ooo| oo 16,79
STRBOOZ |E:Zufshrt Nomdwest 47,44 -20,01 130 opo| 130| ooo| o000 25,14
STREOD4 |Zufahi _S-N 23 42,44 25,31 344| s550| s55e| ooo| opo 11,58
STRbODS |Zufahrt-5-M 22 44,10 27,07 373| 954 es4]| opoo| oo00 8,84
STRbODS |Zufahrt-5-5 Z1 41,98 30,02 407| 701 w7o| opo| o000 5,05
|P-Larmstudie LIT = Lw + Dic - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Elemnent  |Bezeichnung Lw Dc|Abstand] Adiv] Astm|  Agr|  Afl| Ahous| Abar| Gmet LT
(A idB 8 P 48 /e MB| B 4B ')
PRELODT |E_PP1 6748| 299 anga| oos| 142 ooo| ooo| e7e| oo 18,45
PRELOOZ |B-PPi 6700 3m sogs| o19| 3gs| ooo| opo| ses| ooo 8,17
PRELDG3 |B-PP2 -13,01 B475| 1817 1973| ooo| ooo| 3208| o000
PRELOOG |B-PP3 6708| 300 a477| ooe| 2o0| oo0| oo 33| oo0 19,07
(150 s813-2 LIT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
[Etement  |Bezeichnung Lw Dc|Abstand| Adiv| Aatm| Agr] Aol Anous| Abar| cmet uT
IdB(A) f8 B B| @8] B e | me ) idB
EZOH001  |E:Lkw Halt -002 a546| 308| 480 oo0| oo0| 1184 o000
EZOi002  |Liw-Halt 0,01 soos| 313| e27| ooo| ooo| 484 o000
EZQI003  |Liw-Halt 2 0,0 so@1| 314| e42| ooo| opo| 3es| o000
[is0 98132 [T = Lw + De - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
[Element  |Bazeichnung Lw Dec [Abstand| Adiv | Aatm| Agr|  Afol| Anous| Aber| Cmet LT
IdB(A) P 4B |  dB| B We| e idB IdB
[LUgionr  |Lkw_Zutahet 3 B2s5s| 300 4808| o014| 344| ooo| ooo| 435] o0 29,08
LIKoDZ | Lkow_Zulshit_N AT €284 | t1ag| 1821| oo0| ooo0| 2852] o000
Likoo3  |E_Lkw_Sid -10.43 g989| 1354| 1634 ooo| oo00| 1098 o0
LIgiood  |E:Lkw Nard -10.81 8014 | 1381| 1650 oo0| ooo| zams| om0
IS0 BE13-2 JLIT = L + De - Adiv - Aatm - Ags - Al - Ahous - Abar - Cmat
Element  |Bezeichnung Lw Dc|Abstand| Adiv| Aatm| Agr| Ami| Ahous| Abar| Cmel L
B a8 idB | idB IdB I8 idB idR B
[FLawo1  [Radtader -14.48 e622| 17e3| 01| ooo| opo| 2ass| oo
|FLaioz  |RadiaderStapler 14,84 6247| w801| 1983] ooo| opo| o[ o0
IPKT IPKT. Bezeichnung IPKT. x jm PKT. y im IPKT 2 fm Lr{IP) /dB{A)
IPkiD02  [10-1 OGY 3343145875 Sa58167,76 8,300 31,51
[RLS-90 Lr=L"+Ds+DBM+ Drefi- Dz + Diang  mil L* = Lm E+10ig(Lange}<K
Blement  |Bezsichnung L*|Abstand] Ds dh hm| D&M Dz Dz*| DRefl| Ddang Lr
IdBA) ] idB 14 ma| w8 B HBIA)
STRBOD1 |E-Zufahrt Sid 49,45 -23,66 A71| 133 1n| oooe| o00 237
STRbO0Z |E:Zufahdd Nord 48,35 24,93 213] 874] e7a| ooo| o000 18,13
STRbO03 |E-Zufahrt Nordwest 47 44 20,33 -054| oo0o] o054 ooo| o000 25.78
STRbO04 |Zufahrt_S-N 23 42,44 25,25 248| o000| z48| o00| o000 14,67
STRb0OS |Zufshrt-5-M Z2 44,10 -27.09 299| w655 ess| ooo| oo 8.08
STRBO0S  |Zufahr-5-5 Z1 41,86 -30,03 as56| 1592] 1582 ooo| om0 -3,86
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P-Lanmsiuda LIT = Lw + De - Adiv - Aalm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmel
Elemant |Bazschnung L De | Abstand Adiv | Aatm Agr Afsl | Ahous| Abar| Crmal LT
ideiay | B | mes| wB| wmB| mB| mB| MB IdB
PRELOOT |E_PPY g748| 2098 4108| oo0e| ooo| ooo| ooo| so1]| o000 20,44
[PrKcLODZ [B-PP1 g700| 3m so9s| o018 343| ooo| ooo| 48] 00 10,42
|PReLooz |apP2 12,05 6383 1520 wepo2| ooo| ooo| @s32| o00
[PRiLOD4 |B-PP2 g708| 300 4477| opoe| 158 ooo| ooo] a03| oo 20,84
ISD 9813-2 LIT = Lw + D - Adiv - Aaim - Agr - Afl - Ahous - Abar - Gmel
Element |Bezsichnung Lw Dc|Abstand| Adw| Astm| Agr| Afol| Ahous| Abar| Cmet LT
IAB(R) idB iB| mwB| wB| wmB| mB| mB| B /dBl
EZQi001  |E:Lkw Halt 0,04 a553]| 308 302] o00| ooe] mes| owo
EZQi002  |Liow-Hall oM sooe| 313] s3a| ocoo| opo| ome]| o000
EZ0i003  [Liw-Halt 2 0,0 sog3| 314| ss7| ooo| opo| s14] oo0
l150 s813.2 LIT = Lw + D - Adiv - Astm - Agr - Aol - Ahous - Abar - Cmel
Element  |Bazeichnung Lw Dc|Abstand| Adiv| Astm| Agr| Adol| Ahous| Abar| Cmet LI
By | B ma| we| mB| wB| we| ME T 1B
Ligoot  |Liw_Zutshri_S e25s| 300 4816| o14| 282| ogo| ooo| 3o02| oo 31,18
LI0ioo2 | Lkw_Zutshri_N -5.04 6018 1218| 1488| 000| 000| 2080| 000
LI0i0o3  |E_Lkw_S0d 10,02 5982| 1312| 1482| 000| 000| 1050| 000
L0004 |E:Lkw Nord 10,44 goo0| 13s53| 1502| ooo| ooo| 202s] ooo
l150 8813-2 |LiT = Lw » D - Adiv - Astm - Agr - Aol - Ahous - Abar - Cmet
Elenent  |Bezeichung Lw Dec|Abstand| Adiv| Aatm|  Agr|  Amil| Ancus| Abar| Cmet LIT
I we| me| wme| wme| wmB| e 4B idE
FLQioD1  |Radiader -13,02 e441| 1818| 1889| o00| ooo| 28| ooo
FLOI002  |Radiader/Stapler 14,81 gz48| 1787| 1818| oge| ooo| 1474| ooo
[PKT  [IPKT Bezeichnung IPKT. x im IPKT, y /m IPKT. 2 im Lr(lP) idB{A)
[IPkioes  [10-2 EG 33431485 52 585820755 3,500 31,23
RLS-80 Lr=L"+ s+ DBM + Drefl - Dz + Dlang  mil L* = Lm, E+10ig{Lange)+K
Elemert |Bezechnung L*|abstand] Ds dh hen| DBM Dz| ©Dz*| DRefil| Diang Lr
MBI idB 4B | mB| B 1B IABA)
STRD001 |E:Zutahet S0d 4345 28,13 -393| 550] ss0| ooo| oo 14,68
STRBO0Z |E Zutahet Nord 48,35 21,81 242| 232] 242| ooo| oo 2250
STRDbO03  |E-Zufahrt Nordwesl 4T 44 17,13 -0.58 0,00 0,58 0,00 0,00 20,26
STRU0O04 [Zufahrt_S-N 23 42,44 -28,09 -386| 1720| 1720| ooo| 000 2,64
STRBOOS |Zutshrt-S-M 22 44,10 -30,25 208| 78s| 78s| ooo| oo0 581
STRbOOS |Zufshrt-5-S 21 41,98 -32,30 24| war| war| ooo| ooo -7.48
P-Larmaludie LIT = Lw + De - Adiv - Aatm - Agr - Al - Ahious - Abar - Crrel
Element |Bezsichnung Lw Dc |Abstand] Adiv| Aatm| Agr|  Afol] Abous| Abar| Cmet LT
idBiA) ) I8 we| jeB I8 wWa| B fdB i
PRELO0Y |E_PP1 67T48| 3m 438| on| 330| ooo| ooof| oom| ooo 11,63
PRKLO0Z |B-PP1 &7o0| 3m 5333| o025 421 oo0| ooo| twoen| om0 1.35
PRKLOD3 |B-PP2 -11.46 6589 | 1487| 1843| o000| o000| 25681| O.00
[PRELDDS |B-PP3 aros| 30 4818| o14| 38| ooo| opo| ss2| o000 11,64
IS0 9513-2 LIT = Lw + Dic - Adiv - Aalm - Agr - Aol - Ahous - Abar - Crmet
Elemen! |Bezeichnung Lw Dc |abstand] Adv| aatm| Agr| Ami| Ahous| Abar| Cmet L
FdBiA) idB 18 wa| wm| wB| mB| mB| B B
EZQI001  |E:Liow Halt 0,01 4888| an| 584 ooo] ooo| 1401]| o000
EZQI002  |Liow-Hakt 0,00 sz3z| 37| ess| ooo| ooo| 77| 000
EZQI003  |Liow-Halt 2 0.0 4840 3m| sga| o0 opo| ooo| o0
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|I539!11-2 LIT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmel
Elamant immnm; Lw D | Absiand Adw Aatm Agr Afol | Ahous Abar Cmet LfT
By | a8 IdB we| me| me| me| me| e fdB
LiOio01  |Lkw_Zufahr_5 azse| am s162| o021 395| opo| opo| 798| o000 23,87
Ligiooz  |Liw_Zutshr N -8,55 s005| 1267| 1588] o000 o00| 2283 ono
Ligions  |E Lkw Sod -10,80 g438| 1398| 1758] ooo| opoo| 124s]| ope
Ligiood  |E-Liw Nord -11,48 s922| 1as6]| 170s] ocoo| ooo| ;28| opo
150 9813-2 LIT = Lw + Dc - Adi - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Crmet
[Blement  |Bazeichnung Lw De |Abstand] Adiv] Astm|  Age]  Asl] Ancus| Abar| Cme LT
ideia) | B we| mB| m8| me| wmB| we 4B d8
FLOIOO01  |Radiader -12.80 6122| 1590 1857 o000| oo0| 1907| o000
FLOIOD2  |RadladenStapler -16,58 se.e2| 1080| 1821 ope| ooo| ooo| o0
PKT IPKT. Bazeichnung IPKT x.im IPKT ¥ Im IPKT:z/m Lr{IP) dB{A)
IPRi0D4 (103 EG 3343147894 585823518 3,500 30,57
RLS-50 Lr=L"+ Ds + DBM + Drefl - Dz # Dlang mitL* = L E+10lg({Lange}+K
Blemant  |Bezaichnung L*| abstand] Ds dh hm| DBM Dz| ©Dz*| DRefi| Diang Lr
idBA B mB| wB| wme| me| B B
STRBOD1 |EZufahe Sid 49 45 3138 415| 7a48| 748 ooo| oo 11,38
STRBOOZ |E-Zutahet Nowd 48,35 20,44 Am| oss| 1| ooo| ooo 2443
STRBODI |E Zutahn Nordwest AT 44 17,48 055 o000 o35] ooo| o000 28,72
STRBOD4 |Zutahrt_S-M Z3 42 44 28,90 405| 1787| 17er| poo| oo0 5,15
STRBODS |Zufahm-5-M 22 44,10 32,14 423| 1286| 12e8| ooo| o000 0,74
STREOOS |Zutahn-5-S Z1 41,98 33,58 32| nz23| n2a| ooo| ooo 2,80
P-Larmatudie LIT = Lw + Dc - Adiv - Aalm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmat
Elemeni |Bezeichnung Lw Dc |Abstand]  Adiv] Aam|  Agr]  Ami| Ancus| Abar| cme LT
dB(A) idg /a8 B IdB IdB /B idB idB IdE
PRKLOOT |E_PP1 6746 3m 40| o018| 381| ooo| opo| @18 o000 7.06
PREKL00Z |B-PP1 6700 am s4p8| o020 a430| ooo| ooo0| 1343] oo00 2,67
PRKLODS |B-PP2 8,03 sa73| 1227 820| ooo| oo0| z3as| o0
|PRELODA |B-PP3 67.00| 301 s033| oww| 3s2| ooo| ooo| s23| o000 745
150 9613.2 LIT = Lw + D - Adiv - Asim - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Elemeni |Bezeichnung Lw Dc|Abstand] Adw| Astm|  Agr|  awl| Aneus| Avar| cmet LT
iB(a) | dB id8 me| meB| me| wE| mB| 0B B
EZQI001 |E Liw Hall 0,01 s1.51| 318| 655 ooo| ooo| 1275| oo
[Ezoiooz  |Liw-Halt -0,00 s401| 320 ee1| ooo| ooo| 1esr| om0
[EZ0i003  |Liw-Halt 2 0,00 4826 3n| ss2| ooo| ooo] ooo| o000
|is0 s813.2 LIT = Lw + De - Adiv - Aatm - Agr - Aol - Ahous - Abar - Cmet
Elameni |Bezeichnung Lw Dc|abstand| Adw| Astm| Agr| Ami| Anous| Abar| Cmet L
e 1B 1B wa| me| wB|] mB| mE| w8 /dB
LiQioo1  |Likw_Zufahd S 8256 3m 5324 o02s5| aoe| ooo] ooo| o] o00 19,80
LQiooz  |Liw_Zufahet N 778 s7os| 1080| 1376| ooo| opoo| 1408 o000
LiQiood  [E_Liw_Siid 11,46 6696 1470| 1848| op0| opo| 1618( o000
|uui|m |E:Lsow Nard -10,43 s887| 1353| 1606| opo| ooo]| 1831 0,00
IS0 85132 LIT = Lw + D - Adiv - Astm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Crnet
Elemeni |Bezeichnung Lw Dc|Abstand]| Adw| Astm| Agr|  Asl| Ahous| Aber| Cmet LT
wdBgay | B we| wmB| wB| wmB| we| wB| we 4B
FLOIO01 |Radiader -13,03 goza| 1611| 1842 oo0| ooo| 2074] 000
FLO®0Z |Radlader/Stapler 16,59 so7o| 108e| 1758 o0o| ooo| ope] oo
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Anlage 2 : Eingabedaten Gewerbebetriebe
|Baunailungszeirdume
m Worktag (Bh-22h)
T Macht [22h-8h)
[Strafie mis-00 (5) Gewerbs
STRbOOY Bezeichmmg E: Zulwhat 54 [warkradius im 24098,00
Grupps Elaiirg |Mtatet. Ref Deen i 0,00
Kratenzahl 0 Sawigung mux. % [ s-Koord | 0.00
Langa im 77,73 dim|Emissicnsinia) 0,00
Lénge fm {30) Ti.73 Siralsnobeniiche Pflasier mil ebenor Oberfidche
Fliche im* —
Emiss.-Varians DSw0 Min Kzl h pl% w Plow flom/h  Liew flemih Lm,25 idBjA) Lm,E !dB{A)
Tag 20 0,77 n.00 30,00 20,00 518 w4
Hacht 200 1,00 0.00 20,00 30,00 730 055
Huha 2,00 067 0,00 30,00 30,00 ELE .
Bayrizdlungsworschrin Spitranpegel |impuls-Zuschisg | Ton-Zuschiag |Info.2uschiag Extra-Zuschlag
TA Lam (1998} -1 [T] oo .0 - 00
Beaurtsijungszeitraum | Zuitrons Dasier h |Emil.-Vaz. |Lm,E idBja) r-mal | Edrwiriczeit dLi feB |Lmgr rampa)
Workdag (En-221) 16,00 | N
Werkiag, RZ (Eh-Th) 1.00 [Rube 2648 1.00 1,00000 £.04
Werkiag {7r-20n) 13,00 [Tag 294 1.00 13,00000 490
Warktag, RE[20n-227) 2,00 |Fuba A 1,00 2.00000 <0
Machil [22n-5h) 1,00 [ Machi W5 1,00 100000 460 30,8
STREO02 Bazeichnung [E:Zufabvl Nard Wirkradius fm B2059,00
Gruppe Elehiio Mehrl. Redl. Dref] /B 0,00
| Knotereabi 6 Slaigung man. % (aus z-Kopord ) 0,00
Lings im 5,50 wm{Emiszonslinie| 0,00
Liirgs fm (20 5,58 Straleroberdlache Micht gariffeliar Gullasphalt
Flliche im' —
Emiss,-Vasianio 0S50 M in Kz { Bi% v Pow mih v Linw fkemihy Lem, 28 fdBjA) L E dB{A)
Tag 0.00 o7 0,00 30,00 30,00 E T 2741
Macht 0.00 1,00 0,00 30,00 30,00 17.30 20,55 |
Auha 0.00 067 0,00 30,00 20,00 3556 78,81
Beurtellungsvorschrift Spironpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschiag |wnfa.-Zuschiag Extra-Zuschlag
TA Larm [ 1858 - 0.0 00 00 - 0.0
Brurtellungszeitrawm | Zeitzone Dawer iy |Emi-Var. |Lm,E /dB{A) |-l Elrnwirkzaid h dLi /dB Lmn,Er /dB{A)
erking (Bh-22h} 16,00 201
Werkiag, RZ [BheTh) 1,00 |Ruhe 268 1,00 1.00000 5,04
Weriiag (Th-20h] 13,00 [Tag A 1,00 13,00000 -0,90
VWerkiag, RZ(20h-22h) 2,00 [Rune 268 1,00 2,00000 ET
Machi (Z2h-8h) 1,00 [ Nacht 85 1.00 1,00000 000 5
| STRBOOI Beraichmang | E-Zufabn Nondeast Wirkradius fm BEEE9.00
Gruppe |Elskiro Matef. Rafl. Divafl Jo8 0,00
[ |= | Sinigung max. % (sus 2-Keoed.) 0,00
Lirige 7748 A Mg e 0,00
Liniga im {200 7745 Siraflancboarischa Hicht geriieler Gudasphall
Flliche im? —
Emisz-Varianle DSt0 M in Kz [ h pi% ¥ Plow e  Liw el Lim,25 /4BIA) Lim.E IB{A)
Tag 0,00 LR 0.0 30,00 30,00 29.08 0.
Machi 0,00 1,00 Q.00 .00 30,00 & .55
Rt 0,00 067 0,00 30,00 30,00 35,56 26,81
Beurisilungsverschrill Spitzenpegel Impuls-Fuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlsg Esira-Zuschlag
TA Larm (1988 | - 0o o 0.0 - 00
Beurlellungsseitraurn | Zeitzone |Daver m [Emi.-var, [Lm E ramga) n-mal Ebvevirhzeil 'h dLi idB L, Ex /dBA]
Warktag (B-22n) 16,00 %5
Verkisg. RZ (Bh-Th) 1,00 [Rube .8 1.00 1,00000 5,04
Verkiag (Th-20n) 13,00 | Tag 203 1.00 13,00000 4,90
Werkiag, RZ{20h-22h) 2,00 |Ruhe 58 1.00 2.00000 303
Wit (2205t} 1,00 | Matil 285 1,00 1,00000 0,00 5
STRLOOE Bezeichnung Zulahri_B-N Z3 Wirkradius m B9.00
Gruppa Baubatrisb Mahel. Refl. Drall /B 0.00
Knaterzatl | Stalgung max % (gus z-Moced | Q00
Liinge im 24,48 i Emisscnalinig) 0,00
Lings im (2D} 24,48 Stralanctaische Wichl garfeler Gullasphal
| Miche et =
Emiss.-Viariante o5t M in Kiz /' pi% W Phow it w Liow e Lim, 25 IdB{A) Lim,E IdB{A)
Tag 0,00 052 000 30,00 30,00 3504 28,19
Hacis 6,80 1,00 a.0a 30,00 30,00 raa 28,55
R a,00 1,00 0,00 30,00 30,00 1730 28,58
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[Beurteitungsvorsehait [spizenpegel [impuls-zuschiag  [Ton-Zuschiag  |info-2uschiag Extra-Zuschlag
TA Lanm {1828 | - 0.0 0. | 0.0 - oo
Bourtoilungszeltraum | Zeitzans Daser M |Emi.-Var. |Lm.E idB[A]} | =mmad | Elrwiskzaie m i /B Lm,Er idB[A)
Wiaritag [Bh-22n) 16,00 03
Warkiag, R {Bh-Th) 1,00 |Auhe M5 1,00 100000 5
Warkiag [Th-20n) 13,00 | Tag 2.2 1,00 13.00000 0,60
\Wariiag, FZi20h-22h) 2,00 |Rubs 285 1,00 2,00000 am
Machi [Z2h-6h) 1,00 |Wacht 285 1,00 1,00000 oo 4.5
STREO0S Bazeichnung Zufahri-5-M I2 ‘Wirkradius im 99999,00
|Gruppe Baubalrisb Mabel. Rall. Drafl B 0.0
| Knaterat 3 Shaigung max. % (sus z-Koard) 0,00
Lange im 35,54 dim{Ermissiomaline) 0,00
Lange im (20} 3504 Sralerabariacte et genfielar Gullasphall
Flikche fm* i
Emiss.-Varianis DSk Win Kiz | h pi% ¥ Phow llmdhy w Liw femih Lom, 25 dBLA) Lm,E JdBYA)
Tag 0,00 .23 oo 30,00 0,00 33 2545
Nacht 0,00 1,00 0,00 30,00 30,00 37,30 74,55
Rt 0,00 233 0,00 0,00 30,00 A0GT a2
| Beurisilungsvorschrin Spirenpegr lmpuls-Zuschisy | Ton-Zuschlag Info.-Zuschiag Exira-Zuschlag
TA Larn | 19098) - [T 0o an - o
Beurieilungseeitraam | Zeiteenn |Dwuer m |Emi.-var. {Lm,E idBi{A) n-rmal | Erreirhzmit ih dL] kB |Lm.Er faBya)
Warkiag {Sh-22h) 1600 | a8
Werking, RZ (5h-Th) 1,00 |Rune 22 1,00 1,00000 A4
Warktag (7h-20n) 13,00 | Tag 4 1,00 13,00000 450 =
Warktag RZ{Z0n-22n) 2,00 | Ruba 22 1,00 2.00000 -3
achi [ Z2h-Eh) 1,00 | Mach 26,5 1.00 1,00000 1] B5
ETRLO0S | Bozeichnung Fulahn-5-5 1 W s I #3%88,00
Gruppo Baubaotriab Mahrf, Rafl Direll iaB 0.oo0
Hnalenzahl 2 Simigung max. % (s 2-Koomd ooo
Langs im 10,97 d'm{Emissonslinia) 0,00
Langa im (20) 10,97 Strallaroberiache Mcht gerifeltar Guliasphall
FAicha im* —
Emiss.-\Variants DSl MinKizih pi% w Phw fkmih w Liow /lomin Lm.25 iaB[A) Lm,E /dB]A&)
Tag 0,00 2.00 p.00 30,00 30,00 40,31 31,56
Rachti 0,00 2,00 0,00 30,00 30,00 40,31 31,56
Ruba 0,00 imn 0,00 30,00 30,00 43,52 nIv
| Beuntsilungsarschiin Spitzenpegel impuls-Zuschiag | Ton-Zuschlag Info.2uschiag Extra-Zuschlag
T Larn | 19154) - o.g o0 1] 0.0
Beurteilungsaeitraum | Zeltzons |Dawer i [Emi.var, [LmE By ramal Eimwirkzeit fh dLi fa8 Lm,Er [dB{A)
Werking {5h-238) | ETH
Warkiag, RZ (Br-Th) 1,00 | Rute 138 1,00 1,00000 4,04
Werkiag (Th-200) 13,00 | Tag 18 1,00 13,00000 4,90
Wierktag RZ[20M-22h) 2,00 | Ruta 338 1,00 2,00000 3,08
Wachl (22n-6H) 1,00 | Machi 316 1,00 1,00000 0,00 316
[Parkplataiirmatudie (8) [
PRELOGT Aeznichnung |E_PP1 Wirkradius Im 999,00
Gruppe |Eseare Low [Tag) rBIjA) 6,42
Krotanzah 5 Low [Macht) dB{A) &7 46
Lnge im 3,76 Lw {Fushe) iB{A) 85,70
|Linge im 120} 76 L™ {Tig) dBLA) 41,78
| Faehe ime 7353 L™ (Macht) JdB{A) 4879
{Lw" [Fuhe) JdB8) at,m
| Korstante Hahe im 0,08
Barchnung Parkplatz (PLE 2007 | 150 5813-2)
Pashplats P+R - Parkplalz
Modus Hormaliad (zusammengetasst]
Wpa 0B 0,00
L 4,00
Oterfiiche Betonsbainpfasior mi Fugoen <= Jmr
|a o
I 1.0
| (Tag) a2
N (Matht) o3
N [Ruha) 02
Eourtailungsv orse i Spilzenpegal impuls-Zusching | Tom-Zuschiag |into.-Zuschisg |Extra-Zuschiag
TA Lirm |1998) 875 oo oo [+1/] - L
Baurtallengseeitraum | Zeizane Dauer T |Emi.-Var. |Lw" idB{A] A-mal Einwwirkzeit th dLi idB Lw"'r idBiA)
\Warkdag [Sh-22n) 16,00 B
Werktag, FZ (EBh-Th) 1,00 | Rube 47,0 1,00 1, 00000 5,04
Warkiag (Th-20h) 13,00 | Tag 478 1,00 13,00000 050
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Wrktag, RZ(20n-22h) 2,00 |Rune [ 1,00 2.00000 ETE
Rachi [23h-5h) 1,00 | Mach ap.8 1,00 1,00000 0.00 B8
PRELDOZ Bezelchnung B-PP1 Wlirkradius im 99999,00
Gruppe Batsstriat: Lw {Tag) /dB{A) 8592
| Knastenzatl 0 Liw (Macht) kB{A) &7.00
Langs fm 41,02 Lw (Rube) idB{a) 67.00
Linge im (20) 41,02 [Lw~ (Tag) iuBga) 45,95
Frachs fm* 9,28 |Lw (Nacht) ramia) 47.00
[Lw= (Ruhe) rmga)y 47,03
Konstante Héha im 0,00
Barechniung Parkplalz (FLS 2007 | IS0 9613-2)
Parkplaty P+ - Parkplaiz
Modus Normalall | rsammengelasst)
Kpa {dB oao
i fdB8 00
Oberflichs Asphaitisne Fahrgassan
8 3,00
[r 1,00
[M (Tag) 028
[ iNachy 033
| iFuhe 033
Beurteilungavorachrift | Spitzenpegel |impuls-Zuschlag  [Ton-Zuschlag  |info.-Zuschiag Extra-Zuschisg
TA L (1998) . 00 0 0.0 = a0
Beurteilungazeltraum | Zsitzans Dauer fh |Emi.-Var, [Lw" idB{a) n-mal Eirwirizait M i KB Lw"r [dBLA)
\Werkkag [Bh-22h) 16,00 68,4
Werktag. RZ (B5-TH) 1,00 [Ruba 470 1,00 1,00000 04
\Weathtag (Th-20H) 13,00 [Tag 460 1,00 13,00000 090
Werkang RZ{20k-22k) 2,00 [Rube 470 1,00 200000 <30
| Hmet 22ty 1,00 [Wacht 470 1,00 1,00000 0,00 a7.0
PRELDO0O3 Bakalchiung B-pP2 Wirkradius im G0, 00
Gruppo |Bausetriet [ Low Tag) 1A B2.05
Knainnzahl Is Lt (Macht) raB[A) -
Liirge fm | 50,55 |Lw [Rube) imia) 68,25
Lings Im [20) 50,55 Lw* [Tag) JdBA) 4195
Fllkche im* 103,18 Lw”™ [Nacht] idBA) .
Lw" [Auibe) idB{A) 48,15
Konstante Hohe fm 0,00
Berechnung Parkplatz (FLS 00T | IS0 9613-1
Parkplatz P+A - Parkplatz
Modus Homalfall (zusammengeiass!)
Kpa /dB oo
Kl B 400
| oberfitche Bsghahiaria Fatrgasssn
|e 400
It 1,00
| iTag) o8
N {Nacht) 0,00
N (Ruhe) o
| Beurtetungsvarsehrin Spitzeripegel [wrpuls-Zuschiag  [Ton-Zuschlag  [info.-Zuschilag Extra-Zuschiag
| TA Laem (1208) -| 6.0 00 00 - 0.0
|Bewntsiiungszeitraum | Zeitzons Daunr it |Emi-Vae. |Lw® iB{AY P— Eirwirkzeit dLi B Luw"r i)
Werkiag (8h-22h) 1600 | 68,0
Warktag, RZ (5h-Th) 1,00 |Rune 48,1 1,00 1,00000 4,04
Warkiag [Th-20h) 12,00 [Tag 420 1,00 1300000 0,90
Warkiag, RZ(20n-22h) 2,00 |Ruiha 48,1 1,00 2,00000 3,09
Meachi (22h-5h) 1,00 |Wacht 1,00 1,00000 0,00 .
FRKLDGA Bozeichnung |B-PP3 Wirkradius fm 53899,00
Gruppe Badbete | L (Tag) ramya) 66,56
[Knatenzshi 5 Lw [Nacht) iBA) 87,08
|Lange im 57,23 Lw [Ruhe] IdB(A) 7,08
|Lange im 20) 5.0 Lw" [Tag) IdB{A) 43,81
|Fidchs im* 201,85 Lw" [Nacht) /dBLA) 44,04
L [Fube] (A} 04
Konstante Hiha im 0,00
Berechnung Parkplaiz (PLS 2007 | 150 9813-2)
Parkptatr Pafl - Parkplatz
Modus Hormalfall {zu goviasst|
|Kpaum 0,00
| i ey 400
Oberfliche fsphatarta Fahrgassen
B 6,00
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1 1,00
M [Tag) 0,15
N [Nachi) 017
M (Ruhe) o7
Beurtel lungavorschif Spitzenpegal |impuls-Zuschiag | Ton-Zuschiag Infio,-Zuschlag |Entra-Ziseniag
TA Litrm 1008) 5 [ og o0 - [T
Beurteilngszeifraum | Zefizone Daiser M | Emi.-Var, |Lw® idE(A) | n-mal Elmwirizeit dld idB Lw"r IEA]
Warking [Bh-23h) 16,00 688
Werdag, FZ [BR-Th) 1,00 [Fiube #4.0 1,60 1,000 5,04
Warklng [Th-20h) 13.00 | Tag 416 1,00 13,00000 =080
Watidlag, RZ{200.22h] 2,00 |Rubw 440 1,00 2.00000 -am
Macht (22h-6h) 1,00 {Machi [T 1,00 1,00000 0,00 &7.1
[Punii-50 450 8813 {3) Gaweitin
|Ezginer Bazeichnung E:Lkw Hast | Wirkeradius im 99999.00
Gruppe Elekiro |oa 0,00
| Knotenzahl 1 Hahe Cuelia Hesn
Linge im — Emission ist Schalleistungspagel (Lw
| Lange im [20) 5 Emivariants| Emission| Dammung| Zuschiag Lw
Fliiche im* — HBA) ] dB dB{A)
Tag 230 . 8230
Hacht 59,00 - 28,00
|Rube 820 - - 82,30 e
| Beunetungsvarschrit Spitzenpegel |impuis-Zuschisg | Ton-Zuschlag |info.-zuschiag |Extra-zuse
Th Larr (1398) 100 [ [ oo - [
Beurtellungszeitraum | Zeitzone Dacier [ | Emi.-Var. [Lw 1dB{A) il Eimvirkzeit ih dLl fd8 Lwir IdB[A)
Werkiag (En-20R) 16,00 me
Werktag, RZ [Bh-7h) 1.00 [ Rune 823 1,00 1,80000 5,04
Werklag (Th-200) 13,00 [ Tag B3 1,00 1,00000 -12.04
Werktag FLZ[20h-221) 2,00 |Ruha f2,3 0,00 £,00000 89,00
MNachi (Z2h-Eh) 1.00 | Nach - 0,00 1.00000 50,00 %
EZingz | Bezeichnung Liw-Hal Wirkradius /m 598,00
Gruppa Haubairab ba 0,00
Kratenzahl 1 Hohe Quelle Main
Linge im — Eméssion ist Schalisistungsoagol (Lw)
LAnge Im {20} —_ Emil.Vari Ei 1| D ] Zudchiag Lw
Fliche im" —_ dB[A) ] i ] aBi{A]
Tag 62,30 - - 2,3
[macht 230 5 z 2,30
Ruhe 82,30 e - 8230
Beurinilungsyorschoft [Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag |info.Zusehisg Extra-Zuschisg
TA Lirm (1358} | nog 0.0 0.0 0o - 0,0
Bauriellungseeltraum | Zoltzone Oawer th | Eml-Van, |Lw idBIA] n-mal Elnwiriceedl dLi (48 | Lwr [IBYAY
| Wwerktag (Gh-22n) 16,00 763
Werktag, RZ (Bn-Th) 1,00 [Rube B3 1,00 1,00000 T
Varkeng (Tr-20n) 13,00 | Tag 82,3 000 13,00000 29,00 =
Warkiag R2{20h-221) 2,00 |Ruhe 823 0,00 2,00000 95,00
Wacnt {Z2hEn) 1,00 [Nachi 823 0,00 1,00000 5,00
EZ 0003 Bezaichnung Lbow-Hiall Wirkradius fm 2999900
Giruppe [ 00 oo
Knotenzahl 1 Hohe Quedls Meir
Lange im — Eméssion ist Schallleiungspegs! [Lw
Lange Im (20] - Emil. Variarie Emission | Dammung Zuschiag Lyt
Fldche Im* - HB[A) L) ol dBA)
Tag B2.3 - - B2.30
Hach 82,30 . 82,30
Rube 52,30 . 2 82,30
Baourteilungsvorschrif Spitzenpagel impuls-Zusehdsg | Ton-Zusehlag info.-Zusehiag Extra-Zuschlag
T Larm (1590) - 0.0 og oo o)
Beurteilungsreitrawm | Zeitmane Dauer M |Emi-Var, |Lw /dB{A) n-mal Einwdrisdl fh dli a8 Lwr fB{A)
‘Werkiag (Eh-23h) 16,00 786,
Werking, RZ [Bh-Th) 1,00 [Ruse 823 1,00 1,00000 404
\eierkiag (The20h] 13,00 [Tag 823 0,00 13,00000 68,00
Werkiag RZ[200-220) 2,00 |Fuhe 623 0,00 2.00000 -5a.00
Macht (22h-8h) 1,00 |Machd 823 0,00 1,60000 5,00
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Linkan-50 AS0 98513 (4] Gawaite
LICHE0 Bazeichnung Liow_Zifatwt_S Wirkradiiss fm 99999,00
Gruppe Banbaririeb [ 000
Knotenzahl 7 Hohe Cusile Hain
Linge im 20,34 Eminsion ist lingenbaz. 5L-Pegel {Lwim)
Linge im (20) w034 EmiVariante| Emasion | Dammung |  Zuschiag Lw Lw'
Fliche Im* - dBiA) oB ] dBlih) dBjA)
Tag o g : B2, 58 53,00
Hacht 63,00 - - B356 53,00
Ruhe 53,00 - - .55 53,00
Beurtallungsvarschritt Spitzenpegel Impuls-Zuschlag  |Ton-Zuschlag  |info.-Zuschiag Exira-Zuschiag
TA Libem (159%) - 0,0 0,0 00 - 0.0
Bourtsilungszeitraum | Zeitons Daer fh | Emil-ar. |Lw" idB{A) ri-mial Eirvadriawil /h dLi a8 Lw'r idBLA)
Wiarking [Gh-22n) 16,00 0,9
Warkiag. RZ [Bh-Th) 1,00 | Fluna 810 200 1,00000 303
Warkiag [Th-20h) 13.00 | Tag 53,0 200 1,00000 4.0
Warkiag RE[20h-22h) 2,00 |Ruba 83,0 0,00 0,00000 -98,00
Machi {22h-5n) 1,00 [Nachi 80 1,00 1,00000 0,00 830
|uicsooz Bezeichnung Livw_Zufahrt_N Wirkradius /m 9938,00
Grappa | (7] 0,00
Knolenzahl |5 Hohe Quelle Hain
Lings Im |s8.30 Ermissian it tangaribar. SL-Pegal (Lwim)
Liings im (20) 68,30 EmiVariante| Emission | Oémmung |  Zuschisg Lw Lw'
Flichs Im* — dBlA) B ] dBjA) aBiA)
Tag 53,00 - - .. 63,00
Hachi 63,00 - - 81,34 63,00
| Ruba 53,00 - - 8134 83,00
Beurtellungsvorschrift Spitzanpegel impuls-Zuschisg  |Ton-Zuschiag  |info.-Zuschiag Extra-Zuschiag
T Limn (1958) | - a0 oo 0,0 - 00
Baurtallungszaitraum | Zeitmone Dauar i [Emi-Var. |Lw" idBjA) -l | Eirwisbznit M i B Lw'r idB[A)
Waritag (Gh-22h] 16,00 L]
Warkiag. FEZ (Bh-Th) 1,00 |Fuba B30 1.00 100000 504
Warkiag [Th-20h) 13,00 | Tag B30 1,00 1,00000 12104
Warkctag, R 20h-22h) 2,00 |Fuha B30 0,00 2,00000 “F00
Hacnt (Z2h-6h) 1,00 |Nachi 630 02,00 100000 <300 -
{icimoa Bezslchnung E_Liew_Sad Wirkradius m ga8a8,00
Gruppo Elekira |oo 0,00
Krictenzah! 10 [Hohe Queie Hain
Linge fm TI.TA |Emission st \ngeribez. SL-Pegel (Lwim)
Linge im [20) 71,73 Emil, Vari E Dammung | Zuschiag Lw L'
Flache im* - dH{A) - o8 dBfA) dB(A)
Tag 2,00 . B0, 2,00
Macht 82.00 - 80,51 62,00
Ruhe £2,00 - B0, 81 2,00
Beurtsilungsvorschift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Inbo.Zuschiag Extru-Zuschlag
TA Lrm { 1958) 10,0 oo 0.0 0o . oo
Beurieilungszeitraum | Zeitzone Dawer /i |Emi-Var, |Lw' idBia) n-mal Elrvwirkzeit /h dL| (a8 Lw'r idBlA]
Wrktag (Bh-22h) 16,00 E
‘Warkiag, RZ {En-Th) 1,00 |Fubs &20 1,00 1,00000 -£,04
Werkiag {Th-20n) 13,00 [Tag E20 1,00 1,00000 -12.04
‘Werktag RZ{20h-33h) .00 |Ruha E2.0 oo 2.00000 89,00
[Hact (220 1,00 |Nacr 82,0 0,00 1,00000 -58,00 -
LICHo04 |Bezeichnung E:Lkw Nard Wirkradius im BaE, 0o
Grupps Elishira Do 0,00
Knatenzahl ] Hohe Quells Min
Linge im 55,50 Emméssion ist iergeniter. SL-Pagel (Lwim)
Liinge im [20) 5,55 EmiVariante] Emission| Daémmung| Zuschlag Lw Lw
Fliiche fm' — dB{A) A dB dB(A) dBA)
Tag 52,00 . - 1,60 62,50
|mach 82,00 - - B1,80 2,00
Rube &2,00 . - B1,80 B2,00
Beurteilungsvorschrift Spitzanpegal |imputs-Zuschiag  [Ton-Zuschlag  [info.-Zuschiag Extra-Zuschlag
T Litm (1398) 10,0 oo 00 00 - 0o
Bewrisilungszesitraum | Zeitzone [Dauer m [Emi.vac, |Lw 1aBia) nemal Eimwirkzeit fh dLi IdB Lw'r idBA)
Warklag (8h-22n) 16,00 56,8
Werking, RZ {Bh-7h) 1,00 [ Ruhe &20 1,00 1,00000 4,04
Warkiag (Th-20r) 13,00 | Tag B0 1.00 1,00000 «12,04
Werkiag RZ[20b-22h) 2,00 |Rube 62,0 0,00 2,00000 88,00
Hacht (225} 1,00 | Macht &2 0,00 1,00000 -58,00 -
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Fiichen-50 150 5613 (2 Geweits
FLOIO1 | Beraichnumng Fadiader Virkradiss im 9906, 00
Gruppe B aubairat: o0 0.00
K natanzahl ] Hohe Quelie Hean
Limgs im 138,59 Emission ist SchaBesiungspegel (Lw]
Limge im (20) 138,53 EmiVariante| Emasicn| Dammung|  Zuschlag Lw Lw"
Flkche dm* 102850 dB(A) a8 B dB{A] dBjA}
Tag 104,00 ‘ 104,00 T4AT
[Nachi 59,00 . 29,00
|Ruhe 8,00 . 36,00
Beurteilungaworachaift Spitzonpegel |imputs-Zuschiag  [Ton-Zuachiag Info.-2uschiag Extra-Zuschlag
|7 Lamn (190a) . 00 o0 0o . a0
| Beurteilungazeitraum | Zeitrone Daior | Exmi.Var, [Lw” idB(A) nemal Eirvwirkaait /iy i B Lw"r dBA)
Werktag (Eh-12h) 1,00 | 518
Werktarg, RZ {Bh-Th) 1,00 [Rusre - 0,00 1,00000 300
Wisrktag (Th-20m) 13,00 |Tag 730 1,00 1,00000 12,04
Wsrking, RZ[20n-22h) 2.00 [Rune a 0,00 2.00000 -89,00
Machi (Zh-8h) 1,00 | Macht - 0,00 1,00000 84,00 5
FLO02 Bezelchaung | RadiaderrStapier Wirkradius im 99e99,00
Gruppe |Erekire | 000
Knotenzahl i |Hohe Gusite Main
|Lanige tm 175,73 Emiasian ist Schalleishngspagal (Lw)
Linge im [20) 175,73 Emi.Variants Emission | Dammurg fuschiag Lw Lw"
Fllicha fmt 120278 dBA) 4B aB dBjA) Al
Tag 100,00 = 100,00 w20
Macht -80,00 5 60,00
[Rushe <58 00 i 89,00
| Beunsitungavorschrin Spitzerpegel Impuls-Zuschiag | Ton-Zuschiag [info.-Zuschiag Extra-Zuschlag
|78 Lam (1008 fing an a0 | a0 - 0,0
| Beurtsilungszeitraum | Zeltzons Dausr i |Emi.-Var. |Lw" idB{a) n-mal | Eirvwirkcznit dLi a8 Lt /()
Werkiag (Bh-22n) 16,00 57,2
Warkiag, RZ (5h-Tn) 1,00 |Fuba 5 0,00 1,00000 60,00
Warkiag (Th-20h) 13,00 | Tag 0,2 1,00 100000 A2.04
Warktag, FZ[20n-22n) 2,00 |Ruhe 1,00 200000 03
Mach! [22n-6h) 1,00 [Nachi & 0,00 1,00000 52,00 =
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Anlage 3 : Eingabedaten StraBenverkehr
|Bourisilungazeliriume
™ | Tag (sh-z2h)
T2 | Hacht (22n-60)
STRLOOT Brzeichnung Hanpistrale | Wirkradius im 99999,00
Gruppe Strasse Meshit. Fafl Drefl /d& 0.00
Knotercahl 19 Sieigung max. % {aus z-Koond. | 0,00
Lirgs jm 844,70 i Emasnnshre) 138
Langa /m (20) 244,70 DTV in KeziTag 155700
Fliche fm* — Birassangatiung Landes< Kresstralle
Siralenaberildchs Micht gesiffaler Guilasphall
Emiss._-\ariants D50 W i KRz | pi% W Plow Mmih w Liow flomim Lm,25 IdB[A) Lm,E fdB{A)
Tag noo 5342 475 50,00 50,00 58,43 53,52
et 0,00 12,48 ATS 50,00 50,00 az6a 4477
Beurieilungsvorschift Spltzenpagsl Impuls-Zuschlag | Ten-Zuschlag Infe.-Zuschlag Extra-Zuschlag
0N 18005 . 00 a0 o0 . [T
| Beurteitungsreitraum ! Zeitzone Duer /b | Exmi-Aar, |Lm,E [dBIA) -l Edrrwirkzait i L felE Lm.Er /dBi[A)
Tag (8h-22h) 16,00 Tag 515 1.00 15,00000 2,00 515
Machi (22h-6h) 8,00 [Nacht 44,8 1,00 8,00000 00 i







	Drucksache
	Anlage  1 B4Mönkebude-Abwägung4.2 -4a
	Anlage  2 Begründung Mönkebude B4-Satzung
	Anlage  3 MönkebudeB4-Satzung-2020
	Anlage  4 AFB_Mönkebude_BP04_2018_30.07.19
	Anlage  5 FFH-VP_Sportplatz_Mönkebude_30.07.19
	Anlage  6 Schalltechnische Beurteilung

